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84. Sitzung 

Bonn, den 9. Dezember 197e 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9 Uhr 

Präsident von Hassel: Die Sitzung ist eröffnet. 

Ich gebe zunächst bekannt, daß der Bundesminister 
der Finanzen unter Bezugnahme auf § 37 Abs. 4 der 
Bundeshaushaltsordnung dem Bundestag eine Vor-
lage betreffend Zuweisungen an die Länder zur 
Durchführung der Studentenförderung nach dem 
Honnefer Modell; hier: Einwilligung in eine über-
planmäßige Haushaltsausgabe bei Kap. 3102 Tit. 
652 30 — Drucksache VI/ 1502 — zugeleitet hat, die 
dem Haushaltsausschuß überwiesen werden soll. — 
Das Haus ist damit einverstanden; es ist so beschlos-
sen. 

1 Die folgenden amtlichen Mitteilungen werden 
ohne Verlesung in den Stenographischen Bericht 
aufgenommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 4. Dezember 1970 den 
nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß 
Artikel 77 Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Zweites Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Bundes-
kindergeldgesetzes 

Gesetz über die Verlängerung der Amtszeit der Betriebsräte 

Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes 1964 

Gesetz über die Erhebung einer besonderen Ausgleichsab-
gabe auf eingeführten Branntwein 

Dreiundzwanzigstes Gesetz zur Ä nderung des Lastenaus-
gleichsgesetzes (23. ÄndG LAG) 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Statistik der 
Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölke-
rungsstandes 

Sechstes Gesetz zur Ä nderung des Wehrsoldgesetzes 

Fünftes Gesetz zur Ä nderung des Soldatenversorgungs-
gesetzes 

Viertes Gesetz zur Ä nderung des Eignungsübungsgesetzes 

Zehntes Gesetz zur Ä nderung des Soldatengesetzes 

Gesetz zur Ä nderung des Gesetzes über Bodennutzungs- und 
Ernteerhebung 

Gesetz über das Zollkontingent für feste Brennstoffe 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975 und 1976 

Gesetz über die Feststellung der Wirtschaftspläne des ERP-
Sondervermögens für das Jahr 1970 (ERP-Wirtschaftsplan-
gesetz 1970) 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zu den Abkommen über den 
Internationalen Währungsfonds und über die Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung vom 28. Juli 1952 
und des Gesetzes über das Europäische Währungsabkommen 
vom 26. März 1959 

Zweites Wohngeldgesetz 

Gesetz zur Verbesserung und Ergänzung sozialer Maßnahmen 
in der Landwirtschaft (Agrarsoziales Ergänzungsgesetz — 
ASEG —) 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts der gesetzlichen 
Krankenversicherung (Zweites Krankenversicherungsände-
rungsgesetz — 2. KVÄG) 

Zum Zweiten Wohngeldgesetz, zum Agrarsozialen Ergänzungs-
gesetz und zum Zweiten Krankenversicherungsänderungsgesetz 
hat der Bundesrat ferner Entschließungen gefaßt, die als Anlagen 
2, 3 und 4 diesem Protokoll beigefügt sind. 

Der Bundesrat hat in der gleichen Sitzung beschlossen, hin-
sichtlich der folgenden Gesetze zu verlangen, daß der Vermitt-
lungsausschuß einberufen wird: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern 

Gesetz über eine Zählung in der Land- und Forstwirtschaft 
(Landwirtschaftszählungsgesetz 1971) 

Seine Schreiben sind als Drucksachen VI/1524, VI/1526 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
am 2. Dezember 1970 die Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Rollmann, Frau Brauksiepe, Dr. Heck, Burger, Frau Stommel, 
Frau Schroeder (Detmold) und Genossen betr. Situation des 
gesetzlichen Jugendschutzes — Drucksache VI/1400 — beant-
wortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/1531 verteilt. 

Der Staatssekretär im Bundesministerium für Jugend, Familie 
und Gesundheit hat am 25. November 1970 die Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Rollmann, Frau Stommel, Baier, Köster, Dr. 
Fuchs, Burger und der Fraktion der CDU/CSU betr. Ausbildungs-
förderung — Drucksache VI/1359 — beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/1553 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr hat am 3. Dezember 1970 die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Rollmann, Dr. Müller-Her-
mann, Frau Tübler, Dr. Schmid-Burgk, Orgaß und Genossen 
betr. Förderung der Seeschiffahrt — Drucksache VI/1279 — be-
antwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/1554 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr hat am 3. Dezember 1970 
die Kleine Anfrage der Abgeordneten Prinz zu Sayn-Wittgen-
stein-Hohenstein, Dr. Gruhl, Frau Tübler, Dr. Hammans und 
Genossen betr. Salzfracht des Rheinwassers — Drucksache 
VI/1422 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
VI/1555 verteilt. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat gegen die nachfolgenden, vom 
Rat der EG inzwischen verkündeten Verordnungen keine Be-
denken erhoben: 

Verordnung des Rates über die teilweise Aussetzung des 
autonomen Zollsatzes des Gemeinsamen Zolltarifs für Gar-
nelen der Art Pandalus Platiceros Japonicus, nur in Wasser 
gekocht und geschält, auch gefroren, für die Konserven-
industrie (Tarifnummer ex 16.05 B) 
— Drucksache VI/1336 — 

Verordnung des Rates zur Ä nderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 1.571/70 vom 27. Juli 1970 des Rates über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontin-
gents für bestimmte handgearbeitete Waren 
— Drucksache VI/1337 — 

Verordnung des Rates 

zur vorherigen Festsetzung der Abschöpfung bei der Einfuhr 
von Olivenöl 

über den Pauschbetrag für nichtraffiniertes Olivenöl, das 
vollständig in Griechenland erzeugt wurde und aus diesem 
Land unmittelbar in die Gemeinschaft befördert wird 

zur Festsetzung der monatlichen Zuschläge zum Marktricht-
preis, zum Interventionspreis und zum Schwellenpreis für 
Olivenöl im Wirtschaftsjahr 1970/71 

zur Festsetzung des Schwellenpreises für Olivenöl für das 
Wirtschaftsjahr 1970/1971 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2132/69 über die 
Beihilfe für Olivenöl 
— Drucksache VI/1347 — 

Ich rufe den Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Drucksache VI/1525  — 
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Präsident von Hassel 
Zum Ablauf muß ich leider folgendes sagen. Der 

Herr Bundesaußenminister ist durch die Flugwetter-
lage in Brüssel festgehalten, so daß wir aus dem 
Katalog des Geschäftsbereichs des Auswärtigen 
Amts die Fragen, die der Herr Außenminister per-
sönlich beantworten muß, auf morgen verschieben 
müssen. Die Fragen, die der Herr Parlamentarische 
Staatssekretär beantwortet, also 20, 23 und 24, wer-
den heute beantwortet. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß damit der Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft vorgezogen wird. Ich wäre dankbar, 
wenn die Kollegen, die dazu Fragen gestellt haben, 
rechtzeitig davon verständigt würden, daß sie in 
wenigen Minuten drankommen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Ist geschehen!) 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
der Justiz auf, zuerst die Frage 2 des Abgeordneten 
Erhard: 

Liegen dem Bundesjustizminister jüngste Erfahrungsberichte 
auf Grund konkreter Untersuchungen an Ort und Stelle über 
Folgen der strafrechtlichen Freigabe der Pornographie in Schwe-
den vor? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Dr. Bayerl. 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Präsident, ge-
statten. Sie des Sachzusammenhangs wegen, daß ich 
die beiden Fragen gemeinsam beantworte? 

Präsident von Hassel: Keine Bedenken. Dann 
rufe ich auch die Frage 3 des Abgeordneten Erhard 
auf: 

Wenn die Frage 2 mit ja beantwortet werden sollte: Ist der 
Minister bereit, dieses Material dem Deutschen Bundestag zu-
gänglich zu machen? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Herr Kollege 
Erhard, es ist völlig selbstverständlich, daß der 
Bundesminister der Justiz ihm vorliegendes Mate-
rial über Folgen der strafrechtlichen Freigabe der 
Pornographie in anderen Ländern dem Deutschen 
Bundestag zugänglich macht. Erfahrungsberichte 
über die Folgen der strafrechtlichen Freigabe der 
Pornographie in Schweden können dem Bundes-
minister der Justiz allerdings noch nicht vorliegen, 
da die beschlossenen Rechtsänderungen in Schwe-
den noch nicht in Kraft getreten sind. Das wird erst 
nach einer zweiten Beschlußfassung des Reichstages, 
wahrscheinlich im nächsten Jahr, der Fall sein. 

Beamte unseres Hauses haben sich aber über die 
Motive und über die Überlegungen des schwedi-
schen Reichstages sachkundig gemacht. Es ist wie-
derum selbstverständlich, daß auch über diese 
Sachkunde im Strafrechtssonderausschuß von unse-
rem Hause berichtet werden wird. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Erhard. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Liegen zu-
sätzliche Erfahrungen aus Dänemark durch die 

gleiche Kommission, die das Justizministerium dort-
hin entsandt hat, wie ich soeben hörte, vor? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Ja, dem ist so. Aus 
Dänemark liegt auch noch der wissenschaftliche 
Bericht von Berl Kutschinsky vor, der zur Zeit in 
unserem Hause ausgewertet und über den selbst-
verständlich im Sonderausschuß berichtet werden 
wird. 

Präsident von Hassel: Zweite Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Erhard. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Trifft es 
nach allem, was man hören kann, zu, daß die Be-
obachter festgestellt haben, daß eine bedenkliche 
Eskalation der Härte der Pornographie in diesen 
hier in Rede stehenden Ländern zu beobachten ist? 

Dr. Bayerl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Justiz: Nein, so trifft das 
nicht zu. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zu-
satzfrage. Wir sind am Ende dieses Geschäftsbe-
reichs angelangt. Ich danke für die Beantwortung. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministers 
für innerdeutsche Beziehungen auf, zunächst die 
Frage 4 des Abgeordneten Dr. Haack: 

Auf welche Weise bemüht sich die Bundesregierung, das 
Interesse für die Probleme des geteilten Deutschland in den 
Schulen der Bundesrepublik Deutschland zu wecken? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Herold. 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Herr 
Präsident, ich darf die Frage wie folgt beantworten. 

Die Bundesregierung bemüht sich in vielfältiger 
Weise darum, bei den  Schillern das Interesse für die 
Probleme des geteilten Deutschlands zu wecken und 
die Kenntnisse darüber zu vertiefen. Für eine erfolg-
reiche Arbeit in diesem Bereich ist die Abstimmung 
mit den Lehrplänen und das Einvernehmen mit den 
Kultusministern der Länder notwendig. Auf der 135. 
Sitzung der Konferenz der Kultusminister der Län-
der der Bundesrepublik Deutschland am 12. März 
1970 wurden die Überlegungen und Planungen des 
Bundesministeriums für innerdeutsche Beziehungen 
ausführlich erläutert. Die Kultusminister sagten ihre 
Unterstützung zu. 

Speziell für den Gebrauch an Schulen wurden von 
meinem Hause entwickelt: 1. ein Schul-Wandkalen-
der, der 1971 zum drittenmal erscheint, und zwar in 
einer Auflage von 35 000, für alle allgemeinbilden-
den Schulen; 2. das Quartettspiel „Bilder aus 
Deutschland" für Schüler der 5. Klassen — davon 
wurden 100 000 an die 5. Klassen der allgemeinbil-
denden Schulen verteilt —; ein Zahlenspiegel, der 
noch in diesem Jahr herauskommt und der stati-
stische Angaben aus beiden deutschen Staaten ent-
hält — er soll in einer Auflage von 440 000 für die 
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Parlamentarischer Staatssekretär Herold 
10. bis 13. Klassen aller allgemeinbildenden Schulen 
sowie für die Berufsschulen zur Verfügung gestellt 
werden —; ein Geschichtsfries, der in anschaulicher 
Weise Ursachen und Verlauf der Spaltung Deutsch-
lands darstellt; er erscheint im Frühjahr 1971, und 
zwar in einer Auflage von etwa 50 000 für die all-
gemeinbildenden Schulen ab der 9. Klasse. Im Auf-
trag meines Hauses wird ein programmierter Text 
über die Entwicklung der Deutschlandfrage nach 
dem Kriege für den Geschichtsunterricht erarbeitet. 

Von Bedeutung ist die Frage, welches Bild vom 
geteilten Deutschland die Schulbücher vermitteln. 
In den ersten Monaten des Jahres 1971 wird eine 
Analyse hierzu vorliegen, an der gegenwärtig ein 
Team von Erziehungswissenschaftlern arbeitet. Mein 
Haus bezuschußt zahlreiche Seminare und Studien-
tagungen über die Deutschlandfrage für Schüler und 
Jugendgruppen sowie für Lehrer und Lehramtsan-
wärter. Auch die Informationsfahrten von Schülern 
und anderen Jugendlichen nach Berlin und an die 
Demarkationslinie werden von meinem Hause ge-
fördert. Daneben stehen sämtliche Materialien und 
Medien der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesmini-
steriums für innerdeutsche Beziehungen selbstver-
ständlich auch den Schulen, Lehrern und Schülern 
auf Anforderung zur Verfügung. Ich nenne hier nur 
Filme, Tondokumente, Diareihen, Ausstellungen und 
die Vermittlung von Referenten. Auch in diesem 
Jahr wurden wieder eine Reihe von Büchern und 
Informationsschriften an die Schulen versandt. 

Das Angebot meines Hauses stößt bei den Schu-
len zunehmend auf Interesse und findet ein gutes 
Echo. Die Bundesregierung wird auch in Zukunft 
darum bemüht sein, den Schulen zweckentsprechen-
des Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Herr Abgeordnete Dr. Haack. 

Dr. Haack (SPD) : Herr Staatssekretär, können 
Sie mir konkrete Hinweise dafür geben, daß die von 
Ihnen soeben geschilderte Öffentlichkeitsarbeit in 
den Schulen auch tatsächlich bei den Schülern an-
kommt? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Ich 
kann das bestätigen. Wir haben vor allen Dingen 
in den letzten Monaten sehr viele Zuschriften be-
kommen, und zwar von Schulen, mit denen wir bis-
her nicht in Verbindung standen, worin laufend 
neues Material angefordert wird. Wir haben z. B.  — 
um  nur einen Einzelfall zu nennen — zu dem er-
wähnten Quartettspiel über 200 Briefe mit Nach-
forderungen und Anerkennungen — es waren auch 
ein paar kritische Äußerungen darunter — erhalten. 
Das Verhältnis der positiven zu den kritischen 
Äußerungen beträgt aber praktisch 200 zu 4 oder 5. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfrage. Wir 
sind am Ende Ihres Geschäftsbereichs angelangt. 
Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär, für die Beant-
wortung der Fragen. 

Die Frage 5 wird auf Wunsch des Fragestellers, 
des Herrn Abgeordneten Walkhoff, schriftlich beant-
wortet. Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe den Geschäftsbereich des Auswärtigen 
Amts auf und darf Sie auf folgendes hinweisen. Die 
Fragen 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 und 15 werden aus den 
Gründen, die ich vorhin nannte, morgen beantwor-
tet. 

Das gleiche gilt für die Fragen 16, 17, 18 und 19. 
Auch hier haben die Fragesteller, die Herren Abge-
ordneten Rollmann und Dr. Jahn (Braunschweig), 
um schriftliche Beantwortung gebeten. Die Antwor-
ten werden ebenfalls als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 20 des Abgeordneten Dr. Her-
mesdorf (Schleiden) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, die Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen personell so auszustatten, daß sie die 
bereits begonnene Erarbeitung eines Unterrichtswerkes für nicht 
deutschsprachige Schüler an den deutschen Schulen im Aus-
land schneller als bisher vorantreiben und den Auslandsschulen 
dieses zur Erfüllung ihres zentralen Unterrichtsauftrages wich-
tige Hilfsmittel möglichst bald zur Verfügung stellen kann? 

Zur Beantwortung, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Moersch. 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, bei der Zentralstelle für das Auslandsschul-
wesen in Köln ist zur Zeit einer der insgesamt 12 
dort tätigen Pädagogen ausschließlich mit der Schaf-
fung eines Unterrichtswerks für nichtdeutschspra-
chige Schüler an Schulen im Ausland beauftragt. In 
den letzten Monaten ist der erste für Kindergärten 
deutscher Schulen bestimmte Band dieses Unter-
richtswerks fertiggestellt worden; er ist bereits in 
Benutzung. Um die Herstellung der weiteren Bände 
zu beschleunigen, laufen zur Zeit Bemühungen, die 
Freistellung eines bewährten früheren Auslands-
lehrers für eine vorübergehende Mitarbeit an dem 
Unterrichtswerk zu erreichen. Wegen der Bedeutung 
der Angelegenheit wird darüber hinaus geprüft, ob 
zur weiteren Beschleunigung ab 1972 eine zusätz-
liche Planstelle für diese Aufgabe ausgeworfen wer-
den soll. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Hermesdorf (Schleiden). 

Dr. Hermesdorf (Schleiden) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, können Sie Angaben darüber machen, 
wann das Unterrichtswerk fertiggestellt sein wird 
und den deutschen Auslandsschulen ausgehändigt 
werden kann? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Nun, das Werk 
soll insgesamt sechs Bände umfassen, und vorge-
sehen ist die Fertigstellung von jährlich mindestens 
einem Band. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Dr. Hermesdorf. 
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Dr. Hermesdorf (Sehleiden) (CDU/CSU) : Herr 
Staatssekretär, teilen Sie meine Ansicht, daß dieser 
Termin der Fertigstellung des Unterrichtswerkes 
sehr spät liegt und vorgezogen werden sollte an-
gesichts der Tatsachen, daß dieses Hilfsmittel für 
die Tätigkeit der deutschen Auslandsschulen über-
aus wichtig ist und die Arbeit an dem Unterrichts-
werk wegen der unzureichenden personellen Aus-
stattung der Zentralstelle bereits sehr lange läuft? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich teile die Auffassung, daß eine kürzere 
Fertigstellungszeit nützlich wäre. Sie haben ja aus 
dem, was ich gesagt habe, auch ersehen, daß wir 
uns bemühen, die Arbeit zu beschleunigen. Ich habe 
vorhin erwähnt, daß wir nach dem jetzigen Stand 
der Dinge mindestens mit einem Band jährlich rech-
nen können. Aber ich will mich gerne noch einmal 
darum bemühen, daß auch diese Frist noch verkürzt 
wird, damit den Auslandsschulen die Materialien 
zur Verfügung stehen. 

Präsident von Hassel: Eine weitere Zusatz-
frage des Herrn Abgeordneten Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Staatssekretär, kann viel-
leicht dadurch geholfen werden, diese Arbeit zu be-
schleunigen oder zu intensivieren, daß die Erfah-
rungen, die die Arbeitsgruppe des Goethe-Instituts 
bei der Vorbereitung des Unterrichtswerkes für er-
wachsene Ausländer, die Deutsch lernen, gesammelt 
hat, berücksichtigt und herangezogen werden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, ich will diese Anregung gerne aufnehmen und 
prüfen lassen. Ich kann aber keine definitive Ant-
wort darauf geben, weil es sich hier, wie Sie wissen, 
um grundlegend verschiedene Aufgabenstellungen 
handelt. 

Präsident von Hassel: Die Fragen 21 und 22 
werden auf Wunsch des Fragestellers schriftlich be-
antwortet. Die Antworten werden als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich rufe Frage 23 des Abgeordneten Matthöfer 
auf: 

Ist es der Bundesregierung bekannt, daß die griechische Re-
gierung dem in der Bundesrepublik Deutschland lebenden grie-
chischen Staatsangehörigen Pavlos Bakojannis, der bei einer 
deutschen Rundfunkanstalt als Journalist tätig ist, den Reise-
paß entzogen hat? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter, die Antwort lautet: Ja, dieser Sachverhalt 
ist der Bundesregierung mitgeteilt worden. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Darf ich Sie fragen, Herr 
Staatssekretär, ob Sie nicht auch mit mir der Mei-
nung sind, daß die Bundesregierung die Verpflich-
tung hat, sicherzustellen, daß alle im Bereich des 
Grundgesetzes wohnenden und arbeitenden Perso-
nen, d. h. auch die Ausländer, in den ungeschmäler-
ten Genuß des Grundrechts der Meinungsfreiheit 
kommen? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeord-
neter Matthöfer, das ist sichergestellt. Die Mei-
nungsfreiheit im Bereich der Bundesrepublik 
Deutschland ist gewährleistet. Die Grundrechte sind 
hier nicht tangiert. Die Frage der Staatsangehörig-
keit wird davon nicht berührt. 

Präsident von Hassel: Ich rufe Frage 24 des 
Herrn Abgeordneten Matthöfer auf: 

Sieht die Bundesregierung die Möglichkeit eines Zusammen-
hangs zwischen dieser Paßentziehung und einer neuen Gesetzes-
verordnung der Athener Regierung, nach der die Verbreitung 
von Nachrichten und „Gerüchten", die von ihr als falsch bezeich-
net werden, künftig auch dann verfolgt werden können, wenn sie 
von Griechen oder Ausländern im Ausland erfolgten? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär! 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Die Antwort lau-
tet: Die Bundesregierung möchte — ohne damit 
etwa griechische gesetzliche Vorschriften auslegen zu 
wollen — die Möglichkeit eines solchen Zusammen-
hanges, wie er hier erfragt wird, nicht schlechthin 
ausschließen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Herr Staatssekretär, ich darf 
Sie angesichts Ihrer Antwort auf meine Zusatzfrage 
zu Frage 23 fragen: Müßte es die Bundesregierung 
dann nicht als einen unfreundlichen Akt betrachten, 

(Abg. Dr. Klepsch: Du lieber Gott!) 

wenn eine ausländische Regierung ausländische 
Staatsangehörige in ihrem Heimatland wegen Äuße-
rungen, die diese in der Bundesrepublik getan ha-
ben, als sie für eine deutsche Institution arbeiteten, 
strafrechtlich verfolgt? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter, die rechtlichen Verhältnisse der in der Bundes-
republik Deutschland lebenden Ausländer im Ver-
hältnis zu ihrem Heimatstaat richten sich im Rahmen 
des allgemeinen Völkerrechts grundsätzlich nach 
dem Recht des Heimatstaates. Ein unfreundlicher 
Akt gegenüber der Bundesrepublik Deutschland ist 
somit in derartigen, in erster Linie das innerstaat-
liche Recht des Heimatstaates betreffenden Angele-
genheiten nicht zu sehen. 

Ich brauche nicht hervorzuheben — ich habe das 
auch schon getan —, daß Ausländer in der Bundes-
republik Deutschland alle Grundrechte genießen, so- 
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weit sie nicht nach dem Grundgesetz Deutschen vor-
behalten sind. Hier geht es um eine innergriechische 
Gesetzgebung, über deren Qualität sich ja der 
Europarat schon geäußert hat. Ich habe dieser Äuße-
rung des Europarates nichts hinzuzufügen. Aber 
wenn diese Gesetzgebung dort in Griechenland gilt, 
werden Sie ihre Anwendung nicht verhindern kön-
nen. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatzfrage 
des Abgeordneten Matthöfer. 

Matthöfer (SPD) : Habe ich Sie richtig verstan-
den, Herr Staatssekretär, daß Sie es zwar mißbilli-
gen, aber nicht ausdrücklich dagegen protestieren 
würden, wenn Ausländer wegen Meinungsäußerun-
gen, die sie in der Bundesrepublik getan haben, 
während sie für eine deutsche Institution arbeiteten, 
in ihrem Heimatland strafrechtlich verfolgt werden? 

Moersch, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Auswärtigen: Herr Abgeordne-
ter Matthöfer, das ist eine sehr komplizierte Frage. 
Wir können deutsche Staatsangehörige im Ausland 
schützen, aber Ausländer, die sich nach den Geset-
zen ihres Heimatlandes — wie auch immer diese 
Gesetze von uns bewertet werden mögen straf-
bar gemacht haben, in ihrem Heimatland zu schüt-
zen, ist der Bundesrepublik nicht möglich. Wir kön-
nen ihnen hier bei uns Meinungsfreiheit garantie-
ren, aber wir haben keine Jurisdiktion in ihrem 
Heimatland selbst. Das ist ein sicherlich in solchen 
Fällen komplizierter Sachverhalt, aber ich kann ihn 
nicht ändern. Ich kann nur darauf verweisen, wie 
sich der Europarat über die Qualität dieser Gesetz-
gebung geäußert hat. 

Präsident von Hassel: Wir sind am Ende Ihres 
Geschäftsbereichs angelangt. Ich wiederhole, daß in 
der morgen mittag stattfindenden Fragestunde die 
restlichen Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amts durch den Herrn Außenminister 
beantwortet werden. Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, ich danke Ihnen für die Beantwortung. 

Wir kommen damit zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft. Ich 
rufe zunächst die Frage 39 der Abgeordneten Frau 
Dr. Walz auf: 

Welche konkreten Ziele — in Konsequenz der allgemeinen 
Zielsetzungen des Bildungsberichts — verfolgt die Bundesregie-
rung im Bereich der Erwachsenenbildung? 

Zur Beantwortung, Herr Bundesminister Leussink. 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Frau Dr. Walz, ich unterstelle zu-
nächst, daß nach den konkreten Zielen der Weiter-
bildung gefragt wird. Dem Vorschlag des Deutschen 
Bildungsrates folgend, faßt die Bundesregierung 
unter diesen Begriff alle Bildungsgänge nach Ab-
schluß oder Unterbrechung einer ersten Bildungs-
phase zusammen. In Konsequenz der im Bildungsbe-
richt als notwendig bezeichneten Systematisierung 
bemüht sich die Bundesregierung um eine systema-
tische Organisation und um zentrale Angebote er

-

wachsenengemäßer Curricula. Dies gilt für die be-
rufliche und politische Weiterbildung ebenso wie für 
die sonstigen Bereiche einschließlich dessen, was 
man vielleicht als wissenschaftliche Weiterbildung 
bezeichnen könnte. 

In der Praxis bedeutet das die Ausarbeitung ent-
sprechender Vorschläge im Rahmen eines Bildungs-
gesamtplans innerhalb der Bund-Länder-Kommis-
sion, die Bereitstellung von Haushaltsmitteln und 
die Mitwirkung an Maßnahmen von zentraler Be-
deutung. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage der 
Abgeordneten Frau Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Minister, 
sehen Sie irgendeine Möglichkeit, die Volkshoch-
schulen als Institutionen der Weiterbildung in den 
Gesamthochschulbereich zu integrieren, wie dies zum 
Teil vom Volkshochschulverband gewünscht wird? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Ich möchte es gern in zwei Stufen 
sehen. Selbstverständlich sehe ich die Möglichkeit, 
die Volkshochschulen in den Bereich der Weiterbil-
dung insgesamt zu integrieren. Wir haben uns ja 
miteinander dazu durchgerungen, nicht den gesam-
ten tertiären Bereich etwa in den Gesamthochschul-
bereich hineinzudenken. Insofern kann ich diesen 
Teil Ihrer Frage nicht heute schon mit einem eindeu-
tigen Ja beantworten. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatzfrage 
der Frau Abgeordneten Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Minister, in 
welcher Höhe beteiligt sich im Augenblick der Bund 
an den finanziellen Aufwendungen im Bereich der 
Weiterbildung? 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Ich kann Ihnen hier mit Zahlen 
leider nicht dienen; ich habe sie nicht zur Hand. Ich 
kann Ihnen aber sagen: Es ist nicht sehr viel. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 40 
der Abgeordneten Frau Dr. Walz auf: 

Wie begründet die Bundesregierung ihre Entscheidung, 
Tests als eine Möglichkeit der gerechteren Auswahl bei gege-
benen Zulassungsbeschränkungen aus dem Referentenentwurf 
für ein Hochschulrahmengesetz des Bundes zu streichen, ob-
wohl solche Tests sowohl in den 14 Thesen zum Hochschul-
rahmengesetz als auch im Bildungsbericht der Bundesregie-
rung ins Auge gefaßt worden waren? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Zunächst möchte ich Ihre Frage 
in einem Punkt etwas richtigstellen. Im Gegensatz 
zu den Thesen zum Hochschulrahmengesetz ist zu 
keinem Zeitpunkt, auch nicht ganz zu Anfang, im 
Referentenentwurf, im Entwurf meines Hauses für 
ein Hochschulrahmengesetz, im Zusammenhang mit 
der Auswahl von Studienbewerbern von Tests die 
Rede gewesen. Die in § 30 des endgültigen Entwurfs 
der Bundesregierung für ein Hochschulrahmengesetz 
vorgesehene Regelung der Auswahl von Studienbe- 
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werbern in Fachrichtungen mit Zulassungsbeschrän-
kungen schließt die Anwendung von Testverfahren 
allerdings keineswegs aus. 

Aber abgesehen davon, daß nach dem heute noch 
geltenden Recht die mit dem Abitur verliehene Be-
rechtigung zum Besuch der Hochschule nicht wieder 
nachträglich durch Tests eingeschränkt werden darf, 
setzt die Anwendung von Testverfahren voraus, daß 
dafür geeignete und zuverlässige Tests zur Verfü-
gung stehen. Wie eine kritische Prüfung der vor-
handenen Materialien ergibt, ist dies — jedenfalls 
in der Bundesrepublik — gegenwärtig keineswegs 
der Fall. Wie die Bundesregierung im Bildungsbe-
richt ausgeführt hat, wird sie Forschungsaufträge für 
die Entwicklung und auch für die Erprobung solcher 
Tests vergeben. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage der 
Abgeordneten Frau Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Hält die Bundesre-
gierung also tatsächlich schulische Leistungen, ob-
wohl sich ihre Widersprüchlichkeit auch von den 
verschiedenen Schulen her durchaus herausgestellt 
hat, für wesentlich sicherer als die Einführung von 
Tests, die, Herr Minister, im Ausland, zum Teil 
gerade auch im deutschen Sprachbereich — in Oster-
reich —, mit so viel Erfolg durchgeführt worden 
sind, daß wir durchaus an eine Übernahme denken 
könnten? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, ich glaube, das können 
Sie aus meinen Ausführungen keineswegs entneh-
men. Wir haben noch keine endgültige Meinungs-
bildung über das herbeigeführt, was Sie uns sub-
kutan anscheinend unterstellen. Wir sind dafür 
völlig offen. Aber Tatsache ist doch, daß wir in die-
sem Lande bisher noch keine Tests für die Zulas-
sung haben. Man muß dabei auch immer zwei Dinge 
berücksichtigen. Das eine ist die Qualifikation der. 
Abiturienten auf Grund ihrer Leistungen als Schüler. 
Überall muß das Abitur oder etwas Adäquates dafür 
gültig sein; darüber gibt es, glaube ich, keinen 
Zweifel. Das andere ist der Zugang in den tertiären 
oder auch in den Hochschulbereich. Dafür haben wir 
in diesem Lande bisher noch keine Tests entwickelt, 
die man anführen könnte; das muß man feststellen. 
Das bedeutet aber keineswegs, daß wir der Meinung 
sind, daß wir so etwas nicht entwickeln könnten. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Frau Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Minister, Sie 
sprachen früher von einem Testinstitut. Wieweit 
sind denn die  Vorbereitungen für ein solches Test-
institut gegangen? Oder haben Sie bisher nur diese 
Forschungsaufträge vergeben? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein. Das Testinstitut wird mit 

anderen, ähnlichen zentralen Einrichtungen in der 
Bund-Länder-Kommission behandelt. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Fragen 41 
und 42 des Abgeordneten Dr. Riedl (München) auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Absicht von Frau 
Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher, ihre Dienstaufgaben künf-
tig im Wege der Teilzeitbeschäftigung zu erledigen? 

Hat sich erst seit den letzten Wahlen zum Bayerischen Land-
tag und insbesondere seit dem Zeitpunkt, von dem an fest-
stand, daß die FDP wieder in den Bayerischen Landtag ein-
ziehen wird, gezeigt, daß die Aufgaben des beamteten Staats-
sekretärs im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft 
auch im Wege der Teilzeitbeschäftigung erledigt werden kön-
nen, oder war diese Möglichkeit schon früher zu erkennen? 

Bitte, Herr Minister, zur Beantwortung! 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Herr Abgeordneter, die Bundes-
regierung ist der Auffassung, daß die Wahrneh-
mung eines Landtagsmandats zwar Zeit und Ar-
beitskraft von Frau Staatssekretär Dr. Hamm-
Brücher in noch nicht genau bekanntem Umfang in 
Anspruch nehmen wird, daß aber diese Verpflich-
tung nicht über das Maß dessen hinausgeht, was 
Minister, Parlamentarische Staatssekretäre und 
Staatssekretäre der Bundesregierung im allgemei-
nen an politischen Verpflichtungen unterschied-
lichster Art neben ihrer Amtstätigkeit erfüllen müs-
sen. 

Die Bundesregierung sieht deshalb keinen Anlaß 
dafür, daß Frau Staatssekretär Dr. Hamm-Brücher 
ein Teilzeitarbeitsverhältnis eingeht. Im übrigen ist 
der Dienstherr gemäß § 89 Abs. 3 des Beamtenge-
setzes verpflichtet, dem Beamten zur Ausübung sei-
nes Mandats als Landtagsabgeordneter den erfor-
derlichen Urlaub unter Belassung der Dienstbezüge 
zu gewährleisten. 

Präsident von Hassel: Zu einer Zusatzfrage 
Herr Abgeordneter Dr. Riedl. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU): Herr Bundes-
minister, ist Ihnen denn nicht die Äußerung von 
Frau Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher vom 30. No-
vember 1970 auf einer Pressekonferenz in München 
bekannt, wo sie erklärt hat, daß sie in Zukunft, nach 
ihrem Einzug in den bayerischen Landtag — ich 
zitiere wörtlich —, zeitlich weniger in Bonn zur 
Verfügung steht und deshalb von der Teilzeitbe-
schäftigung Gebrauch machen möchte? Frau Hamm-
Brücher erklärte weiter, daß sich durch die Aus-
übung ihres Münchener Mandats die Arbeitszeit 
und deshalb gleichzeitig auch ihre Besoldung ver-
ringere. Das war eine klare Aussage Ihrer Staats-
sekretärin. 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Das zeigt nur, wie Frau Dr. 
Hamm-Brücher dazu eingestellt ist. Wenn es mög-
lich wäre aber inzwischen hat sich nach näherer 
Prüfung herausgestellt, daß es gar nicht möglich 
ist —, würde sie es vorziehen, durch Teilzeitbeschäf-
tigung auch optisch deutlich zu machen, daß sie 
neben ihrem Staatssekretärposten noch ein Land-
tagsmandat innehat. Das Gesetz hat diese Dinge 
aber schon geregelt. Entgegen ihren Absichten ist 
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eine Teilzeitbeschäftigung nicht möglich. Wir wer-
den nach Gesetz verfahren, wonach ihr unter Auf-
rechterhaltung ihrer Bezüge die notwendige Zeit 
zur Verfügung zu stellen ist. 

Präsident von Hassel: Zu einer weiteren Zu-
satzfrage Herr Abgeordneter Dr. Riedl. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, stimmen Sie mit mir überein, daß die 
Äußerung von Frau Staatssekretärin Hamm-Brücher, 
die doch ganz offensichtlich an den Wähler und nicht 
an Sie als ihren Vorgesetzten gerichtet war, falsch 
ist? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Die Äußerung ist keinesfalls 
falsch, und sie war auch gar nicht an den Wähler 
gerichtet, sondern vorher in allen Einzelheiten mit 
mir abgestimmt. Ich hatte gesagt: Das müssen wir 
einer eingehenden rechtlichen Prüfung unterziehen. 
Diese hat ergeben, daß es dieses Instruments nicht 
bedarf, daß dieser Weg gar nicht gangbar ist. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Frau 
Abgeordnete Dr. Walz. 

Frau Dr. Walz (CDU/CSU) : Herr Minister, darf 
ich aus Ihren Ausführungen entnehmen, daß Sie die 
Arbeit eines Landtagsabgeordneten höchstens mit 
der Hälfte einer Berufstätigkeit ansetzen? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, das dürfen Sie keineswegs 
daraus entnehmen. Bisher war ja von Prozentsätzen 
auch nicht die Rede. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Dorn. 

Dorn (FDP) : Herr Bundesminister, wären Sie be-
reit, die Kollegen der CDU/CSU-Fraktion vielleicht 
hilfreich darauf hinzuweisen, daß der Abgeordnete 
Lemmer seit 1956 Bundesminister gewesen ist und 
gleichzeitig Mitglied des Berliner Abgeordneten-
hauses war, daß der Präsident dieses Hauses, Herr 
von Hassel, im Jahre 1963 Bundesminister wurde 
und bis 1965 gleichzeitig Landtagsabgeordneter war 
und daß der Herr Bundesminister Lauritzen im Jahre 
1966 Bundesminister wurde und ebenfalls bis zum 
Jahre 1967 Landtagsabgeordneter war? 

(Abg. Wehner: Das sind alles Supermänner, 
aber keine Frau! — Heiterkeit.) 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Immerhin wurde von dieser 
Dame, Herr Abgeordneter Wehner, einmal ein Aus-
spruch getan, der nicht soweit von Ihrer Bezeich-
nung weg liegt. 

Ich glaube, es ist nicht notwendig, extra noch dar-
auf hinzuweisen, daß mir dies in der Tat in diesem 
Zusammenhang erwähnenswert erscheint. Wenn man  

nachforschen wollte, könnte man wohl noch einige 
zusätzliche Namen aus den Akten ausgraben. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Grüner. 

Grüner (FDP) : Herr Minister, halten Sie es für 
denkbar, daß die Arbeit der Frau Staatssekretärin 
im Bayerischen Landtag dadurch erheblich erleichtert 
wird, daß die CSU nicht in der Lage war, einen Kul-
tusminister ihrer Couleur zu stellen, sondern einen 
parteilosen Kultusminister benannt hat? 

(Lachen bei der CDU/CSU. — Zuruf von 
der CDU/CSU: Ausgerechnet an Leussink!) 

Präsident von Hassel: Ich lasse die Zusatz-
frage nicht zu. Sie hat nichts mit der Grundfrage zu 
tun, die sich auf die Teilzeitbeschäftigung der Frau 
Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher bezieht. 

Eine Zusatzfrage, der Abgeordnete Dr. Schulze-
Vorberg. 

Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, nur zur Klarstellung — — 

Präsident von Hassel: Sie haben eine Frage 
zu stellen. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Zur Klarstel-
lung eine Frage: Herr Bundesminister, die Äußerung 
von Frau Staatssekretär Hamm-Brücher in München, 
die nach einer Aussprache mit Ihnen erfolgt ist, war 
und ist also mit dem Gesetz nicht vereinbar? 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Ja, so ist es. Das hat sich nach 
späterer Prüfung herausgestellt. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
 Abgeordnete Jung. 

Jung (FDP) : Herr Minister, ist diese Äußerung 
von Frau Staatssekretär Hamm-Brücher in München 
nicht so zu verstehen gewesen, daß sie den Bund 
insoweit entlasten wollte, als sie diese Teilzeitbe-
schäftigung beantragte, im Gegensatz zu ihren frühe-
ren Kollegen, z. B. Staatssekretär Lemmer, der ja 
auch die Funktion des Staatssekretärs hier und die 
Funktion des Landtagsabgeordneten hatte? 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Ja, genauso war es. Ich dachte, 
ich hätte dies schon deutlich gemacht. Aber wahr-
scheinlich war es noch nicht deutlich genug. Genau 
das ist das Motiv für Frau Hamm-Brücher gewesen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Minister, ist 
in Ihrem Hause schon die Frage geprüft worden, wie 
lange dieser Zustand dauern soll, daß Frau Dr. 
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Hamm-Brücher hier hauptberuflich arbeitet und 
gleichzeitig in München ihr Mandat wahrnehmen 
soll? 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, diese Frage ist noch nicht 
geprüft worden. Ich glaube, es ist zur Zeit auch nicht 
notwendig, in eine Prüfung einzutreten. Auf alle 
Fälle sind wir alle augenblicklich so voll beschäftigt, 
Herr Abgeordneter, daß wir es uns gar nicht erlau-
ben können, uns auch noch solchen Gedankengängen 
hinzugeben. Zunächst muß einmal die Arbeit ge-
macht werden. 

(Lachen bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Dr. Häfele. 

Dr. Häfele (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, ist 
Ihnen bekannt, daß in den Bundesländern immer 
mehr die Unvereinbarkeit von Amt und Mandat 
eingeführt wird, und würde es nicht dem Sinn die-
ser Regelung entsprechen, daß eine Bundesbeamtin 
nicht im Landtag sitzt? 

(Abg. Wehner: Vor allem, wenn sie nicht 
für die CSU sitzt.) 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Die Tendenz ist mir bekannt, aber 
mir ist nicht bekannt, ,daß sich der Bundestag — bis 
heute jedenfalls — positiv mit dieser Tendenz be-
schäftigt oder gar einen Beschluß gefaßt hat. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, Frau 
Abgeordnete Griesinger. 

Frau Griesinger (CDU/CSU) : Herr Bundesmini-
ster, sind Sie bereit, zuzugeben, daß Ihre Aussage 
von vorhin, Sie seien in Ihrem Hause so voll be-
schäftigt, daß Sie sich über diese Dinge nicht allzu-
viel Gedanken machen könnten, weil einfach die 
Zeit dazu nicht ausreiche, gerade ein Beweis dafür 
sein könnte, daß die Teilzeitbeschäftigung in die-
sem Hause, wo so viel Arbeit vorliegt, mit dem Amt 
eines beamteten Staatssekretärs nicht ganz verein-
bar ist? 

(Abg. Wehner: Vor allem, wenn sie nicht 
bei der CDU/CSU ist!) 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, diese Deduktion überzeugt 
mich überhaupt nicht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist keine 
Antwort!) 

Präsident von Hassel: Ist damit die Frage 42 
erledigt, Herr Dr. Riedl? 

(Abg. Dr. Riedl: Ich hätte noch eine Zusatz

-

frage!) 

— Noch eine Zusatzfrage. 

Dr. Riedl (München) (CDU/CSU) : Ich verzichte 
gern auf die Antwort, hätte aber das Recht der Zu-
satzfrage gern ausgeschöpft. 

Herr Bundesminister, sind Sie sich nicht darüber 
im klaren, daß insbesondere im Anschluß an die 
Frage des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn 
hier ein Vergleich mit ähnlichen Situationen in ver-
gangenen Jahren nicht angestellt werden kann, weil 
Frau Hamm-Brücher von sich aus die Schwierigkei-
ten, die mit ihrem Einzug in den Bayerischen Land-
tag verbunden sind, angesprochen hat und offen-
sichtlich die Herren, die Herr Dorn genannt hat, 
diese Schwierigkeiten nicht hatten? Hier besteht 
doch überhaupt kein Grund, Situationen von früher 
zum Vergleich heranzuziehen, nachdem Frau Hamm-
Brücher von sich aus ihre Arbeitsschwierigkeiten in 
der Öffentlichkeit angesprochen hat. 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Meines Erachtens besteht durch-
aus Grund, die Situation von heute mit früheren 
Situationen zu vergleichen. Die Tatsache, daß der 
eine oder die einen diese Frage nicht aufgeworfen 
haben, aber Frau Hamm-Brücher es von sich aus 
gebracht hat, ändert doch an der objektiven Situa-
tion gar nichts. 

(Abg. Wehner: Die Dame muß hinauskata

-

pultiert werden!) 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, nach welchen gesetzlichen Bestimmungen 
ist die Teilzeitbeschäftigung einem beamteten 
Staatssekretär untersagt? 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nach meiner Kenntnis gibt es 
keine gesetzlichen Bestimmungen, die ihrem Wort-
laut nach die Teilzeitbeschäftigung eines Beamten 
untersagen. Diese Teilzeitbeschäftigung bezieht sich 
— jedenfalls in dem Zusammenhang, wie er hier 
diskutiert worden ist — überhaupt nur auf Beam-
tinnen, die minderjährige Kinder haben. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Raffert. 

Raffert (SPD) : Herr Minister, sind Ihnen Über-
legungen oder Versuche des seinerzeitigen bayeri-
schen Kultusministers Huber bekannt, seine Tätig-
keit als Teilzeitbeschäftigung auszuüben, da er doch 
auch mit dem Amte des Fraktionsvorsitzenden der 
CDU/CSU belastet war? 

Präsident von Hassel: Herr Abgeordneter, 
hier ist nach der Frau Abgeordneten Hamm-Brücher 
gefragt worden und nicht nach Herrn Huber. 

Eine Zusatzfrage, Herr Professor Schäfer. 
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Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Minister, 
haben Sie nicht auch so wie ich den Eindruck, daß 
die Kollegen von der CSU offensichtlich Sorge ha-
ben vor, der politischen Aktivität von Frau Hamm-
Brücher im Bayerischen Landtag? 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dr.-Ing. Leussink, Bundesminister ,für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, ich schätze die Stand-
festigkeit der CDU/CSU-Fraktion vielleicht etwas 
höher ein. 

(Abg. Dr. Apel: Sie sind noch nicht so lange 
hier!) 

Präsident von Hassel: Ich lasse nur noch eine 
Zusatzfrage zu. Herr Abgeordneter Dr. Schneider! 

Dr. Schneider (Nürnberg) (CDU/CSU) : Herr 
Bundesminister, wollen Sie mir zugeben, daß wir 
vor folgender Sachlage stehen: entweder ist die 
Staatssekretärin Frau Dr. Hamm-Brücher im Augen-
blick in Ihrem Hause unterbeschäftigt, oder es wer-
den wesentliche Aufgabenbereiche in Ihrem Hause 
in Zukunft wegen ihrer Tätigkeit im Bayerischen 
Landtag nicht mehr ausreichend wahrgenommen? 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Das sind ko

-

mische Fragen eines Abgeordneten über 
die Frage der Ausübung eines Mandats!) 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, Herr Abgeordneter, ich 
will Ihnen dies ausdrücklich nicht zugeben. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 43 
des Herrn Abgeordneten Dr. Althammer auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung für den Fall, daß Fran 
Staatssekretärin Dr. Hamm-Brücher ihre Amtsgeschäfte künftig 
im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung auszuüben gedenkt, einen 
weiteren beamteten Staatssekretär im Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft zu ernennen? 

Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, 
daß jetzt die Zusatzfragen auf ein Minimum redu-
ziert werden, da wir den gesamten Komplex ab-
gehandelt haben. 

Bitte, zur Beantwortung, Herr Bundesminister. 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Herr Dr. Althammer, meine Ant-
wort auf die Frage 43 heißt nein. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Althammer. 

Dr. Althammer (CDU/CSU) : Herr Minister, ist 
es dann unzutreffend, was bei der Vorbesprechung 
Ihres Haushalts von Ihren Herren uns gegenüber 
behauptet wurde, nämlich daß gerade im Bereich 
der Bildungsplanung, dem die Frau Staatssekre-
tärin vorsteht, ein ungeheurer Engpaß auf dem per-
sonalen Sektor herrscht, so daß man dringend auf 
neue Planstellen angewiesen ist? 

Dr. -Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Nein, das ist nicht zutreffend. 
Das hat aber, soweit ich das verstehe, mit dieser 
Frage nichts zu tun. In der Tat ist die Personallage 
auf dem Gebiet der Bildungsplanung außerordentlich 
prekär, und zwar ganz allgemein und auch in unse-
rem Haushaltsbereich. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. 

Ich rufe die Frage 44 des Abgeordneten Dr. Alt-
hammer auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Frage, ob auch die 
von beamteten Staatssekretären in anderen Bundesministerien 
wahrzunehmenden Dienstaufgaben im Wege der Teilzeitbeschäf-
tigung erledigt werden können? 

Dr. - Ing. Leussink, Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft: Die Frage ist gegenstandslos, da 
eine Teilzeitbeschäftigung im Beamtengesetz nur für 
weibliche Beamte vorgesehen ist und außer Frau 
Dr. Hamm-Brücher zur Zeit kein weiblicher beamte-
ter Staatssekretär der Bundesregierung angehört. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfragen. 
Wir sind am Ende Ihres Geschäftsbereichs ange-
langt. Ich danke Ihnen, Herr Bundesminister, für die 
Beantwortung. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung. Ich rufe die 
Frage 25 des Abgeordneten Breidbach auf. — Der 
Abgeordnete ist nicht im Saal; die Frage wird 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 26 des Abgeordneten Dr. Scho-
ber auf: 

Auf welchen Grundsätzen beruht der Beschluß der Bundes-
anstalt für Arbeit, künftig Konzessionen an Bühnenvermittler 
nicht mehr zu vergeben, und wurde dieser Beschluß nach An-
hörung der betroffenen Bühnenschauspieler und -musiker und 

 unter Berücksichtigung ihrer Argumente getroffen? 

Der Abgeordnete ist anwesend. Zur Beantwor-
tung, Herr Parlamentarischer Staatssekretär Rohde. 

Rohde  Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Dr. Schober, die Bundesrepublik ist auf 
Grund des Übereinkommens Nr. 96 der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation verpflichtet, die auf Ge-
winn gerichtete Arbeitsvermittlung abzuschaffen 
und durch öffentliche Vermittlungseinrichtungen zu 
ersetzen. Dem Ratifikationsgesetz zum Übereinkom-
men Nr. 96 haben seinerzeit alle Fraktionen des Ho-
hen Hauses zugestimmt. 

Entsprechend der sich aus dem Übereinkommen 
ergebenden Verpflichtung baut die Bundesanstalt 
für Arbeit ihre sogenannten „Künstlerdienste" im 
Einvernehmen mit den Verbänden der Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber personell und organisatorisch 
aus. Soweit und solange die Bundesanstalt nicht in 
der Lage ist, die Arbeitsvermittlung für Künstler in 
vollem Umfang allein durchzuführen, kann sie 
Künstlervermittier beauftragen, ihre Tätigkeit wei-
terzuführen. Das ist in dem von Ihnen erwähnten 
Beschluß geschehen. Der Vorstand der Bundesan- 
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stalt hat damit entschieden, einen neuen Auftrag 
zur Bühnenvermittlung zu erteilen. Ferner hat er 
ein flexibleres Verfahren für die Vergabe von Auf-
trägen zur Künstlervermittlung festgelegt. Die Stel-
lungnahmen der zuständigen Vertreter der Arbeit-
geber, der Gewerkschaften, der Agenten, der Rund-
funk- und Fernsehanstalten, der Kultusministerkon-
ferenz, der Intendanten und des Deutschen Städte-
tages sind dabei, wie uns jedenfalls mitgeteilt 
wurde, berücksichtigt worden. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatztrage. — 

Ich rufe die Frage 27 des Abgeordneten Müller (Ber-
lin) auf : 

Hat die Bundesregierung die Absicht, nachdem sich die Haus-
haltslage gegenüber den Jahren 1967 und 1968 wieder wesent-
lich gebessert hat, dem Deutschen Bundestag einen Gesetzent-
wurf vorzulegen, mit dem die ursprüngliche Fassung des Mut-
terschutzgesetzes vom 24. August 1965 einschließlich der dazu-
gehörigen Paragraphen 200 a bis 200 d RVO wiederhergestellt 
wird, zumal dies im Falle des ebenfalls mit dem Finanzände-
rungsgesetz 1967 eingeführten 2%igen Krankenversicherungsbei-
trages der Rentner bereits geschehen ist? 

Der Abgeordnete ist anwesend. Bitte schön, Herr 
Staatssekretär. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Müller, die versicherten und nichtversicher-
ten Arbeitnehmerinnen erhalten nach geltendem 
Recht materiell in gleichem Umfang Leistungen an 
Mutterschaftsgeld, wie sie nach den §§ 200 bis 200 c 
RVO in der Fassung des Gesetzes vom 24. August 
1965 vorgesehen waren. Ich nehme deshalb an, Herr 
Kollege, daß sich Ihre Frage auf die Verteilung der 
Aufwendungen für das Mutterschaftsgeld zwischen 
den Trägern der Krankenversicherung auf der einen 
und dem Bund auf der anderen Seite nach § 200 d 
RVO bezieht. Eine Änderung dieser Verteilung im 
Sinne der Regelung, wie sie in § 200 d RVO in der 
Fassung des Gesetzes vom 24. August 1965 vorge-
sehen war, würde eine dauernde Erhöhung der Er-
stattungen des Bundes an die Krankenversiche-
rungsträger bedeuten. Haushaltsmittel dafür sind in 
der derzeitigen Finanzplanung des Bundes nicht 
vorgesehen. Bei der im Frühjahr 1971 fälligen An-
passung und Fortschreibung der Finanzplanung bis 
1975 wird geprüft werden, ob im Zeitraum der näch-
sten Finanzplanung Haushaltsmittel bereitgestellt 
werden können, die es der Bundesregierung ermög-
lichen, die in dem Gesetz vom 24. August 1965 vor-
gesehene Regelung wirksam werden zu lassen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ist sich die Bundesregierung bewußt, daß die Ände-
rungen des Mutterschutzgesetzes und der von Ihnen 
genannten RVO-Bestimmungen mit dem Finanz-
änderungsgesetz nur eine vorübergehende Erschei-
nung sein sollten, weil der Gesetzgeber mit dem 
Mutterschutzgesetz vom 24. August 1965 ausdrück-
lich einer Verpflichtung nachgekommen ist, die sich 
für die Bundesrepublik aus dem internationalen 
Übereinkommen Nr. 103 über den Mutterschutz er-
geben hat? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Der 
von Ihnen genannte Gesichtspunkt, Herr Kollege, 
wird sicherlich bei der von mir erwähnten Prüfung 
eine Rolle spielen. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, der Abgeordnete Müller. 

Müller (Berlin) (CDU/CSU): Bis wann, Herr 
Staatssekretär, kann man erfahren, daß diese Prü-
fung erfolgt ist und welche Schlußfolgerungen die 
Regierung daraus zieht? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich habe schon darauf hingewiesen, daß 
das im Frühjahr 1971 geschehen soll. Sie werden 
verstehen, daß ich dieser Prüfung zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt nicht vorgreifen kann. 

Präsident von Hassel: Ich rufe ,die Frage 28 
des Herrn Abgeordneten Maucher auf: 

Wann ist damit zu rechnen, daß die Bundesregierung entspre-
chend der Regierungserklärung einen Änderungsentwurf (Struk-
turänderung) zum Bundesversorgungsgesetz für die Kriegsopfer-
versorgung vorlegt? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Präsident, ich wäre dankbar, wenn ich wegen des 
Sachzusammenhangs die Fragen 28 und 29 gemein-
sam beantworten könnte. 

Präsident von Hassel: Keine Bedenken. Ich 
rufe auch die Frage 29 auf: 

Ist damit zu rechnen, daß die Bundesregierung entsprechend 
den Vorschlägen der Kriegsopferverbände (z. B. des VdK 
Deutschlands) ein Sofortprogramm vorlegt, um die Nachteile, 
die sich auf Grund der immer schneller voranschreitenden 
Teuerung für die Kriegsopfer ergeben, und die Nachteile, die 
sich durch die zu geringe Erhöhung bei der Anpassung und die 
verschiedenen Auswirkungen beim Berufsschaden und Scha-
densausgleich ergeben, einigermaßen auszugleichen? 

Zur Beantwortung, Herr Staatssekretär! 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Wie 
Sie wissen, Herr Kollege Maucher, ist mit dem 
Ersten Anpassungsgesetz, das nicht nur eine all-
gemeine Erhöhung der Rentenleistungen und struk-
turelle Verbesserungen gebracht hat, die Dynami-
sierung der Leistungen nach 20jährigem Bestehen 
des Bundesversorgungsgesetzes erstmals gesetzlich 
verankert worden. Das Erste Anpassungsgesetz 
wurde bereits wenige Wochen nach Amtsantritt 
dieser Bundesregierung beschlossen. Damit hat die 
Bundesregierung Brandt ihr Wort gegenüber den 
Kriegsopfern gehalten und im übrigen erheblich 
mehr Mittel für die Verbesserung der Kriegsopfer-
versorgung eingesetzt, als die frühere Bundes-
regierung hierfür in Aussicht genommen hatte. 

Die Bundesregierung wird auch weiterhin um eine 
fortschrittliche Ausgestaltung des Kriegsopferrechts 
im Rahmen des Möglichen bemüht bleiben. So sind 
die von diesem Hohen Hause bei der Verabschie- 
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dung des Zweiten Anpassungsgesetzes in einer Ent-
schließung zum Ausdruck gebrachten Anliegen zur 
Zeit Gegenstand eingehender Prüfung. 

Was Ihre Kritik an der Anpassung der Renten-
leistungen angeht, so möchte ich darauf hinweisen, 
Herr Kollege, daß die Rentenanpassungen keine 
Teuerungszulagen darstellen, sondern Leistungs-
verbesserungen sind, die sich an der Lohn- und 
Gehaltsentwicklung orientieren. Das hat der Gesetz-
geber sicherlich auch deshalb so geregelt, weil die 
Erfahrungen in der Rentenversicherung zeigen, daß 
sich die Orientierung an der Lohn- und Gehalts-
entwicklung für die Rentner günstiger auswirkt als 
eine Bezugnahme auf die Preisentwicklung. Die 
Rentenanpassungen seit 1957 wenn Sie das rück-
schauend betrachten — weisen das deutlich aus. 

Zum Berufsschadens- und Schadensausgleich, auf 
den Sie in Ihrer Frage auch eingegangen sind, dart 
ich darauf hinweisen, daß gerade die Empfänger 
dieser Leistungen infolge der Berücksichtigung neuer 
Durchschnittsverdienste ab 1. Januar 1971 erheb-
liche Verbesserungen zu erwarten haben, die nicht 
selten weit über 20 o liegen werden. 

Eine Vorausschau auf die Entwicklung der Kriegs-
opferrenten im Planungszeitraum 1971 bis 1974 zeigt  

die Bedeutung der Dynamisierung für die Renten-
leistungen in der Kriegsopferversorgung. Im Laufe 
dieser von mir genannten Zeitspanne werden die 
Renten insgesamt um mehr als 30 % steigen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wür-
den  Sie mir zunächst zugeben, daß ich nicht gefragt 
habe, was Sie getan haben, sondern daß ich gefragt 
habe, was die Regierung zu tun gedenkt? Ich frage 
Sie deshalb: würden Sie mir zugeben, daß z. B. im 
Jahre 1960 beim Ersten Neuordnungsgesetz die 
Grund- und Ausgleichsrenten der Schwerbeschädig-
ten mit der allgemeinen Bemessungsgrundlage weit-
gehend übereinstimmten — 

Präsident von Hassel: Verehrter Herr Kollege, 
Fragen und Zusatzfragen sollen kurz gefaßt werden, 
darf ich Sie daran erinnern. 

Maucher (CDU/CSU) : Ich will das gern tun, 
Herr Präsident. Die Frage geht dahin: würden Sie 
mir bestätigen — — 

(Abg. Dr. Klepsch: Der Staatssekretär hat 
ellenlang Dinge vorgetragen, nach denen 

überhaupt nicht gefragt worden ist!) 

Präsident von Hassel: Das gilt auch für ihn! 

Maucher (CDU/CSU) : Würden Sie mir be-
stätigen, daß der Rückstand zur allgemeinen Bemes-
sungsgrundlage heute erheblich größer und in zehn 
Jahren noch erheblich größer ist? Und das ist die 
Frage: was werden Sie tun, um diese Schere nicht 
weiter auseinandergehen zu lassen, sondern die 
Renten anzugleichen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, zum ersten Teil Ihrer Frage darf ich darauf 
hinweisen, daß Sie unter Bezug auf die Regierungs-
erklärung um Auskunft ersucht haben, was die neue 
Bundesregierung auf dem Felde der Kriegsopferver-
sorgung geleistet hat. Daraufhin habe ich hier mit-
teilen müssen, daß nach ihrer Amtsübernahme das 
Prinzip der Dynamisierung durchgesetzt worden ist, 
im Gegensatz zu den zwei Jahrzehnten vorher, in 
denen es nicht möglich war, die Bezüge der Kriegs-
opfer genauso zu dynamisieren und an die Lohn- und 
Gehaltsentwicklung anzupassen, wie das bei den 
Renten der Sozialversicherung der Fall war, Im 
übrigen, Herr Kollege, meine ich, daß wir, um die 
Fragestunde nicht zu überfordern, im Sozialpoliti-
schen Ausschuß gründlich erörtern sollten, wie sich 
im Laufe der nächsten Jahre die Leistungen der 
Kriegsopferversorgung durch die jährlichen Anpas-
sungen verändern werden. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, der Abgeordnete Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie bereit um ganz konkret zu werden —, dafür 
einzutreten, daß eine echte Harmonisierung des Be-
rufs- und Schadensausgleichs erfolgt, d. h. genauso 
geregelt wird wie die jährliche Dynamisierung? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich habe schon, wenn ich mich recht erin-
nere, auf eine frühere Frage von Ihnen darauf hin-
gewiesen, daß die Bundesregierung zur Zeit vor 
allem die Möglichkeit einer jährlichen Anpassung 
des Berufsschadensausgleichs für Beschädigte und 
des Schadensausgleichs für Witwen prüft, weil sie 
darin einen wesentlichen Punkt einer Harmonisie-
rung der Anpassungsvorschriften sieht. Dabei kön-
nen dann auch darüber hinausgehende Vorstellun-
gen, die Sie zu diesem Punkte haben, mit in die Er-
örterungen einbezogen werden. 

Präsident von Hasse! : Eine weitere Zusatz-
frage, der Abgeordnete Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
sie darüber hinaus bereit, dafür einzutreten, daß bei 
den Kriegerwitwen eine Anrechnung der Erhöhung 
der Grundrenten auf den Schadensausgleich unter-
bleibt, d. h. daß bei den Kriegerwitwen prozentual 
dieselbe Erhöhung erfolgt wie beispielsweise bei 
den Renten aus der Arbeiter- und Angestelltenver-
sicherung? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, Sie sind ein auf diesem Felde erfahrener 
Abgeordneter, und Sie werden mir zugeben, daß mit 
der von Ihnen gestellten Frage Sachverhalte verbun-
den sind, die einer eingehenden Prüfung auch unter 
finanziellen Gesichtspunkten bedürfen. 
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Präsident von Hassel: Letzte Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Maucher. 

Maucher (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie darüber hinaus bereit, nachdem großenteils die 
verstorbenen Männer der Kriegerwitwen in nächster 
Zeit das 65. Lebensjahr vollendet hätten, dafür ein-
zutreten, daß wir auf diesem Gebiet, um soziale 
Härten zu vermeiden, wenigstens den Besitzstand 
wahren? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich darf Sie darauf hinweisen, daß wir in 
unserem Hause bereits damit beschäftigt sind, eine 
gründliche Untersuchung und Bestandsaufnahme der 
Probleme durchzuführen, die sich insonderheit aus 
dem zunehmenden Alter der Kriegsbeschädigten und 
der Kriegshinterbliebenen ergeben. Dabei haben wir 
sowohl soziale als auch menschliche Probleme vor 
uns. Wir werden in diese Bestandsaufnahme auch 
das Gespräch mit den Kriegsopferorganisationen 
selbst einbeziehen, um ihre Erfahrungen für Weiter-
entwicklungen auf diesem Felde zu nutzen. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, mir zu sagen, wo Sie in den Fragen 
des Kollegen Maucher den Ausgangspunkt für die 
ellenlangen Ausführungen, die Sie als Leistungsbe-
richt der Bundesregierung hier vorgetragen haben, 
finden? 

(Zurufe von der SPD.) 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, wenn ich einen Leistungsbericht der Bun-
desregierung über die sozialpolitische Aktivität des 
ersten Regierungsjahres gäbe, würde der viel länger 
ausfallen als meine Mitteilungen zu der heutigen 
Frage. 

(Beifall bei der SPD.) 

Im übrigen darf ich Sie darauf hinweisen, daß Herr 
Kollege Maucher nach der Regierungserklärung und 
ihrer Verwirklichung gefragt hat. Das war eine 
konkrete Frage, auf die ich eine konkrete Antwort 
gegeben habe. 

(Zurufe von der SPD.) 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
satzfrage, der Abgeordnete Dr. Klepsch. 

Dr. Klepsch (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
wären Sie bereit, mir einzuräumen, daß das, was Sie 
eben gesagt haben, von den Fragen 28 und 29 nicht 
gedeckt ist und daß Sie es mit mir bedauern, wenn 
die Fragestunde in dieser Weise zu unkonkreten 
Aussagen benutzt wird? 

(Zurufe von der SPD.) 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Nein, 
Herr Kollege, dazu bin ich nicht bereit. Was auf 
Grund Ihres Interesses konkretisiert werden sollte, 
kann durch Zusatzfragen hier deutlich gemacht wer-
den. Seien Sie sicher, daß ich dafür Antworten 
parat habe. 

(Abg. Dr. Apel: Wenn einer ein C hat, 
kann er machen, was er will! - Abg. Weh

-

ner: Dann kann er machen, was er will, 
auch Taktlosigkeiten! — Weitere Zurufe 
von der SPD. — Gegenrufe von der CDU/ 

CSU.) 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich fragen, warum Sie — wenn ich das 
richtig sehe auf den Kern der Frage 29 des Ab-
geordneten Maucher nicht eingegangen sind, der die 
Nachteile für die Rentner durch die fortschreitende 
Teuerung hervorhebt. Sieht die Bundesregierung 
diese Nachteile nicht, oder warum haben Sie darauf 
nicht geantwortet? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich habe darauf hingewiesen — das ge-
hörte auch zum Kern der Frage —, daß wir im Zu-
sammenhang mit der weiteren Entwicklung die Fra-
gen des Kriegsopferrechts und seiner weiteren Aus-
gestaltung prüfen werden. Soweit es die Frage der 
Preisentwicklung und der Anpassungsmodalität an-
geht, habe ich unter Hinweis auf die Entwicklung in 
der Rentenversicherung, wie sie nach den bisheri-
gen Erfahrungen zu beurteilen ist, deutlich gemacht, 
daß sich eine Anpassung an die Lohn- und Gehalts-
entwicklung für die Rentenbezieher positiv aus-
wirkt. Herr Kollege, das darf ich zur Sache wirklich 
nüchtern feststellen: Ein wesentlicher Gesichtspunkt 
bei der Beratung des Anpassungsgesetzes am An-
fang dieses Jahres war die Erkenntnis, daß sich die 
Anpassung an die Lohn- und Gehaltsentwicklung 
für die Betroffenen günstiger auswirkt als die Be-
zugnahme auf Preisindizes. Das habe ich hier deut-
lich zu machen versucht. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, teilen 
Sie die Meinung der Kriegsopferverbände, daß die 
Erhöhungen der Renten, wie sie bis heute beschlos-
sen wurden, infolge der allgemeinen Preissteigerun-
gen unzureichend sind? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ich will jetzt nicht in einer buchhalterischen 
Art und Weise von der durchschnittlichen Preisent-
wicklung des Jahres 1970 ausgehen und diese zu 
dem darüber liegenden Anpassungssatz für das Jahr 
1971 sowie zu der Leistungsverbesserung im Jahre 
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1970 in Beziehung setzen. Ich will hier auch keine 
konjunkturpolitische Debatte mit dem Blick auf die 
konjunkturpolitischen Tendenzen im Jahre 1971 in 
Gang bringen. Ich habe versucht, deutlich zu ma-
chen, was das Prinzip der Dynamisierung der 
Kriegsopferrenten für die wirkliche Lage der 
Kriegsopfer bedeutet. 

(Abg. Dr. Klepsch: Das hat doch damit 
überhaupt nichts zu tun! Unerhört, diese 

Antworten!) 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 30 
des Herrn Abgeordneten Varelmann auf: 

Sieht die Bundesregierung nicht eine Schädigung der Ren-
tenversicherungsträger durch Bund, Länder und Gemeinden dar-
in, daß die Nachentrichtung von Beiträgen für die infolge diszi-
plinarischer Maßnahmen ausgeschiedenen Beamten erst beim 
Eintritt des Versicherungsfalles erfolgt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege Varelmann, ein infolge disziplinarischer 
Maßnahmen ausgeschiedener Beamten wird nicht 
immer erst zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
nachversichert. Die Nachentrichtung der Beiträge 
wird lediglich in den Fällen aufgeschoben, in denen 
ein Unterhaltsbeitrag gewährt wird. Das erscheint 
auch sinnvoll, da eine Beitragsleistung zu den ge-
setzlichen Rentenversicherungen nur dann durch-
geführt werden soll, wenn feststeht, daß die Ver-
sorgung des ehemaligen Beamten oder seiner An-
gehörigen auch von der Rentenversicherung über-
nommen werden muß. 

Aus diesem Grunde wird kein Beitrag gezahlt, 
wenn der ehemalige Beamte vor Beendigung der 
Zahlung des Unterhaltsbeitrages ohne Angehörige 
verstorben ist und deshalb eine Übernahme der 
Versorgung durch die Rentenversicherung nicht in 
Betracht kommt. 

Eine Schädigung der Rentenversicherungsträger 
kann darin nicht gesehen werden, weil sie in diesen 
Fällen zu keiner Zeit ein Risiko getragen haben und 
für die Zukunft zur Leistung auch nicht herange-
zogen werden. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
steht die derzeitige Regelung nicht in einem ge-
wissen Widerspruch mit dem Grundgesetz, weil eine 
unterschiedliche Behandlung der Versicherten vor-
liegt? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Kollege, ob diese Regelung in Widerspruch zum 
Grundgesetz steht, lasse ich einmal dahingestellt. 
Ich möchte Ihnen aber sagen, daß es im Zusammen-
hang mit der Nachversicherung auf Grund mancher 
Erfahrungen in den letzten Jahren Fragen gibt, die 
nach meiner Auffassung einer eingehender Prü-
fung bedürfen. Da dabei sowohl das Besoldungs

-

als auch das Sozialrecht berührt werden, werden 
Sie sicherlich Verständnis dafür haben, daß ich 

mich vor Abschluß einer solchen Prüfung von Mög-
lichkeiten, die anders sind als heutige Regelungen, 
nicht äußern kann. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage, Herr Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr  Staatssekretär, 
welche Auswirkungen würden eintreten, wenn 
solche Bestimmungen für alle Versicherten der 
Rentenversicherung gelten würden? Würde dadurch 
die Rentenversicherung nicht in eine erhebliche 
Krise geraten? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Das 
ist aus dem, was ich vor allem in meiner einleiten-
den Antwort auf Ihre Hauptfrage gesagt habe, nicht 
in der Form abzuleiten, wie Sie das hier tun. Ich 
darf noch einmal darauf hinweisen, daß in dem von 
Ihnen genannten Fall ja keine Leistungspflicht der 
Sozialversicherung eingetreten ist. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 31 
des Abgeordneten Varelmann auf: 

Nachdem der Beitrag in dem vorgenannten Fall nicht gezahlt 
wird, wenn durch vorzeitigen Tod ein Rentenanspruch entfällt, 
frage ich, ob dieser Zustand nicht im krassen Gegensatz zu allen 
sonstigen in der Sozialversicherung geltenden Grundsätzen 
steht. 

Ist diese Frage durch die Beantwortung Ihrer 
vorigen Frage erledigt? 

Varelmann (CDU/CSU) : Ja. 

Präsident von Hassel: Dann rufe ich die 
Frage 32 der Abgeordneten Frau Lauterbach auf: 

Liegt der Bundesregierung bereits ein Ergebnis der von 
der Sachverständigenkommission durchgeführten Untersuchung 
über die Sicherstellung der ärztlichen und zahnärztlichen Ver-
sorgung insbesondere der Landbevölkerung vor, und was haben 
die zum gleichen Thema geführten Gespräche mit den zu-
ständigen Referenten der Arbeitsminister der Länder ergeben? 

Bitte schön, zur Beantwortung. 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Sehr 
verehrte Frau Kollegin, die Sachverständigenkom-
mission zur Weiterentwicklung der sozialen Kran-
kenversicherung hat nach ihrer Bildung einen Aus-
schuß für Fragen der ärztlichen Versorgung der Be-
völkerung eingesetzt. Der Ausschuß hat sich bisher 
in mehreren Sitzungen insbesondere mit dem von 
Ihnen angesprochenen Problemkreis befaßt. Die Be-
ratungen sind noch nicht abgeschlossen, weil noch 
weiterführende Untersuchungen erarbeitet werden 
müssen. Ich rechne damit, daß mir im Frühjahr 1971 
ein Zwischenergebnis vorliegen wird. 

In der von Ihnen erwähnten Besprechung mit den 
Referenten der Arbeitsminister und Senatoren für 
Arbeit der Länder wurden insbesondere die Maß-
nahmen erörtert, die einzelne Kassenärztliche Ver-
einigungen, denen nach dem Gesetz die Sicherstel-
lung der kassenärztlichen Versorgung der Bevölke-
rung übertragen ist, zur Verbesserung der Situation 
eingeleitet oder in Aussicht genommen haben. Auch 
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unter den Länderreferenten, Frau Kollegin, bestand 
die Auffassung, daß die Beratungen der Sachver-
ständigenkommission für die weiteren Überlegun-
gen einen wichtigen Beitrag liefern werden und 
daher insbesondere die Empfehlungen der Sach-
verständigen abgewartet werden sollten. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage der 
Abgeordneten Frau Lauterbach. 

Frau Lauterbach (SPD) : Herr Staatssekretär, zu 
welchen Erkenntnissen und Maßnahmen sind denn 
die betreffenden Länderreferenten gekommen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
habe in meiner Antwort darauf hingewiesen, daß 
die Länderreferenten die Frage im einzelnen auf der 
Grundlage der Möglichkeiten des heutigen Kassen-
arztrechtes erörtert haben. Ich möchte aber noch 
einmal unterstreichen, daß meines Erachtens, so wie 
die Dinge liegen, für die Weiterentwicklung auf 
diesem Felde insbesondere die Beratungen der Sach-
verständigenkommission ergiebig sein werden, weil 
dort, Frau Kollegin, sowohl  die  Vertreter der Kran-
kenversicherung als auch der Ärzte und der Wis-
senschaft an einem Tisch sitzen, um konstruktive 
Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatz-
frage der Abgeordneten Frau Lauterbach. 

Frau Lauterbach (SPD) : Herr Staatssekretär, in 
welchem Ausmaß haben die vom Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung im Rahmen der Fi-
nanziernugshilfen für freie Berufe geänderten Zins-
verbilligungsrichtlinien zu einer verstärkten Grün-
dung von ärztlichen Praxen auf dem Lande beige-
tragen? 

Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung: Sie 
haben mit Recht darauf hingewiesen, daß wir mit 
diesen Hilfen, die wir aus dem Bundeshaushalt über 
unser Haus geben, dazu beitragen wollen, den von 
Ihnen genannten Schwierigkeiten besser zu be-
gegnen. Der Zeitraum ist aber so kurz, daß ich 
jetzt noch kein abschließendes Urteil über die prak-
tischen Auswirkungen abgeben kann. Wir wissen 
aber aus Einzelfällen, daß sich diese Leistungen 
günstig in der von Ihnen genannten Richtung aus-
wirken. 

Präsident von Hassel: Keine Zusatzfragen. 

Die Frage 33 wird auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Wir sind damit am Ende der Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung. Herr Staatssekretär, ich danke Ihnen 
für die Beantwortung. 

Wir kommen dann zu den Fragen aus dem Ge-
schäftsbereich des Bundesministers des Innern. Zu-

nächst rufe ich die Frage 45 des Abgeordneten Mül-
ler (Mülheim) auf: 

Welche Erfahrungen sind bis jetzt mit dem vom Deutschen 
Bundestag am 19. Juni 1970 beschlossenen Gesetz zur Änderung 
des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes gesammelt wor-
den? 

Zur Beantwortung Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär Dorn, bitte! 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Müller, das 
von Ihnen zitierte Gesetz zur Änderung des Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetzes, das die erleich-
terte Einbürgerung von Ausländern, die mit einem 
deutschen Ehegatten verheiratet sind, regelt, ist am 
1. Januar 1970 in Kraft getreten. Bereits vor seinem 
Inkrafttreten haben die obersten Landesbehörden im 
Benehmen mit meinem Hause organisatorische Vor-
kehrungen dafür getroffen, daß Einbürgerungsan-
träge, die auf dieses Gesetz gestützt werden, zügig 
bearbeitet werden. Die Beamten wurden dement-
sprechend instruiert, es wurden neue Vordrucke ge-
schaffen, und der Arbeitsablauf wurde gegenüber 
Einbürgerungsfällen anderer Art erheblich verein-
facht. 

Einbürgerungsanträge nach § 9 werden vorrangig 
bearbeitet. Soweit in Einzelfällen vermeidbare Ver-
zögerungen eingetreten sind, wird zu bedenken sein, 
daß bei Gesetzesänderungen gewisse Übergangs-
schwierigkeiten nicht völlig ausgeschlossen werden 
können. Erfahrungen hinsichtlich der Anzahl der 
Fälle können erst mitgeteilt werden, wenn das erste 
Jahr seit Inkrafttreten des Gesetzes zu Ende ist und 
die Einbürgerungsstatistik vorliegt. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Abgeordneten Müller (Mülheim). 

Müller (Mülheim) (SPD) : Kann ich davon aus-
gehen, Herr Staatssekretär, daß Sie in Ihren Aus-
führungen lediglich auf die entsprechenden Maß-
nahmen in Ihrem Hause, im Bundesinnenministe-
rium, Bezug genommen haben? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ja, davon können Sie aus-
gehen. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage, Ich rufe die Frage 46 des Abgeordneten Mül-
ler (Mülheim) auf: 

Kann die Bundesregierung die Klagen vieler Betroffener be-
stätigen, daß die ausführenden Behörden im Gegensatz zu dem 
vom Deutschen Bundestag einstimmig verabschiedeten Ent-
schließungsantrag in der Regel immer noch mehr als fünf 
Jahre Einleben in der Bundesrepublik Deutschland als Voraus-
setzung für die Einbürgerung ansehen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Müller, in den 
Erörterungen meines Hauses mit den Innenministe-
rien der Ländern ist festgelegt worden, daß in der 
Regel ein Inlandsaufenthalt von nicht mehr als fünf 
Jahren für das Einleben in Deutschland als ausrei-
chend angesehen werden soll. Darüber hinaus soll 
für Einbürgerungsbewerber aus deutschsprachigen 
Ländern in der Regel ein Inlandsaufenthalt von zwei 
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Jahren genügen. Die Bundesregierung kann auf 
Grund ihrer Erfahrungen die von Ihnen erwähnten 
Klagen vieler Betroffener nicht bestätigen. Soweit 
im Einzelfall eine Beschwerde begründet ist, wird 
mein Haus darauf hinwirken, daß die ausführenden 
Landesbehörden nach den hier dargelegten Grund-
sätzen verfahren. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Müller (Mülheim). 

Müller (Mülheim) (SPD) : Herr Staatssekretär, 
darf ich aus Ihren letzten Bemerkungen schließen, 
daß Ihr Haus bereit ist, die ausführenden Behör-
den, gegen die sich im wesentlichen die Kritik der 
Betroffenen richtet, zu bitten, gemäß der Entschlie-
ßung dieses Hohen Hauses zu verfahren, um die Ab-
kürzung des Verfahrens zu erreichen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ja, damit können Sie 
rechnen. Ich bin auch gern bereit, mit dem Bundes-
inneninmister noch einmal darüber zu sprechen, ob 
nicht in der nächsten Innenministerkonferenz diese 
Frage noch einmal mit den Ländern erörtert werden 
kann. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. Ich rufe die Frage 47 des Abgeordneten Storm 
auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, dem nachstehenden Vorschlag 
zu folgen, nämlich eine zentrale deutsche Kinemathek aufzu-
bauen mit dem Ziel, historisches, gegenwärtiges und zukünfti-
ges Filmmaterial zu sichern, und um der gegenwärtigen Zer-
splitterung im Filmarchivwesen — z. B. Bundesarchiv, Gesamt-
deutsches Institut, Stadtarchiv, Privatarchiv — entgegenzuwir-
ken und die daraus erwachsenden Nachteile für die Zukunft zu 
vermeiden? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Storm, der 
Vorschlag, eine zentrale deutsche Kinemathek auf-
zubauen, trifft mit Bestrebungen des Bundesmini-
steriums des Innern zusammen, eine zentrale Ar-
chivierung von Filmmaterial zu erreichen. Gegen-
wärtig wird geprüft, ob der Bund eine entspre-
chende Kompetenz für ,die zentrale Archivierung 
von Filmmaterial besitzt. 

In gleichem Sinne habe ich mich bereits am 
11. November 1970 auf die schriftliche Frage des 
Herrn Kollegen Zebisch geäußert. 

Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Storm. 

Storm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß als Träger für eine der-
artige zentrale deutsche Kinemathek eine Stiftung 
zu schaffen wäre, an der Bund, Länder, Rundfunk-
anstalten und sonstige Institutionen beteiligt sein 
könnten? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Über die Frage, wer Träger 
einer solchen Einrichtung sein wird, Herr Kollege 
Storm, wenn wir erst einmal dazu kommen, die 
Einrichtung zu schaffen, wird man durchaus reden 

können. Nur werden Sie verstehen, daß die Inter-
essenlagen von Bund und Ländern, aber auch der 
Rundfunkanstalten hier zum Teil doch sehr unter-
schiedlich sind. 

Präsident von Hassel: Eine zweite Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Storm. 

Storm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
auch der Meinung, daß man 'die Gelder, die man 
jetzt den verschiedenen Instituten zur Verfügung 
stellt, dann für ein Zentralinstitut zur Verfügung 
stellen könnte? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Es ist unsere Vorstellung, 
wenn ein Zentralinstitut errichtet werden kann, alle 
für diesen Zweck vorgesehenen Gelder dann auch 
für dieses Zentralinstitut mit zur Verfügung zu 
stellen. 

Präsident von Hassel: Ich rufe die Frage 48 
des Abgeordneten Storm auf: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung heute, eine 
systematische Erfassung der im Ausland — besonders in den 
USA, Frankreich, England und der UdSSR — befindlichen 
Filmmaterialien durchzuführen und die nach dem 2, Weltkrieg 
beschlagnahmten deutschen Filmdokumente in die Bundesrepu-
blik Deutschland zurückzuführen, um sie deutschen Stellen 
zugänglich zu machen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Storm, seit 
dem Jahre 1968 besteht zwischen dem Bundesarchiv 
in Koblenz und der Library of Congress ein Ver-
tragsverhältnis über die Rückführung von Doku-
mentarfilmen und Wochenschauen. Die Rückführung 
in diesen Bereich ist bis jetzt zu ungefähr zwei 
Dritteln abgeschlossen. 

Am 27. Mai 1969 konnte darüber hinaus zwischen 
der angeführten Organisation und der Friedrich-
Wilhelm-Murnau-Stiftung ein Vertrag über die 
Rückführung von deutschen Spielfilmen abgeschlos-
sen werden. Zur Zeit laufen entsprechende Ver-
handlungen über die Einbeziehung des Bundes in 
dieses Vertragsverhältnis. Diese Verhandlungen 
waren mit einer Sichtung der Bestände in den USA 
— zirka 600 Spielfilme — verbunden. 

Mit Großbritannien wurden in diesem Jahr posi-
tive Vorgespräche über die Rückführung deutscher 
Filmdokumente geführt. Die dort vorhandenen Film-
dokumente decken sich jedoch weitgehend mit de-
nen, die in den USA bereits vorhanden sind und in 
den Beständen festgestellt wurden. 

Frankreich besitzt nach den Feststellungen des 
Bundesarchivs keine wesentlichen deutschen Film-
dokumente. 

Die UdSSR hat, wie eine Informationsreise von 
Vertretern des Bundesarchivs gezeigt hat, nur 
wenige deutsche Filmdokumente, die für die Bundes-
republik Deutschland von Interesse sind. Verhand-
lungen mit den zuständigen russischen Stellen über 
eine Rückführung dieser Dokumente konnten bis-
lang nicht aufgenommen werden. Ein Weg bietet 
sich möglicherweise über die Fédération Inter-
nationale des Archives du Film an. 
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Präsident von Hassel: Eine Zusatzfrage, der 
Abgeordnete Storm. 

Storm (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie mir sagen, ob auch Verhandlungen mit der DDR 
geplant oder schon im Gange sind, die diesen Punkt 
betreffen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Bisher nicht, Herr Kollege 
Storm. 

Präsident von Hassel: Keine weitere Zusatz-
frage. Wir sind am Ende der Fragestunde angelangt. 
Ich danke Ihnen, Herr Parlamentarischer Staats-
sekretär, für die Beantwortung der Fragen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Sammelübersicht 13 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
von Ausschüssen des Deutschen Bundestages 
zu Petitionen 
— Drucksache VI/1455 — 

Der Ältestenrat hat sich dahin verständigt, daß 
dazu Erklärungen abgegeben werden. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Brandt 
(Grolsheim). 

Brandt (Grolsheim) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Meistens stellt sich erst hinter-
her heraus. wie gut oder wie schlecht ein Gesetz 
ist, dann nämlich, wenn seine Auswirkungen an den 
konkret betroffenen Menschen geprüft werden kön-
nen. Mit belastenden Auswirkungen hat es der 
Petitionsausschuß nicht selten zu tun. In besonders 
wichtigen Fällen wird der Bundesregierung eine 
Petition zur Berücksichtigung überwiesen in der 
Erwartung, daß sie dann auch Berücksichtigung 
findet. 

Die Ihnen hier vorliegende Sammelübersicht 13 
des Petitionsausschusses enthält unter einer dürren 
Geschäftsnummer einen solchen Fall, der es meiner 
Ansicht nach verdient, nicht nur im Arkanum des 
Ausschusses, sondern vor diesem Hause auch in der 
Öffentlichkeit vorgetragen zu werden, wobei wir 
den „Fall" wieder in das verwandeln wollen, was 
er ist, nämlich in ein Schicksal, in das Schicksal von 
Menschen, das geprägt wird von unseren Gesetzen 
oder, besser gesagt, von der Auswirkung, von der 
Anwendung eines Gesetzes, hier in diesem Fall des 
Ausländergesetzes. 

Hier geht es um einen iranischen Staatsbürger, 
der 1962 in die Bundesrepublik Deutschland gekom-
men ist. Er hat hier eine kaufmännische Lehre durch-
laufen und seine Kaufmannsgehilfenprüfung be-
standen. Er ist heute Teppichkaufmann, u. a. Gene-
ralvertreter einer persischen Firma hier in der Bun-
desrepublik. 1965 hat dieser Mann eine Deutsche 
geheiratet. Die Eheleute haben mittlerweile eine 
vierjährige Tochter. 

Im November vorigen Jahres hat das zuständige 
Kreisordnungsamt die Verlängerung der Auf

-

enthaltsgenehmigung abgelehnt und die Auswei-
sung angeordnet. Nur mit Mühe konnte die Voll-
streckung abgewendet werden. Dabei sind aller-
hand Gründe vorgebracht worden. Es wurde z. B. 
gesagt, die Mutter der Ehefrau sei krank und be-
dürfe der Pflege der Tochter und das Ehepaar habe 
noch Verpflichtungen finanzieller Art. Beispiels-
weise wurde auch darauf hingewiesen, daß der 
Kultusminister des dortigen Landes erklärt habe, 
es herrsche ein erheblicher Lehrermangel; schließ-
lich sei die Frau dieses Ausländers nun einmal 
Lehrerin. Aber die Wirkung dieser vorgebrachten 
Gründe war ungefähr der gleichzusetzen, als wollte 
man einem Ochsen ins Horn petzen. 

Letzten Endes half die Immatrikulation an einer 
Textilfachschule. Man fand sich nun großzügig be-
reit, zu diesem Zweck die Aufenthaltsgenehmigung 
zu verlängern. Der Betroffene soll sich noch ein 
bißchen weiterbilden, damit er, wie es so schön 
heißt, „seiner Ehefrau nach der Verlegung des ehe-
lichen Wohnsitzes in den Heimatstaat des Antrags

- stellers günstigere Lebensbedingungen bieten 
kann". — So einfach ist das, meine Damen und 
Herren! 

Aber darum geht es doch wohl nicht, sondern 
hier geht man — diese Erfahrung habe ich, seitdem 
ich mich mit diesem Problem beschäftige, mehrfach 
gemacht — weit am Kernproblem vorbei. Es ist 
völlig egal, ob sich jetzt noch jemand fortbildet, ob 
wir Lehrerinnen brauchen, ob eine Mutter gepflegt 
werden muß oder was auch immer; das ist acces-
soire, das ist nur hinzukommend, das im Einzelfall 
von Bedeutung sein kann, das aber für die Beurtei-
lung des Gesamtproblems ohne jede Bedeutung ist. 

Hier geht es darum, ob wir es hinnehmen wollen, 
daß mit dem ausländischen Ehemann auch die deut-
sche Ehefrau und obendrein das hier geborene, 
hier aufwachsende oder aufgewachsene Kind aus-
gewiesen werden. 

Es ist, wie ich meine, keine zulässige Alternative, 
den deutschen Ehegatten — in der Regel ist es die 
Ehefrau — wählen zu lassen, entweder die Bundes-
republik Deutschland zu verlassen oder aber die 
eheliche Lebensgemeinschaft aufzugeben, wobei sich 
darüber hinaus auch noch Konsequenzen für das 
Kind oder die Kinder ergeben, die ja nach unserem 
Staatsangehörigkeitsgesetz die Staatsbürgerschaft 
des Vaters haben. Da muß man sich doch einmal 
fragen: Wie halten wir es denn nun mit Art. 6 un-
seres Grundgesetzes, nach dem Ehe und Familie un-
ter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung 
stehen, wenn wir bereit zu sein scheinen, die Auf-
lösung der Ehe behördlicherseits zu erzwingen? 
Oder wie halten wir es denn nun mit der Gleich-
berechtigung der Frau, wenn wir sie zwingen wol-
len, ihr Heimatland zu verlassen und dem Mann zu 
folgen — auch dorthin, wohin er selber gar nicht 
will, beispielsweise in Lebensverhältnisse, die es 
der Frau unmöglich machen, ihren Beruf auszuüben? 
Und wie halten wir es denn eigentlich mit der 
Frage, was dort in diesem Land geschieht? Wir 
haben ja gerade aus der jüngsten Vergangenheit 
das Beispiel, daß ein Student auch dieses Landes, 
als er in sein Heimatland einreiste, dort verhaftet 
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worden ist. Bis zur Stunde wissen wir nicht, was mit 
ihm geschehen ist, und seine befreundeten Lands-
leute in der Bundesrepublik — in diesem Falle in 
der Stadt Mainz — befinden sich seit Tagen in 
einem Hungerstreik. 

Das, meine Damen und Herren, ist so nicht in 
Ordnung. Gründe wie auch immer verstandener 
Staatsraison dürfen weder dem Buchstaben noch 
dem Geist unserer Verfassungsordnung zuwiderlau-
fen. 

Wenn dabei mitunter Gesichtspunkte der Ent-
wicklungshilfe mit ins Feld geführt werden, darf 
ich doch vielleicht einmal darauf hinweisen, daß es 
nicht in jedem Falle richtig ist, sich darauf zu ver-
lassen. Denn es handelt sich beispielsweise in die-
sem Falle um einen Teppichkaufmann, und ich 
frage mich, ob er seinem Lande nicht besser dienen 
kann, wenn er die Produkte seines Landes bei uns 
verkauft, als wenn er versuchen soll, sie im eigenen 
Lande unterzubringen. 

So ganz ernst scheint es die entsprechende Be-
hörde ja auch nicht zu meinen, wenn von ihr dar-
auf hingewiesen wird, der Mann könne ja etwa 
nach Kanada auswandern; da lege ihm niemand 
einen Stein in den Weg. 

Meine Damen und Herren! Der schleswig-holstei-
nische Eingabenausschuß hat deshalb recht, wenn 
er in seiner Eingabe an uns die Bitte richtet, zu prü-
fen, ob diese Petition nicht Anlaß zu einer Ände-
rung der bestehenden ausländerrechtlichen Vor-
schriften bietet. 

(Abg. Hirsch: Sehr gut!) 

Deshalb ist der Petitionsausschuß auch einmütig zu 
dem Ergebnis gekommen, diese Petition der Bun-
desregierung zur Berücksichtigung zu überweisen. 
Und wenn schon eine Änderung des Ausländerge-
setzes in diesem Punkte nicht vorgenommen werden 
soll dieser Meinung würde ich sogar beipflich-
ten, weil ich meine, wir müssen uns dieses Aus-
ländergesetz einmal insgesamt und nicht nur an 
diesem Punkt vornehmen —, dann sollte wenig-
stens die entsprechende Verwaltungsvorschrift da-
hingehend geändert werden, daß die mit einem 
deutschen Ehegatten verheirateten Ausländer künf-
tig unter bestimmten Voraussetzungen grundsätz-
lich einen Anspruch auf Erteilung einer unbe-
schränkten und unbefristeten Aufenthaltserlaubnis 
und Arbeitserlaubnis haben. Das hat insbesondere 
dann zu gelten, wenn ein oder mehrere Kinder vor-
handen sind. 

Das etwa ist der Inhalt des Ausschußbeschlusses, 
und ich habe diese Sache für wert gehalten, hier 
vorgetragen zu werden, weil wir uns in der Tat 
überlegen müssen, ob das, was draußen so passiert 
— und das ist kein Einzelfall —, wirklich richtig 
ist und ob wir tatsächlich die Rechte des deutschen 
Ehegatten noch voll im Blick haben, wenn eine Aus-
weisung verfügt werden soll, die diesen deutschen 
Ehegatten mit trifft. Hier helfen auch juristische Aus-
flüchte nicht, es sei ja gar nicht die Ehefrau, die 
hier ausgewiesen werde, sondern es sei der aus-
ländische Ehemann, aber die Frau habe ihm dann 
wohl, wenn sie ihre Ehe aufrechterhalten wolle, zu 
folgen. 

Meine Damen und Herren, das geht so nicht. Um 
dies darzulegen, habe ich diesen Fall hier vorgetra-
gen, und ich bitte Sie, sich selber auch einmal dar-
über Gedanken zu machen. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen dann zur Be-
schlußfassung über die Vorlage des Petitionsaus-
schusses. Wer ihr zustimmt, gebe bitte das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? Einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) 

— Drucksache VI/460 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 

— Drucksache VI/ 1512 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dürr 
Abgeordneter Pohlmann 

(Erste Beratung 39. Sitzung) 

Ich danke den Herren Berichterstattern. Ich frage, 
ob die Berichterstatter noch das Wort wünschen. — 
Zur Ergänzung der Schriftlichen Berichterstattung 
hat Herr Abgeordneter Dürr das Wort. 

Dürr (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich darf Sie zunächst bitten, in der Druck-
sache VI/1512 einen Druckfehler zu berichtigen. Auf 
Seite 1 unter II muß es in der achten und neunten 
Zeile von unten heißen „rechtmäßige Justizakte"; 
in der Drucksache ist ausgedruckt „rechtskräftige 
Justizakte". 

Der dem Hohen Hause vorliegende Gesetzentwurf 
behandelt eine Rechtsmaterie, die bisher im Gesetz 
über die Entschädigung im Wiederaufnahmever-
fahren freigesprochener Personen aus dem Jahre 
1898 und im Gesetz über die Entschädigung für un-
schuldig erlittene Untersuchungshaft von 1904 ge-
regelt war. Danach mußte Entschädigung bisher nur 
dann gewährt werden, wenn das Strafverfahren die 
Unschuld des Angeklagten voll erwiesen oder zu-
mindest ergeben hatte, daß kein begründeter Ver-
dacht mehr gegen ihn vorlag. Bei Freispruch man-
gels Beweises gab es keine Entschädigung. Diese 
sogenannte Unschuldsklausel wird nun im Ent-
schädigungsrecht genauso beseitigt wie im Kosten-
recht, wo sich die Erstattung von notwendigen Aus-
lagen des Angeklagten aus der Staatskasse bis zum 
Jahre 1968 nach derselben Unschuldsklausel ge-
richtet hatte. Das ist die wichtigste Neuerung, die 
dieses Gesetz bringt. 

Nach diesem Gesetz werden nicht nur die Fol-
gen einer Freiheitsentziehung entschädigungsfähig, 
sondern auch die Folgen einschneidender anderer 
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Strafverfolgungsmaßnahmen wie etwa Beschlag-
nahme, Durchsuchung oder vorläufige Entziehung 
der Fahrerlaubnis. Außerdem ist die bisher gel-
tende Höchstgrenze für Entschädigungen beseitigt 
worden. 

Bisher wurde bei Freiheitsentziehungen nur der 
materielle Schaden ersetzt. Unser bürgerliches Recht 
sieht für Schäden, die nicht Vermögensschäden sind, 
nur dann ein Schmerzensgeld vor, wenn der Scha-
den durch eine rechtswidrige Handlung verursacht 
wurde. Untersuchungs- oder Strafhaft sind aber auch 
dann rechtmäßige und nicht rechtswidrige Strafver-
folgungsmaßnahmen, wenn sie sich nachträglich als 
nicht gerechtfertigt herausstellen. Das war der 
rechtsdogmatische Grund, weshalb das bisherige 
Recht eine dem Schmerzensgeld ähnliche Entschä-
digung nicht vorsah. 

Davon weicht 'dieses Gesetz aus Gründen der Ge-
rechtigkeit ab. Es sieht im Fall der Freiheitsentzie-
hung für den Schaden, der nicht Vermögensschaden 
ist, eine Pauschalentschädigung von 10 DM je Tag 
der Freiheitsentziehung vor. Dabei war sich der 
Rechtsausschuß darüber im klaren, daß eine pau-
schale Zahlung nie die denkbar gerechteste Lösung 
sein kann. Nicht gerechtfertigte Freiheitsentziehung 
trifft alle schwer, je nach den Umständen besonders 
schwer. Weil aber die Umstände des Einzelfalls ge-
rade beim immateriellen Schaden kaum meßbar und 
vom Richter kaum gerecht zu entscheiden sind, hat 
man es beim Regierungsvorschlag mit seiner 
Pauschalentschädigung belassen. 

Das Gesetz enthält Sachverhalte, die eine Ent-
schädigung zur Folge haben, und solche, bei denen 
eine Entschädigung gewährt wird, wenn dies der 
Billigkeit entspricht. Entschädigung muß gewährt 
werden, wenn eine Verurteilung im Wiederauf-
nahmeverfahren wegfällt oder gemindert wird oder 
wenn jemand in einem Strafverfahren freigespro-
chen, außer Verfolgung gesetzt oder wenn das Ver-
fahren gegen ihn eingestellt wird. Wird aber das 
Verfahren lediglich wegen geringer Schuld des An-
geklagten eingestellt, ist eine angemessene Ent-
schädigung nur dann zu gewähren, wenn dies der 
Billigkeit entspricht. Dasselbe gilt, wenn das Ge-
richt von  Strafe abgesehen hat oder wenn die 
Rechtsfolgen einer strafgerichtlichen Verurteilung 
geringer sind als die Strafverfolgungsmaßnahmen. 

Für den letzteren Fall hatte der Regierungsent-
wurf eine Entschädigungspflicht vorgesehen. Daraus 
hat der Rechtsausschuß eine Entschädigung nach 
Billigkeit gemacht. Das erscheint berechtigt; denn 
er gibt vielerlei Fälle, in denen die Urteilsfolge ge-
ringer ist als die Strafverfolgungsmaßnahme. So ist 
z. B. nach unserem Recht ein Tag Untersuchungshaft 
schwerer als 10 000 DM Geldstrafe, auch wenn der 
Angeklagte das anders empfinden mag. Außerdem 
kann nicht ausgeschlossen werden, daß im Falle 
einer Entschädigungspflicht für überschießende 
Strafverfolgungsmaßnahmen mancher Richter ein 
wenig in Versuchung geraten kann, die im Urteil 
auszusprechende Strafe der Strafverfolgungsmaß-
nahme insbesondere der Dauer der Untersuchungs-
haft anzugleichen. Es steht außer Zweifel, daß 
jedes so hingezirkelte Urteil das Vertrauen in die 

Rechtspflege erschüttern kann. Hier soll die Ent-
schädigung nach Billigkeit den Spielraum für die 
dem Einzelfall angemessene Entschädigungsregelung 
schaffen. 

Die Entschädigung soll ausgeschlossen sein, wenn 
der Betroffene die Strafverfolgungsmaßnahme vor-
sätzlich oder grobfahrlässig verursacht hat. Das gilt 
für falsche Selbstbezichtigung wie für den Fall, daß 
sich jemand nach einem Verkehrsunfall an das 
Steuer eines Fahrzeugs setzt und dadurch beim Poli-
zisten den Eindruck erweckt, er sei vor dem Unfall 
gefahren. 

Ausdrücklich klargestellt wurde in diesem Zusam-
menhang, daß niemand ein Nachteil daraus ent-
stehen darf, daß er von seinem Recht Gebrauch ge-
macht hat, nicht zur Sache auszusagen, oder daraus, 
daß er kein Rechtsmittel eingelegt hat. 

Mit Mehrheit hat sich der Ausschuß für eine 
Bagatellgrenze entschieden: Entschädigung für Ver-
mögensschäden wird nur dann gewährt, wenn der 
nachgewiesene Schaden den Betrag von 50 DM 
übersteigt. Der Ausschuß hat sich ferner dafür ent-
schieden, daß nach Feststellung der Entschädigungs-
pflicht der Anspruch auf Ersatz des materiellen 
Schadens abtretbar sein soll. 

In Petitionen ist verschiedentlich gefordert wor-
den, der Bundestag sollte die neue Regelung rück-
wirkend in Kraft setzen. Dem Vorschlag ist der 
Ausschuß nicht gefolgt, weil man bei jedem Stich-
tag den Vorwurf der willkürlichen Festsetzung er-
heben könnte. Der Rechtsausschuß hält aber ein 
baldiges Inkrafttreten dieses Gesetzes für erforder-
lich, obwohl er sich darüber klar war, daß damit 
von der Justizverwaltung viel Arbeit binnen kurzer 
Zeit bewältigt werden muß. 

Meine Damen und Herren, die Gesetze von 1898 
und 1904 waren für ihre Zeit höchst fortschrittlich. 
Sie halten auch jetzt noch den Vergleich mit der 
Regelung in manchen anderen Ländern aus. Trotz-
dem war es dringend erforderlich, dieses Rechts-
gebiet dem im freiheitlichen und sozialen Rechts-
staat geänderten Verhältnis des Staatsbürgers 
gegenüber der staatlichen Ordnung anzugleichen. 
Dabei hat der Regierungsentwurf gesetzgeberisches 
Neuland betreten. Die schwierige Problematik der 
staatlichen Entschädigung für rechtmäßige Akte der 
Strafjustiz wird in einer Weise gelöst, die den 
Postulaten der Rechtsstaatlichkeit möglichst nahe-
kommt. 

Dieses Gesetz braucht den Vergleich mit fort-
schrittlichen Regelungen in anderen Staaten nicht 
zu scheuen. Es ist erfreulich, daß die Grundentschei-
dungen im Ausschuß mit den Stimmen aller Frak-
tionen getroffen worden sind. 

(Beifall bei der SPD.) 

Präsident von Hassel: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter für die Ergänzung des Berichts. 

Wir treten in die allgemeine Aussprache der 
zweiten Beratung ein. Ich mache darauf aufmerk- 
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sam, daß die Anträge Umdrucke 93 * und 94 **) 
später begründet werden, und zwar dort, wo sie 
einzuordnen sind. — Das Wort in der allgemeinen 
Aussprache wird nicht gewünscht; ich schließe sie. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung in zweiter 
Beratung. Ich bitte Sie, Drucksache VI/ 1512 zur Hand 
zu nehmen. Ich rufe §§ 1, 2, 3, 3 a und 4 auf. — Wer 
diesen Bestimmungen seine Zustimmung geben will, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Diese Bestimmun-
gen sind einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr § 4 a auf. Dazu liegt der Antrag 
Umdruck 93 vor. Zur Begründung hat der Abgeord-
nete Dichgans das Wort. 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen! Meine Herren! Die gelten-
den Vorschriften reichen nicht, das ist die überein-
stimmende Meinung aller Fraktionen dieses Hohen 
Hauses. Wir müssen uns jedoch die Frage vorle-
gen, ob die Ausschußfassung, die uns hier vorliegt, 
nicht in einigen Punkten über das Ziel hinausschießt. 
Gewiß, das Gesetz enthält einige Tatbestände, die 
die Entschädigung ausschließen, u. a. die Vorschrift 
des § 4 Abs. 2, daß derjenige, der die Strafver-
folgung grobfahrlässig selbst veranlaßt, keine Ent-
schädigung bekommt. Aber diese Ausschlußfälle 
sind rein kasuistisch geregelt. Wir stellen uns die 
Frage, ob diese Kasuistik den Notwendigkeiten der 
Praxis gerecht wird. Die CDU/CSU verneint diese 
Frage, ebenso wie einige der beteiligten Landes-
regierungen. Wir sind vielmehr der Meinung, daß 
eine negative Generalklausel notwendig ist, welche 
die Möglichkeit von Billigkeitserwägungen einführt. 

Für diese Notwendigkeit möchte ich Ihnen zwei 
Beispiele anführen. Nehmen Sie an, ein Kraftfahrer, 
routinemäßig angehalten, bewirkt bei dem üblichen 
Blasversuch eine bedenkliche Verfärbung. Es wird 
eine Blutentnahme angeordnet und, da er offenbar 
erheblich Alkohol getrunken hat, auch der Führer-
schein vorläufig eingezogen. Zwei Wochen später 
kommt das Attest des Krankenhauses. Es ergibt 
sich, daß der Alkoholgehalt bei 1,2 Promille lag. 
Daraufhin wird das Verfahren eingestellt oder auch 
der Angeklagte wegen erwiesener Unschuld frei-
gesprochen. Soll er gleichwohl eine Entschädigung 
erhalten? Im Rechtsausschuß haben die Experten 
des Justizministers, deren Rechtskenntnis ich immer 
wieder sehr bewundere, uns die Auskunft erteilt, 
daß das ein Fall des § 4 Abs. 2 sei, das grobfahr-
lässige Veranlassen der Strafverfolgung. Ich habe 
schon im Ausschuß Zweifel daran geäußert und ge-
fragt, ob nicht ausnahmsweise diese Rechtsauskunft 
unzutreffend sein könnte. Ich habe mich daraufhin 
auch mit einer Reihe von Amtsrichtern unterhal-
ten, die meine Zweifel teilen. 1,2 Promille bedeuten 
nach der gegenwärtigen Handhabung, ob sie nun 
richtig oder falsch ist, erwiesene Unschuld, und es 
ist die Frage, ob jemand, der erwiesenermaßen 
unschuldig ist, sich gleichwohl fahrlässig eine Straf-
verfolgung zugezogen haben kann. Ich glaube nicht, 
daß die Gerichte hier der Auffassung des Justiz- 

*) Siehe Anlage 5 
**) Siehe Anlage 6  

ministeriums folgen werden. Ich habe zumindest 
Zweifel und bin der Meinung, wir sollten diesen Fall 
deutlicher regeln. 

Der zweite Fall ist folgender. Ein Demonstrant, 
von Beruf Rechtsanwalt, wird in einer heißen De-
monstration mit Steinen in der Tasche angetroffen. 
Ob er geworfen hat, läßt sich bei widersprechenden 
Zeugenaussagen späterhin nicht mehr feststellen. Er 
wird deshalb freigesprochen. Er ist aber zeitweise 
sistiert worden und gibt nun an, er habe auf diese 
Weise einen wichtigen Termin versäumen müssen 
und erheblichen- Vermögensschaden erlitten. Halten 
Sie es für vernünftig, daß in solchem Falle aus 
Ihren und meinen Steuermitteln eine Entschädigung 
gezahlt wird? Ich könnte weitere Fälle bilden, will 
das aber nicht tun. 

Wir sind der Meinung, daß man hier eine gene-
relle Klausel einfügen sollte, die den folgenden 
Wortlaut haben soll: 

Die Entschädigung kann ferner versagt werden, 
wenn ihre Gewährung angesichts der besonde-
ren Umstände des Falles offensichtlich unbillig 
ist. 

Das heißt, die Entschädigung soll — ganz im Sinne 
des Gesetzentwurfs — die Regel bleiben, aber es 
soll in Sonderfällen eine Ausnahme möglich sein. 

Dagen ist eingewandt worden, der Begriff „un-
billig" wäre nicht justiziabel. Das verstehe ich nicht. 
Wir haben im Zusammenhang mit § 242 BGB, wie 
wir alle wissen, seit 70 Jahren eine sehr umfang-
reiche Rechtsprechung zum Begriff „billig". Warum 
sollten die Richter nicht auch bei diesem § 4 a Abs. 3 
eine entsprechende Rechtsprechung entwickeln? 

Für den Antrag sprechen zwei Überlegungen, eine 
pragmatische und eine politische. Wir dehnen die 
Entschädigungspflicht weit aus und halten das im 
Grundsatz auch alle für richtig. Aber die neue Grenz-
linie, die wir juristisch ganz präzise ziehen wollen, 
läuft durch ein unbekanntes Land. Der Gesetzgeber 
überfordert sich selbst, wenn er schon in diesem 
Augenblick die Grenzlinie so präzise ziehen will, 
wie der Entwurf das tut. Wir sind der Meinung, daß 
man die Fixierung dieser Grenzlinie der Rechtspre-
chung überlassen sollte. Ich hoffe in diesem Punkt 
auf besondere Zustimmung der Kollegen auf der 
rechten und der linken Seite dieses Hauses, die sich 
immer wieder dagegen gewehrt haben, den Richter 
zu einem Rechtstechniker zu machen, die gefordert 
haben, der Richter müsse ein ausreichendes Recht 
zur Rechtsgestaltung besitzen. Ich halte das im Prin-
zip für richtig. Ich bin nun der Meinung, daß gerade 
Billigkeitserwägungen bei Entschädigungen ein legi-
times Feld für eine rechtsgestaltende Tätigkeit des 
Richters wären, die wir in einigen Jahren in einer 
Novelle zu diesem Gesetz vielleicht auch in eine 
neue präzisere Grenzlinie umwandeln könnten. 

Neben diesen pragmatischen Erwägungen noch 
eine politische. Das neue Gesetz, das wir hier be-
schließen, wird die Strafverfolgung weiter erschwe-
ren. Jeder Fall der Entschädigung wird mindestens 
nachrichtlich den Polizeibeamten und den Haftrich-
ter erreichen, der die Entscheidung getroffen hat. 
Vielleicht wird das auch eines Tages eine eifrige 
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Statistik personell für jeden der Urheber festhalten. 
Wie wird dann die Reaktion sein? Fürchten Sie nicht, 
daß mancher Polizeibeamte den bequemeren Weg 
wählen wird? Wenn er nicht sistiert, wenn er nicht 
beschlagnahmt, ist er völlig sicher, daß er später 
keinen Ärger bekommt. Deshalb glaube ich: wenn 
wir dafür sorgen, daß die Entschädigungen nicht 
ausufern in Fällen, die vielleicht eines Tages auch 
die öffentliche Meinung mißbilligen wird, dienen wir 
damit zugleich einer wirksamen Verbrechensbe-
kämpfung. 

Erlauben Sie mir, diesen Gedanken zum Schluß 
noch etwas allgemeiner zu fassen. Wer für seine 
Person von der Polizei wirksam geschützt werden 
will, muß auch eine wirksame Polizei wollen. Wenn 
die Polizei wirksam arbeiten will, muß sie gelegent-
lich auch solche Verdächtigen verhaften, die sich 
späterhin als unschuldig erweisen. Das gehört zum 
Lebensrisiko einer Gesellschaft, die auf Polizeischutz 
angewiesen ist — nicht anders als das Lebensrisiko 
des Verkehrstodes in einer vollmotorisierten Gesell-
schaft oder auch das Lebensrisiko des Herzinfarkts 
in einer allzu hektischen Gesellschaft. Alle diese 
Lebensrisiken sind Teil eines allgemeinen Lebens-
risikos, das keine, auch nicht die wohlwollendste 
Gesetzgebung dem Bürger voll abnehmen kann. Des-
halb glaube ich, daß die Regelung der Entschädi-
gung bei Strafverfolgungen besser eine pragmatische 
als eine perfektionistische sein sollte. Die Perfek-
tion kann ohnehin nicht erreicht werden. 

Ich bitte Sie, dem Änderungsantrag der CDU/CSU 
zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat  der  Ab-
geordnete Dürr. 

Dürr (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Namens der Fraktionen der Koalitionspar-
teien bitte ich, den Änderungsantrag Umdruck 93 
abzulehnen. 

Herr Kollege Dichgans hat schon darüber berich-
tet, daß es für Ausschluß und Versagung der Ent-
schädigung in diesem Gesetzentwurf eine vielfältige 
kasuistische Regelung gibt. Er hat den wichtigsten 
Absatz davon zitiert, wo es heißt, daß die Entschä-
digung auch dann ausgeschlossen sei, wenn und so-
weit der Beschuldigte die Strafverfolgungsmaß-
nahme vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
hat. 

Nun gleich zum ersten Beispiel, das Herr Kol-
lege Dichgans angeführt hat. Wenn jemand am 
Steuer eines Fahrzeugs angetroffen, auf Alkohol 
geprüft wird und wenn sich das Röhrchen dunkel-
grün färbt, so hat er vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig veranlaßt, daß der Polizist pflichtgemäß ein-
schreitet und eine Blutprobe entnehmen läßt, weil 
nämlich auch ein Polizist mit besonders guten 
Augen am Röhrchen nicht feststellen kann, ob die 
Grünfärbung auf 1,2 oder 1,4 Promille Alkoholge-
halt im Blut hindeutet. Der Fall des Kollegen Dich-
gans ist unseres Erachtens klar und deutlich von 
§ 4 Abs. 2 dieses Entwurfs erfaßt. Er würde nicht 
zur Entschädigung führen. 

Gegen die Annahme des Änderungsantrags spricht 
noch ein zweites Argument. Der Entwurf enthält 
Regelungen für einige Fälle, in denen Entschädi-
gung nur gewährt wird, wenn es der Billigkeit ent-
spricht. Nach diesem Antrag soll es eine weitere 
Kategorie geben, nämlich neben der Entschädigung 
wegen Billigkeit die Nichtentschädigung wegen Un-
billigkeit. 

(Abg. Vogel: Offensichtlicher!) 

Das ist ein Kriterium mehr, wo man es wirklich 
auch einfacher machen könnte. 

Das wesentlichste Argument scheint mir aber zu 
sein, daß diese Generalklausel — die nebenbei die 
Gefahr einer unterschiedlichen Rechtsprechung bei 
den einzelnen Amtsgerichten mit sich bringt — dar-
auf hinausliefe, daß man die aus dem Gesetz hinaus-
geworfene Unschuldsklausel in etwas veränderter 
Form als Unbilligkeitsklausel wieder in dieses Ge-
setz einführt. 

(Abg. Vogel: Ein bißchen einfach gemacht, 
Herr Dürr!) 

— Das Gesetz soll einfach und praktikabel sein, 
Herr Kollege Vogel. 

(Abg. Vogel: Nein, Sie haben es sich ein

-

fach gemacht, Herr Dürr!) 

Das letzte Argument, das Herr Kollege Dichgans 
brachte, betraf die von ihm befürchtete Erschwe-
rung der Strafverfolgung durch dieses Gesetz. Meine 
Damen und Herren, eine solche Untertanenmentali-
tät, wie sie Herr Kollege Dichgans befürchten zu 
müssen glaubt, hat unsere Polizei nicht. Es hat sich 
bereits sehr weit herumgesprochen, daß der Poli-
zist, der nach bestem Wissen und Gewissen seinen 
Auftrag erfüllt, rechtmäßig handelt, auch wenn dann 
hinterher in der Hauptverhandlung ein Freispruch 
herauskommen sollte. Wie jeder andere Mensch ist 
der Polizist ebensowenig wie der Amtsrichter vor 
dem Irrtum gefeit, und das weiß heute auch jeder 
Polizist. Deshalb besteht hier keine Gefahr, daß bei 
Nichtannahme Ihres Antrags, Herr Kollege Dich-
gans, die Strafverfolgungsintensität leiden würde. 

Wir bitten, diesen Antrag abzulehnen. 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Kleinert. — Er verzichtet. 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr zum Um-
druck 93 vor. Wir kommen nunmehr zur Abstim-
mung über den Antrag auf Umdruck 93. Sie haben 
die Begründung und die Antwort der SPD gehört. 
Wer dem Änderungsantrag der CDU/CSU-Fraktion 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den 
§ 4 a in der Ausschußfassung, die §§ 5, 6, 7, 8, 9 und 
9 a. Wer zustimmt, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. Enthaltun

-

gen? 	Einstimmig so beschlossen. 

Zum § 10 liegt der  Antrag auf Umdruck 94 vor, 
unterschrieben von den Herren Dr. Arndt (Ham-
burg) und Vogel. Wird der Antrag noch begrün-
det? — Bitte schön, Herr Kollege Dr. Arndt! 
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Dr. Arndt (Hamburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur Be-
gründung des Antrags auf Umdruck 94 darf ich 
Ihnen folgendes sagen, Alle vergleichbaren öffent-
lich-rechtlichen Entschädigungsansprüche, die wir 
in einer ganzen Reihe von Gesetzen haben, etwa 
im Bundesentschädigungsgesetz, im Bundesseuchen-
gesetz, im Bundesversorgungsgesetz usw., sind nicht 
übertragbar. Die aber bereits für diese Gesetze 
maßgebenden Gründe treffen für den Entschädi-
gungsanspruch aus dem hier zur Beratung stehen-
den Gesetzentwurf in noch viel höherem Maße zu. 
Wird nämlich zugelassen, daß der Anspruch auf 
Ersatz eines Vermögensschadens, der vor der Ent-
scheidung eines Strafgerichts zur Debatte steht, als 
nur bedingter Anspruch auch übertragen werden 
kann, würde ein wirtschaftliches Interesse Dritter 
— nämlich desjenigen, an den der Anspruch unter 
Umständen abgetreten werden kann - am Ausgang 
des Strafverfahrens begründet werden. Ein solches 
Interesse würde sich auf die Nichtüberführung des 
Beschuldigten richten. Das wäre schlechthin unver-
einbar mit dem objektiven Charakter, den das Straf-
verfahren haben muß. Denn im Strafverfahren geht 
es darum, die objektive Wahrheit von Amts wegen 
zu erforschen; das ist das Grundprinzip unseres 
Strafverfahrens überhaupt. Ein manipulierbares 
wirtschaftliches Interesse am Ausgang des Strafver-
fahrens darf daher auf keinen Fall einem unbetei-
ligten Dritten dadurch eingeräumt werden, daß ihm 
dieser mögliche Anspruch auf Entschädigung nach 
dem zur Debatte stehenden Gesetzentwurf über-
tragen wird. 

Darüber hinaus wäre es sogar denkbar, daß, wenn 
die Fassung, die durch den Antrag Umdruck 94 ge-
ändert werden soll, Gesetz werden würde, ein wirt-
schaftliches Interesse eines Mitangeklagten ent-
stünde, dem der Anspruch abgetreten würde. Dies 
wäre noch verhängnisvoller. Würde nämlich eine 
solche Übertragbarkeit vorgesehen, könnte z. B. der 
Angeklagte A seinen Anspruch dem angeklagten 
Mittäter B abtreten und von diesem als Gegenlei-
stung die Zusage erhalten, daß er ihn im Verlaufe 
des Strafverfahrens entlastet, daß er die Schuld auf 
sich nimmt; dafür würde er dann auf Grund des an 
ihn abgetretenen Anspruchs des freigesprochenen 
Mittäters eine Geldzahlung erhalten. 

Wir meinen, daß dies ein unerträgliches Ergebnis 
wäre. Sie sollten deswegen dem Antrag, ,den ich 
zusammen mit dem Kollegen Vogel gestellt habe, 
folgen. Es handelt sich um eine Forderung, die ins-
besondere im Interesse des Beschuldigten, zu seinem 
Schutze, gestellt werden muß. Ich darf Sie daher 
bitten, dem Antrag Umdruck 94 zuzustimmen. 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Erhard (Bad Schwalbach). 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Wenn das so 
wäre, was uns eben der Kollege Dr. Arndt vorge-
tragen hat, wäre das, was er will, im Gegensatz zu 
den Beschlüssen des Rechtsausschusses sicherlich un-
eingeschränkt richtig, und man müßte dann auch 

dieser Konsequenz zustimmen. Er geht davon aus, 
daß der Anspruch auf Entschädigung schon bestehe, 
bevor ein Angeklagter freigesprochen sei. Genau 
das ist der große Irrtum. Wir haben in diesem Ge-
setzentwurf zwei Elemente für die Entschädigung 
unschuldig erlittener Strafverfolgungsmaßnahmen. 
Erstens muß der Betreffende von einem Strafgericht 
rechtskräftig freigesprochen worden sein. Zweitens 
muß in diesem Urteil oder Beschluß die Entschädi-
gungspflicht dem Grunde nach zugesprochen und 
rechtskräftig festgestellt sein. Erst wenn das gesche-
hen ist — und das ergibt sich zweifelsfrei aus § 8 —, 
besteht der Anspruch. Ist die Entschädigungspflicht 
— das sieht § 8 Abs. 1 Satz 1 des Entwurfs vor — 
der  Staatskasse rechtskräftig festgestellt, so ist der 
Anspruch auf Entschädigung innerhalb einer weite-
ren Frist durch besonderen Antrag geltend zu 
machen. Der § 10 beschäftigt sich mit diesem Antrag, 
der überhaupt erst gestellt werden kann, wenn vor-
her die rechtskräftige Entscheidung des Strafgerichts 
über die Entschädigungspflicht festgestellt ist. Für 
diese nun noch der Höhe nach festzulegende Ent-
schädigung ist das Zivilgericht zuständig, ein ande-
res Gericht also. Der Anspruch und der Antrag, wie 
sie in § 10 geregelt sind, setzen also — das wieder-
hole ich — eine vom Strafgericht rechtskräftig fest-
gestellte Entschädigungspflicht dem Grunde nach 
voraus. Warum soll, wenn ein Gericht die Ent-
schädigungspflicht für einen Vermögensschaden dem 
Grunde nach bereits festgestellt hat — nicht für 
einen immateriellen Schaden, wie er etwa dem 
Schmerzensgeldanspruch zugrunde liegt, sondern für 
die Tage unschuldig erlittener Haft —, wenn es also 
nur noch um die Höhe der Vermögensentschädigung 
geht, der Entschädigungsanspruch nicht abgetreten 
werden können? 

Aus diesen Überlegungen hat der Rechtsausschuß 
— soweit ich das jetzt aus dem Gedächtnis weiß, 
sogar einstimmig — diese Einfügung in den § 10 
beschlossen. Wir haben ferner beschlossen, den 
Abs. 3 des § 10 zu streichen, der grundsätzlich die 
Vererblichkeit des Anspruchs auf Ersatz des Scha-
dens, der nicht Vermögensschaden ist, vorsah. Der 
Anspruch wird also, wenn er dem Grunde nach fest-
gestellt ist, auch vererblich sein. Die Vererblichkeit 
und die Abtretbarkeit sind ja sehr verwandt. Wir 
durchbrechen hier ganz bewußt das Schadenersatz-
recht bezüglich des immateriellen Schadens, das ja 
von der Erhebung der Klage und nicht von der 
rechtskräftigen Feststellung abhängig ist. 

Wäre also das, was der Kollege Arndt gesagt hat, 
richtig, würde ich ihm zustimmen. Da es aber sach-
lich irrig ist, sollte die Meinung des Rechtsausschus-
ses beibehalten und deswegen der Änderungsantrag 
zu dem, was der Rechtsausschuß beschlossen hat, 
abgelehnt werden. Ich bitte also, den Antrag abzu-
lehnen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Vogel. 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich bedaure persön- 
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Vogel 
lich sehr, daß ich den Ausführungen meines Kol-
legen Erhard nicht folgen kann, bitte allerdings das 
Haus, auch meinen Ausführungen keine Aufmerk-
samkeit zu schenken, weil das, was ich jetzt aus-
zuführen habe, ausschließlich für künftige Kommen-
tatoren dieses Gesetzes von Interesse sein wird. 

Der Herr Kollege Erhard hätte recht, wenn es 
nicht die Möglichkeit gäbe, auch künftige Ansprüche 
abzutreten. Wenn wir eine Einschränkung des In-
halts vorsähen, daß nach rechtskräftiger Feststel-
lung über den Grund des Anspruchs vermögens-
rechtliche Ansprüche abgetreten werden könnten, 
könnte ich insoweit folgen. Das würde allerdings 
bedeuten, daß wir in § 10 Abs. 2 eine differenziertere 
Regelung treffen müßten. Das würde eine Rücküber-
weisung an den Ausschuß notwendig machen, weil 
das eine intensive Beratung erforderte. So wie er 
hier steht, betrifft er die Möglichkeit der Abtre-
tung auch vor Feststellung des Anspruches dem 
Grunde nach. Hier bestehen in der Tat die vom Kol-
legen Dr. Arndt aufgezeigten Bedenken. 

Präsident von Hassel: Wir haben keine wei-
teren Wortmeldungen vorliegen. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag auf 
Umdruck 94. Wer ihm seine Zustimmung gibt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen? — Bei einigen Ge-
genstimmen und Enthaltungen ist dieser Antrag 
angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über § 10 
in der soeben geänderten Fassung. Über § 11 kann 
ich wohl gleichzeitig abstimmen lassen, desgleichen 
über die §§ 12, 13, 14, 14 a, 15, 16 und 17, Einleitung 
und Überschrift. Wer seine Zustimmung gibt, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Enthaltungen ? — In zweiter Le-
sung einstimmig angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr 
Bundesminister Jahn. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Mit der Verabschiedung 
dieses Gesetzes über die Entschädigung für Straf-
verfolgungsmaßnahmen werden Sie den Weg für 
eine wichtige rechtsstaatliche Reform frei machen. 
Nicht nur die aufsehenerregenden Fälle der letzten 
Jahre - Rohrbach, Lettenbauer, Hetzel —, in denen 
die Justiz irrte, haben Anlaß zur gründlichen Über-
legung einer Neuordnung des Entschädigungsrechts 
gegeben. Es ist vielmehr der Auftrag des Grund-
gesetzes, den rechtsstaatlichen Schutz für jeden Bür-
ger, der unverschuldet mit der Strafrechtspflege in 
Konflikt gerät, so weit wie möglich auszubauen. 

Wie überall, wo Menschen am Werk sind, ist 
auch die Justiz nicht frei von Irrtum. Die Folgen, 
die den einzelnen Bürger oft hart treffen können, 
wenn er sich ohne nachweisbare Schuld in den Ma-
schen des Gesetzes verfangen hat, will das neue 

Gesetz mildern, soweit das mit finanziellen Mitteln 
überhaupt möglich ist. 

Das Recht der Entschädigung für unschuldig erlit-
tene Untersuchungshaft und für im Wiederauf-
nahmeverfahren Freigesprochene fußt auf zwei Ge-
setzen aus den Jahren 1898 und 1904. Unser Ver-
ständnis des Verhältnisses von Bürger und Staat 
hat seit dieser Zeit einschneidende Veränderungen 
erfahren. Das Grundgesetz hat uns neue, rechts-
staatliche Maßstäbe gesetzt. Neue Erkenntnisse auf 
wissenschaftlichem Gebiet haben auch das Strafver-
fahrensrecht nicht unberührt gelassen. 

Der Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages 
hat sein jahrelanges Bemühen, das Strafverfahrens-
recht den modernen Erfordernissen anzupassen, 
auch in diesem Fall kontinuierlich fortgesetzt, indem 
er die Grundüberlegungen des Regierungsentwurfs 
aufgegriffen und gebilligt hat. Es gehört zu den 
rechtsstaatlichen Eckpfeilern jedes Strafverfahrens 
der Grundsatz, nach dem zugunsten jedes Angeklag-
ten vermutet werden muß, er sei unschuldig, so-
lange seine Schuld nicht festgestellt ist. „In dubio 
pro reo” — auch das ist ein Kerngedanke der Bür-
ger- und Menschenrechte, denen wir gerade in 
dieser Woche — am 10. Dezember, dem Tag der 
Menschenrechte — besondere Aufmerksamkeit wid-
men. Daß der Bundestag mit diesem Gesetz wieder-
um ein Stück mehr an Verwirklichung dieser die 
Demokratie ausmachenden Rechtsverbürgungen 
schaffen will, kann uns nur mit Befriedigung erfül-
len. Denn das neue Gesetz versetzt uns in die Lage, 
den einzelnen Bürger wirksam von jedem Risiko zu 
befreien, das die Strafrechtspflege mit sich bringen 
kann. 

Es war nicht einfach, diesen verfassungsrechtlich 
verbürgten Grundsatz, die Freiheit des einzelnen zu 
achten und zu schützen, auch im Rahmen eines an-
gemessenen Ausgleichs für Fehlhandlungen der Drit-
ten Gewalt im Staate in die Wirklichkeit umzuset-
zen. Davon zeugen die eingehenden Beratungen, die 
der Gesetzentwurf bis zu der Ihnen jetzt vorliegen-
den Fassung erfordert hat. 

Ich habe namens der Bundesregierung allen Dank 
und Anerkennung zu sagen, die hieran mitgewirkt 
haben. Das gilt für die Landesjustizverwaltungen, 
die sehr intensiv an der Vorbereitung des Entwurfs 
mitgearbeitet haben. Das gilt für den Strafrechtsaus-
schuß des Deutschen Richterbundes. Vor allem aber 
danke ich sehr herzlich den Kolleginnen und Kolle-
gen in diesem Hohen Hause, die sich im Rechtsaus-
schuß in eingehenden und gründlichen Erörterun-
gen um eine Lösung bemüht haben, die den Namen 
Reform zu Recht verdient. 

Das Ergebnis der Ausschußberatungen stellt eine 
Verbesserung der Regierungsvorlage dar, die ich 
dankbar begrüße. Auch wenn es zuweilen recht 
hart herging, muß ich doch feststellen: Anders als 
im Reichstag, wo von 1882 an immerzu neue Initia-
tiventwürfe vorgelegt wurden, sind wir doch recht 
bald zu einem übereinstimmenden Ergebnis ge-
kommen, weil wir uns in den Grundüberzeugungen 
auf einer gemeinsamen Ebene befinden. 
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Bundesminister Jahn 

Ich hebe die drei wichtigsten und entscheidensten 
Neuerungen des Gesetzes hervor. 

Nicht nur bei erwiesener Unschuld — wie bis-
her —, sondern in der Regel in allen Fällen un-
rechtmäßiger Strafverfolgung muß der Staat in Zu-
kunft entschädigen. Damit wird auch auf diesem 
Gebiet bei der Kostenregelung im Strafverfah-
ren ist das bereits geschehen — der Freispruch 
zweiter Klasse, wie der Volksmund es nennt, end-
gültig beseitigt. Konsequent führt dieses Hohe 
Haus damit die Bemühungen um eine durchgrei-
fende Reform unseres Strafprozeßrechts fort. In 
Zukunft kann also grundsätzlich auch entschädigt 
werden, wenn die Schuld festgestellt worden ist; 
denn es kann durchaus der Billigkeit entsprechen, 
einen Ausgleich zu schaffen, wenn das Ergebnis des 
Strafverfahrens in keinem angemessenen und trag-
baren Verhältnis zu den insgesamt erlittenen Straf-
verfolgungsmaßnahmen steht. In die Entschädi-
gungspflicht werden nunmehr auch eine ganze Reihe 
weiterer Strafverfolgungsmaßnahmen einbezogen, 
die sehr einschneidend sein können: z. B. die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis oder Beschlagnahmen. 
Gerade der Führerscheinentzug kann in unserer Zeit 
zu erheblichen finanziellen und beruflichen Einbu-
ßen führen. 

Die zweite wichtige Neuerung ist die Streichung 
der zur Zeit noch geltenden Höchstgrenze für Ent-
schädigungen, nämlich 75 000 DM Kapitalentschädi-
gung und 4 500 DM Jahresrente. In Zukunft wird es 
nach oben keine Begrenzungen mehr geben. Diese 
Entscheidung hat weittragende Bedeutung. Sie fin-
det ihre Rechtfertigung darin, daß die Rechtsgemein-
schaft voll dafür einstehen muß, wenn ein Bürger 
ohne Grund einen Freiheitsentzug oder andere ein-
schneidende Einbußen erleiden mußte oder wenn 
sich gar ergibt, daß die Strafjustiz irrte. 

Neu ist schließlich auch, daß der unverschuldet in 
die Mühlen der Justiz geratene Bürger neben dem 
Ersatz von Vermögensschaden künftig auch im-
materiellen Schadenersatz für eine Freiheitsent-
ziehung verlangen kann. Er muß allerdings pauscha-
liert werden, um eine praktikable Regelung der 
Ansprüche durch die Justizverwaltung möglich zu 
machen. Der Barger hat also in Zukunft auch An-
spruch darauf, Schmerzensgeld zu bekommen, wenn 
er ohne sein Zutun im Paragraphengestrüpp hängen-
geblieben und hinter Gitter gewandert ist. 

Vor fast 70 Jahren erklärte der Vertreter der 
Reichsregierung im Reichstag, als es um eines der 
jetzt abzulösenden Gesetze ging, es sei eine dank-
bare Aufgabe, auf diesem Gebiet dasjenige zu tun, 
was in der Menschen und des Staates Kräften liege. 
Darum geht es auch heute. Die Forderung nach Ge-
rechtigkeit ist gleichgeblieben. 

Schließlich noch eine Feststellung, die mir wichtig 
ist: Ich bin mit dem Rechtsausschuß der Meinung, 
daß die vorgeschlagene rechtsstaatliche Lösung die 
Wirksamkeit der Strafverfolgung nicht beeinträchti-
gen darf. Die Bekämpfung der Kriminalität erfordert 
nach wie vor entschlußfreudige Beamte der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft. Daran soll und darf 
sich nichts ändern. Der Rechtsausschuß hat diesen 
Gedanken in seinen Beratungen dankenswerter-

weise besonders zum Ausdruck gebracht und einige 
Änderungen und Verbesserungen aus diesem Ge-
sichtspunkt in das Gesetz eingefügt. Trotzdem wird 
sicher ein Nebeneffekt des Gesetzes die Mahnung 
an Justiz und Strafverfolgungsbehörden sein, künf-
tig noch umsichtiger zu verfahren. Denn über allem 
steht die Freiheit unserer Bürger als unverletzliches 
Gut, das nur angetastet werden darf, wenn sich der 
einzelne etwas hat zuschulden kommen lassen. 

Aus diesem Geiste hat die Bundesregierung den 
Entwurf eingebracht und haben sich alle drei Frak-
tionen dieses Hohen Hauses bei den Beratungen in 
dem Bemühen vereint, die für unsere Zeit beste 
Lösung zu finden. Die Reform ist ein weiterer Schritt 
zum Ausbau unserer rechtsstaatlichen Ordnung. In 
diesem Sinn bitte ich Sie, dem Gesetz zuzustimmen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Präsident von Hassel: Das Wort hat der Ab-
geordnete Pohlmann. Für ihn hat die CDU/CSU-
Fraktion 20 Minuten Redezeit beantragt. Es folgt der 
Abgeordnete Dürr. 

Pohlmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen! Meine Herren! Namens der CDU/CSU gebe 
ich in der dritten Lesung folgende Erklärung ab. Herr 
Justizminister Jahn, ich habe Ihren Ausführungen 
sehr aufmerksam zugehört. Der Grundtenor Ihrer 
Ausführungen — das klang ja immer wieder durch — 
war  der, daß mit diesem Gesetz wieder ein Stück 
der vielzitierten inneren Reformen verwirklicht 
werde. Auf dem Gebiet der inneren Reformen sind 
wir ja im zurückliegenden Jahr von der Regierungs-
seite wahrlich nicht verwöhnt worden. Ich meine, 
daß es entscheidend darauf ankommt, welche Maß-
stäbe man an solche inneren Reformen anlegt. Für 
mich müssen innere Reformen immer etwas Neues, 
etwas Zukunftsweisendes beinhalten und dürfen 
sich nicht allein auf die Weiterentwicklung einer 
schon eingeschlagenen Linie beschränken. Sicherlich, 
darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. 
Es kommt eben darauf an, welche Maßstäbe man 
sich selbst setzt. Hier scheint die Regierung erheb-
lich bescheidener geworden zu sein. 

Das gilt auch für den heute zu behandelnden 
Gesetzentwurf, der nach meiner Auffassung die 
konsequente Weiterentwicklung der bisher einge-
schlagenen Linie bedeutet. Das öffentliche Ent-
schädigungsrecht nämlich ist in den letzten Jahr-
zehnten durch Gesetzgebung, durch Rechtsprechung 
und durch Lehre sowohl rechtsdogmatisch als auch 
in seiner praktischen Ausgestaltung in einer Weise 
weiterentwickelt worden, die auch eine Änderung 
dieser beiden Gesetze von 1898 und 1904 zur Folge 
haben mußte. 

Das gilt insbesondere für den Wegfall der Un-
schuldsklausel. Diese Regelung — da stimme ich 
mit dem Kollegen Dürr völlig überein — bedeutet 
einen echten Fortschritt. Es ist nicht Sache des 
Angeklagten, seine Unschuld zu beweisen. Vielmehr 
muß ihm nach unserem geltenden Recht seine Schuld 
nachgewiesen werden. Kann ihm aber diese Schuld 
nicht nachgewiesen werden, wäre es generell unbil- 
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lig, ihn für Strafverfolgungsmaßnahmen, die ja 
außerordentlich tief in sein privates und in sein 
berufliches Leben eingreifen können, nicht zu ent-
schädigen. Es kann also vom Grundsatz her nicht 
zweifelhaft sein, daß in einem demokratischen und 
freiheitlichen Rechtsstaat der Staat für einen Irrtum 
seiner Strafverfolgungsbehörden einstehen muß. Er 
hat generell das Risiko für den Fall zu tragen, daß 
seine Strafverfolgungsmaßnahme nicht durch ein 
Urteil gedeckt ist bzw. in einem Wiederaufnahme-
verfahren das Urteil zugunsten des Beschuldigten 
aufgehoben wird. 

Ich betone hier den Grundsatz, weil ich auch noch 
auf die Einschränkungen zu sprechen komme. Es 
gibt nämlich noch andere zu schützende Rechtsgüter. 
Hier muß einfach versucht werden, einen gerechten 
Ausgleich zwischen den Interessen des einzelnen 
und den Interessen der Allgemeinheit zu finden. 

Herr Justizminister Jahn sagte zu Recht, der Frei-
spruch zweiter Klasse sei im Bereich der Entschädi-
gung tot. Das ist folgerichtig, zumal wir uns auch 
schon im letzten Bundestag zu einer ähnlichen Rege-
lung bei der Auslagenerstattung im Strafprozeß ent-
schieden haben. 

Zu Recht ist auch der Katalog der Tatbestände, die 
einen Entschädigungsanspruch auslösen können, im 
neuen Gesetzentwurf erheblich erweitert worden. 
Gegen diesen Katalog werden von der Opposition 
keine Einwände erhoben, da all diese Maßnahmen 
für den einzelnen zu Unrecht Verfolgten ganz ein-
schneidende Eingriffe in seine rechtlichen und in 
seine wirtschaftlichen Interessen bedeuten können. 

Es ist aber das Verdienst ,des Rechtsausschusses, 
das Ziel der Regierung verhindert zu haben, auch 
dem einen obligatorischen Entschädigungsanspruch 
zu gewähren, der zwar schuldig gesprochen ist, bei 
dem aber die Strafe geringer ausgefallen ist als 
die erlittene Untersuchungshaft. Ich meine, daß mit 
dieser Vorstellung die Regierung über das Ziel hin-
ausgeschossen ist. Wir dürfen doch nicht übersehen, 
daß in diesem Fall der Täter unzweifelhaft durch 
sein strafbares Verhalten zunächst einmal die Straf-
verfolgungsmaßnahme ausgelöst hat. In solchen Fäl-
len könnte es absolut unbillig sein, ihm auch noch 
einen Entschädigungsanspruch zu gewähren. Das 
von ihm selbst ausgelöste Risiko, meine Damen und 
Herren, muß er zunächst einmal allein tragen. Nach 
unserer Auffassung — und entsprechend hat sich 
auch der Ausschuß entschieden — kann und darf 
es in diesen Fällen nicht eine Entschädigung ohne 
Berücksichtigung der Billigkeit geben. Nur so be-
steht die Gewähr, daß nur in den wirklich berech-
tigten Fällen eine Entschädigung gezahlt wird. 

Meine Damen und Herren, als dritten Punkt las-
sen Sie mich noch ein paar Worte über die Höhe 
der Entschädigung sagen. Die bisher bestehenden 
Höchstgrenzen für Vermögensschäden sind abge-
schafft worden; zu Recht, wie einige Fälle in der 
Vergangenheit bewiesen haben. Mit der Aufhe-
bung der oberen Grenze mußte aber nach unserer 
Auffassung auch eine Beschränkung nach unten ein-
hergehen, und zwar bei den sogenannten Bagatell-
fällen. Auch hier hatte die Regierung zunächst keine 
Regelung vorgesehen. Wir müssen bedenken, daß 

wir den Katalog der anspruchsbegründenden Tatbe-
stände erheblich erweitert 'haben. Es muß also in 
der Zukunft mit Entschädigungsanträgen weit grö-
ßeren Umfangs gerechnet werden, was zu einer er-
heblichen Belastung des Verwaltungsapparates 
führt. Sicherlich bedeutet die Einführung der Baga-
tellklausel ein Abweichen vom lupenreinen Prinzip. 
Ich glaube aber, daß wir schlecht beraten wären, 
wenn wir nur das Prinzip und nicht die Praktika-
bilität bzw. die Verwaltungskosten möglicher lang-
wieriger Verfahren sähen, die in Bagatellfällen in 
keinem angemessenen Verhältnis zur Entschädi-
gung selbst stehen. Das gilt, nebenbei gesagt, auch 
für die immaterielle Entschädigung, wo auf Drängen 
der Opposition ebenfalls eine gewisse Einschrän-
kung erfolgt ist. 

Lassen Sie mich nun noch zu einem wichtigen 
Punkt kommen, der Frage der Ausschluß- und Ver-
sagungsgründe. Die Regierung hat uns einen enu-
merativen Katalog von Ausschluß- und Versagungs-
gründen vorgelegt. Diese Regelung ist — darüber 
waren  wir uns alle einig — zu schematisch. Sie ist 
zu starr, weil sie eben keinen Spielraum läßt. 
Enumerationsklauseln dieser Art haben nie zu be-
friedigenden Ergebnissen geführt. Das gilt um so 
mehr, wenn man berücksichtigt, daß wir ja nicht 
nur die Unschuldsklausel beseitigt, sondern auch den 
Katalog der Entschädigungstatbestände erheblich 
erweitert haben. 

Wir betreten mit diesem Gesetz Neuland. Gerade 
deswegen sollten wir nicht verkennen, daß die 
Allgemeinheit einen Schutz verdient, dem gegen-
über die Rechte des einzelnen möglicherweise zu-
rücktreten müssen. Vor allem gilt es aber auch - 
das sollten wir immer sehr ernst nehmen —, die 
Schlagkraft der Strafverfolgungsorgane nicht allzu

-

sehr zu hemmen. Sicherlich ist mit der Hereinnahme 
der neuen Vorschrift in § 4, daß nämlich die Ent-
schädigung dann ausgeschlossen ist, wenn der Be-
schuldigte vorsätzlich oder grob fahrlässig die Straf-
verfolgungsmaßnahme verursacht hat, ein Riegel 
vor eine uferlose Entschädigung gesetzt worden. 
Aber man muß sich hier wirklich ernsthaft fragen: 
reicht das aus? Ich meine: nein, da es im übrigen 
bei der enumerativen Aufzählung der Ausschluß-
und Versagungsgründe bleibt. 

Meine Damen und Herren, bei der Vielgestaltig-
keit unseres Lebens gibt es sicherlich zahlreiche 
Fälle, die sich heute noch nicht vorhersehen lassen, 
in denen aber die Entschädigung des Betroffenen 
auf Kosten des Steuerzahlers als unbillig, wenn 
nicht geradezu als unerträglich empfunden wird. 
Diese Lücke wollten wir mit dem vom Herrn Kol-
legen Dr. Dichgans gestellten Antrag ausgefüllt 
wissen. Wir sollten nicht die Gefahr unterschätzen, 
die von einer unvollkommenen Regelung ausgehen. 
Ich sagte es bereits: wir betreten mit diesem Ge-
setz Neuland. Keiner kann heute vollends die Aus-
wirkungen übersehen. In der Öffentlichkeit wird es 
sowieso schon schwierig sein und eine geraume 
Zeit dauern, bis sich das Verständnis für den Leit-
gedanken dieses Gesetzes allgemein durchsetzt, 
nämlich in allen Fällen denjenigen eine Entschädi-
gung zu zahlen, deren Schuld nicht nachgewiesen 
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ist, also auch demjenigen, für dessen Schuld nahezu 
alles zu sprechen scheint und wo nur der letzte 
Beweis nicht geführt werden kann. 

Die Chance, meine Damen und Herren, daß sich 
die rechtsstaatliche Gesinnung im Laufe der Zeit 
auch insoweit durchsetzt, hätten wir nicht dadurch 
in Frage stellen sollen, daß wir im Rahmen dieses 
Gesetzes die Möglichkeit zu unvertretbaren Ent-
schädigungsleistungen offenlassen. Wir alle kennen 
die empfindliche Reaktion der Öffentlichkeit in sol-
chen Fällen, die dann wieder mit Sicherheit ihr Miß-
trauen gegenüber einer sachgerechten Strafrecht-
pflege in entsprechender Weise lautstark artikuliert. 
Ich bedaure es deshalb außerordentlich, daß die 
Mehrheit dieses Hohen Hauses in der zweiten Le-
sung den Antrag, den Herr Dr. Dichgans begründet 
hat, abgelehnt hat. Er hätte dem Richter die Mög-
lichkeit gegeben, das Recht zu gestalten und ihn 
nicht gezwungen, unter Umständen unbillige Ent-
scheidungen treffen zu müssen. Eine solche General-
klausel, Herr Kollege Dürr, hätte nach meiner Auf-
fassung auch nicht die Wiedereinführung der Un-
schuldsklausel durch die Hintertür bedeutet. 

(Abg. Vogel: Das weiß Herr Dürr selbst!) 

Der Gesetzgeber hat mit diesem Gesetz eindeutig 
und klar seinen Willen in einer bestimmten Rich-
tung kundgetan, und es besteht nach meiner Auf-
fassung kein Anlaß zu glauben, daß unsere Straf-
verfolgungsbehörden diesen Auftrag mißdeutet 
hätten. Sie wären entsprechend dem Auftrag des 
Gesetzgebers verfahren. Herrn Dr. Dichgans, meinen 
Kollegen und mir ging es nur darum, eine etwas 
größere Bandbreite zu schaffen, um eben in beson-
deren Fällen offensichtlich Unbilligkeiten zu ver-
meiden. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich damit 
zum Schluß kommen. Dieses Gesetz ist im Rechtsaus-
schuß erheblich verbessert worden; insoweit hat 
uns ja auch der Herr Justizminister Jahn recht 
gegeben. Dieses Gesetz ist im Rechtsausschuß prak-
tikabel gemacht worden, 

(Abg. Vogel: Sehr richtig!) 

und deswegen wird auch die Opposition ihm zustim-
men. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr.  Schmid: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Dürr. 

Dürr (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mit diesem Gesetz verabschiedet der Bun-
destag ein wichtiges Stück Justizreform. Man braucht 
nicht nur, wie es der Herr Bundesjustizminister 
getan hat, an die Fälle Rohrbach, Lettenbauer oder 
Hetzel zu erinnern, um zu zeigen, daß auch heute 
noch Fehlurteile vorkommen. Man kann auch die 
Verhaftungen während der „Spiegel"-Affäre erwäh-
nen, um darzulegen, daß auch in diesem Jahrzehnt 
noch Unschuldige von Strafverfolgungsmaßnahmen 
betroffen worden sind. 

Bisher mußte vor Gewährung einer Entschädigung 
die Frage geprüft werden: wie unschuldig ist der 

Freigesprochene eigentlich? Und wenn es ihm nur 
zu einem „Freispruch zweiter Klasse" gereicht hat, 
bekam er keine Entschädigung. Diese Regelung war 
nicht fair; denn wenn ein Gericht zu der Ansicht 
kam, der Sachverhalt lasse sich nicht mehr aufklären, 
sprach es frei, doch konnte der Angeklagte seiner-
seits nicht verlangen, daß das Verfahren so lange 
weitergeführt werde, bis darüber hinaus auch seine 
Unschuld festgestellt sei. Die logische Folgerung 
daraus, die dieser Gesetzentwurf auch zieht, ist, daß 
Freispruch eben Freispruch ohne jede Klassifizie-
rung ist. Die Unschuldsklausel ist gefallen, und wir 
begrüßen, daß die Mehrheit dieses Hohen Hauses 
dem Antrag der Opposition, statt der Unschulds-
klausel eine Unbilligkeitsgeneralklausel einzufüh-
ren, nicht gefolgt ist. 

(Abg. Vogel: Das ist aber nicht nett von 
Ihnen, Herr Dürr!) 

Justizirrtümer, meine Damen und Herren, gibt es 
nicht nur in Mordprozessen und formell richtige, 
aber nicht berechtigte Strafverfolgungsmaßnahmen 
nicht nur bei spektakulären Affären. Auch in kleinen 
Strafsachen stellt sich manchmal erst in der Haupt-
verhandlung heraus, daß man mit Kanonen auf 
Spatzen oder gar auf einen falschen Vogel geschos-
sen hat. 

(Abg. Vogel: Wenn der mich meint!) 

Nein, Herr Kollege, um Mißverständnissen vorzu-
beugen: mit dem „falschen Vogel" ist nicht der 
Vogel aus Warendorf gemeint. Der kann gar nicht 
abgeschossen werden, der ist immun. 

(Abg. Vogel: Danke schön!) 

Wir begrüßen deshalb, daß dieses Gesetz eine Ent-
schädigungsmöglichkeit auch bei Strafsachen des 
täglichen Lebens, also etwa auch für die Folgen einer 
ungerechtfertigten vorläufigen Entziehung der Fahr-
erlaubnis, vorsieht. 

Das Gesetz versucht, mit differenzierten Regelun-
gen dafür zu sorgen, daß die vielerlei denkbaren 
Fälle möglichst gerecht geregelt werden. Herr Kol-
lege Pohlmann hat recht: der Gesetzgeber betritt 
hier Neuland, und wir wissen nicht mit aller Sicher-
heit, ob die gefundenen Lösungen jahrzehntelang 
Bestand haben werden. Diese Lösungen lassen dem 
Richter Ermessensspielraum, im Einzelfall möglichst 
gerechte Regelungen zu treffen. 

Der Umfang des durch eine Freiheitsentziehung 
verursachten immateriellen Schadens läßt sich der 
Höhe nach allerdings unendlich schwerer beziffern, 
als es bei der schon sehr schwierigen Bemessung 
der Höhe des Schmerzensgeldes bei Körperschäden 
der Fall ist. Hier war deshalb die Festsetzung einer 
Pauschalentschädigung die einzig praktikable Lö-
sung. 

Meine Damen und Herren, dieses von der Bundes-
regierung vorgelegte Gesetz leistet einen guten Bei-
trag zur weiteren Humanisierung unseres staatlichen 
Lebens. Wir begrüßen es und stimmen ihm zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, ich hatte bei der letzten Worterteilung ver- 
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säumt, dem Abgeordneten Pohlmann zu seiner 
Jungfernrede zu gratulieren, 

(Beifall) 

einem immerhin recht einschneidenden Ereignis in 
einem Menschenleben. 

Das Wort hat der Herr Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Mir scheint das Entschei-
dende an diesem Gesetz, das wir heute verabschie-
den, nicht zu sein, daß etwas verbessert wird, was 
es schon einmal gegeben hat, oder daß hier sozu-
sagen in sozialer Hinsicht etwas für diejenigen ge-
tan wird, die zu Unrecht — davon gehe ich in jedem 
Falle aus   mit den dienstlichen Bemühungen der 
Staatsanwaltschaft oder der Gerichte in Berührung 
gekommen sind. Das Entscheidende liegt meines Er-
achtens vielmehr darin, daß alle Fraktionen dieses 
Hauses bei den Beratungen über dieses Gesetz in 
der Absicht, dieses Gesetz jetzt zu verabschieden, 
mit einer Deutlichkeit, die in diesem Land keines-
wegs selbstverständlich ist, zu erkennen gegeben 
haben, daß es natürlich, wie der Herr Bundesjustiz-
minister vorhin schon ausgeführt hat, bei Gericht 
genauso Irrtümer geben kann wie überall sonst. 

Ich glaube, wir haben mit diesem Gesetz einen 
ganz wesentlichen Schritt für ein neues, anderes und 
besseres Selbstverständnis unserer Justiz getan, 
die sich bemüht, die besten Urteile zu finden, dabei 
aber gewiß ist, daß Irrtümer sich nicht ausschließen 
lassen. Daß daraus Konsequenzen gezogen werden 
müssen, ist mit diesem Gesetz in einer Form ein-
geräumt worden, die bis heute nicht selbstverständ-
lich gewesen ist. Das zeigen die enormen Schwie-
rigkeiten in den Wiederaufnahmeverfahren, bei 
denen doch immer wieder im Hintergrund der Ge-
danke zu wirken scheint: „Ein deutscher Richter 
sollte sich eigentlich doch nicht irren können!" 

Wir haben als Basis für die Verabschiedung die-
ses Gesetzes ganz klar ins Auge gefaßt, daß sich 
selbstverständlich auch das Gericht irren kann und 
daß daraus Konsequenzen gezogen werden müssen. 
Deshalb ist es nur folgerichtig, daß auch ganz ein-
deutig der Unterschied zwischen dem Freispruch 
erster und zweiter Klasse expressis verbis ausge-
räumt worden ist. Damit gerade in diesem schwie-
rigen Übergangsstadium, Herr Dr. Dichgans, daran 
kein Zweifel entsteht, haben wir, obwohl wir durch-
aus die Gründe sehen, welche die Opposition zur 
Stellung des Abänderungsantrages veranlaßt haben, 
gemeint, diesen Abänderungsantrag gerade jetzt ab-
lehnen zu müssen. Ich betone nochmals, daß wir das 
getan haben, damit nicht jetzt, im Stadium des 
Übergangs, Zweifel an dieser Grundrichtung auf-
treten. 

Sollte sich herausstellen, daß die getroffene Lö-
sung in der jetzt gefundenen Form nicht tragfähig 
ist, wird man einer solchen Änderung unter Um-
ständen doch nähertreten müssen. Ich würde es 
aber für bedenklich halten — gerade bei der grund-
sätzlichen Genugtuung, die ich darüber empfinde, 
daß wir den Unterschied zwischen den verschiede-
nen Freisprüchen oder auch Einstellungsmöglichkei-

ten, die eine Rolle spielen können, aufgehoben 
haben —, gleich wieder Wasser in den Wein zu 
gießen und eine unter Umständen zu manchen Miß-
bräuchen verführende Generalregelung, eine Un-
billigkeitsklausel, wieder hineinzubringen. 

Wollen wir sehen, wie sich das Gesetz in der 
Praxis bewährt! Wenn Sie recht gehabt haben soll-
ten, meine Damen und Herren von der Opposition, 
wird sicherlich niemand im Regierungslager auf 
ewig ein Besserwisser sein und sich einer vernünfti-
gen Novellierung verschließen wollen. 

(Abg. Vogel: Dann gibt es diese Regie

-

rung nicht mehr!) 

— Herr Vogel, es könnte sein, es könnte aber auch 
nicht sein. Wollen wir doch die Sache unabhängig 
davon betrachten. 

(Abg. Vogel: Wir sind Optimisten!) 

Entscheidend scheint mir zu sein, daß hier ein wich

-

tiger Schritt in eine neue Richtung getan worden ist. 

Damit von Anfang an Mißverständnisse vermie-
den werden, möchte ich gern noch ein Wort zur 
Entschädigung für immateriellen Schaden ange-
sichts von unschuldig erlittenen Strafverfolgungs-
maßnahmen sagen. Es ist gelegentlich so ange-
klungen, als ob es sich um etwas dem Schmerzens-
geld Vergleichbares handele. Das ist rechtlich völlig 
unhaltbar, das ist schlechthin falsch. Der Staat 
meint, wenn jemand unschuldig Strafverfolgungs-
maßnahmen erlitten hat, soll er nicht nur für den 
meßbaren Betrag seines Schadens — Verdienst-
ausfall usw. entschädigt werden, sondern er soll 
auch, und zwar aus freiem Entschluß des Staates, 
der einsieht, daß mit seinen Verfolgungsmaß-
nahmen etwas Derartiges auch zu Unrecht ver-
ursacht werden kann, eine darüber hinausgehende 
Entschädigung erhalten. Ein Schmerzensgeld ist das 
auf gar keinen Fall. Ein Vergleich mit dem Schmer-
zensgeld könnte sehr rasch dazu führen, daß dieser 
Betrag, dessen Bemessung jetzt unter Berücksichti-
gung der verschiedensten Gesichtspunkte — u. a. 
leider auch der Haushaltslage des Bundes — ge-
griffen worden ist, in Zukunft an irgendwelchen 
Schmerzensgeldbeträgen gemessen wird, die die 
Rechtsprechung in Fällen von Schadensersatzansprü-
chen aus unerlaubter Handlung zumißt. Der Staat 
denkt gar nicht daran, sich hier eine unerlaubte 
Handlung zurechnen zu lassen — das wäre der Fall 
der Amtshaftung —, sondern hier wird die imma-
terielle Entschädigung aus einem ganz anderen, 
völlig eigenen Grunde gewährt. Deshalb muß man 
den Versuchungen, hier Vergleiche zu ziehen, von 
Anfang an entgegentreten. 

Wir haben uns bei den Ausschußberatungen — 
das ist schon gesagt worden — über die Praktika-
bilität dieses Gesetzes Gedanken gemacht, und 
zwar, wie man wohl sagen kann, auch mit Erfolg. 
Ich möchte dafür zwei Beispiele anführen: 

Das eine ist die Bagatellklausel, die wir ein-
geführt haben, weil es einfach unzumutbar er-
scheint, daß sich die Verwaltung auch bei minimalen 
Beträgen mit einem Anspruchsverfahren befassen 
muß, bei dem schließlich Beträge von 10 oder 12 DM 
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herauskommen. Deshalb sind diese Fälle heraus-
genommen worden. 

Zum anderen haben wir unter diesem Gesichts-
punkt heute dem Änderungsantrag zugestimmt, mit 
dem die Regierungsvorlage hinsichtlich der Abtret-
barkeit der hier entstehenden Ansprüche wieder-
hergestellt worden ist. Ich möchte das ausdrücklich 
betonen. Nur die Idee, daß hier wegen vermutlicher, 
später etwa entstehender Ansprüche, die wahr-
scheinlich in aller Regel von Strafgefangenen ge-
stellt würden, bei denen Gläubiger nicht wissen, 
wie sie ihre Forderungen realisieren sollen, eine 
Fülle von Verwaltungsaufwand entstehen könnte, 
hat dazu geführt, hier der Wiederherstellung der 
Regierungsvorlage zuzustimmen. Wir haben da 
trotz erheblicher Bedenken zugestimmt. Unsere Be-
denken richten sich darauf, daß wir in einer ganzen 
Anzahl von Gesetzen das Verbot der Abtretung — 
gleichbedeutend mit dem Verbot der Pfändbarkeit 
— haben und damit in vielen Fällen Personen 
schützen, die — jedenfalls heute — keineswegs 
mehr so schutzwürdig sind. Schutzwürdig erschei-
nen uns auch hier nicht die Anspruchsberechtigten 
nach diesem Gesetz, sondern, wie wir das heute 
übersehen können, lediglich die Verwaltung, die 
mit einer Unzahl von Pfändungsgesuchen, die 
schließlich erfolglos bleiben müssen, belastet wer-
den könnte. 

Es wird aber abgewartet werden müssen, wie sich 
die Dinge entwickeln, in welcher Zahl und Höhe 
sich in der Praxis Ansprüche ergeben. Dann wird 
man unter Umständen auch dazu kommen müssen, 
daß man hier die Abtretbarkeit — sprich: die Pfänd-
barkeit — eben doch gewährt, weil die Gläubiger 
der Anspruchsberechtigten vielleicht mindestens ge-
nauso schutzwürdig sein könnten wie diese selbst. 
Es muß der Zukunft überlassen bleiben, diese Ent-
scheidung dahin noch einmal zu überprüfen, ob wir 
hier richtig gesehen haben, ob es also tatsächlich 
ein übertriebener Verwaltungsaufwand sein würde, 
solchen Gesuchen nachzugehen. 

Ich möchte es mit diesen Hinweisen bewenden 
lassen, nachdem meine Herren Vorredner schon in 
so überaus gründlicher und zutreffender Weise 
dieses Gesetz gewürdigt haben, und zum Schluß 
noch einmal betonen, daß es — neben den Wirkun-
gen für die aus diesem Gesetz Anspruchsberechtig-
ten — besonders wichtig erscheint, daß hier ein 
Schritt zu einem anderen, vernünftigeren und gesün-
deren Selbstverständnis unserer Justiz und ihrer 
Aufgaben getan worden ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Ab-
stimmung, und zwar gleich zur Schlußabstimmung, 
nachdem in dritter Beratung keine Änderungsan-
träge vorgelegt worden sind. Wer dem vorliegen-
den Gesetzentwurf mit den in der zweiten Lesung 
erfolgten Änderungen in dritter Beratung zustim-
men will, der möge sich erheben. — Gegenprobe! — 

Enthaltungen? — Es ist einstimmige Annahme fest-
zustellen. 

Unter Ziffer 2 beantragt der Ausschuß, die zu dem 
Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen für er-
ledigt zu erklären. — Kein Widerspruch; das Haus 
hat so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Haager Über-
einkommen vom 5. Oktober 1961 über die 
Zuständigkeit der Behörden und das anzu-
wendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes 
von Minderjährigen 
— Drucksache VI/947 — 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/1498  — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Haack 
Abgeordneter Dr. Stark (Nürtingen) 
(Erste Beratung 64. Sitzung) 

Ich rufe zur zweiten Beratung auf. Das Wort wird 
nicht gewünscht. Einer der Herren Berichterstatter 
bittet, folgende Korrektur vorzunehmen. Auf Um-
druck 95 S) wird beantragt: In Art. 2 Abs. 2 soll je-
weils das Wort „Inland" durch die Worte „Geltungs-
bereich dieses Gesetzes" ersetzt werden. Wir kom-
men zur Abstimmung. Wer dem Umdruck 95 seine 
Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Angenommen! Sonst liegen keine Änderungsanträge 
vor. 

Ich rufe die Art. 1 bis 5 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. Wir kommen gleich zur Schluß-
abstimmung. Wer zustimmen will, der möge sich 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmige Annahme. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Europäischen 
Übereinkommen vom 7. Juni 1968 zur Be-
freiung der von diplomatischen oder konsula-
rischen Vertretern errichteten Urkunden von 
der Legalisation 
— Drucksache VI/943 — 

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/ 1513 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bauer (Würz-
burg) 
Abgeordneter Alber 
(Erste Beratung 64. Sitzung) 

Wird das Wort gewünscht? — Die Herren Bericht-
erstatter verzichten auf die mündliche Berichterstat-
tung. — Eine Aussprache wird nicht gewünscht. 

*) Siehe Anlage 7 
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Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuß 

schlägt vor, den Gesetzentwurf unverändert anzu-
nehmen. — Wer zustimmen will, der gebe das Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmige Annahme. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer zustim-
men will, der möge sich von seinem Sitz erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmige An-
nahme. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vertrag vom 
30. Mai 1969 zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Schweizerischen Eid-
genossenschaft über die Schadendeckung bei 
Verkehrsunfällen 
— Drucksache VI/780 —

Schriftlicher Bericht des Rechtsausschusses 
(5. Ausschuß) 
— Drucksache VI/1499  — 

Berichterstatter: Abgeordneter Gnädinger 
Abgeordneter Dr. Arnold 

(Erste Beratung 52. Sitzung) 

Wünschen die Herren Berichterstatter ihren 
Schriftlichen Bericht zu ergänzen? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ich eröffne die Beratung. — Wortmeldungen lie

-

gen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den Arti-
keln 1, 2 und 3 sowie der Einleitung und der Über-
schrift zustimmen will, möge sich erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Ich stelle einstimmige 
Annahme fest. 

Punkt 7 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zur Europäischen Kon-
vention vom 11. Dezember 1953 über die 
Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse und zum 
Zusatzprotokoll vom 3. Juni 1964 

— Drucksache VI/1012 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Bil- 
dung und Wissenschaft (16. Ausschuß) 

— Drucksache VI/ 1511 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Kern 

(Erste Beratung 64. Sitzung) 

Der Berichterstatter verzichtet auf einen münd-
lichen Bericht. 

Ich eröffne die zweite Beratung. — Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den Arti-
keln 1, 2 und 3 sowie der Einleitung und der Über-
schrift zustimmen will, möge sich erheben. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig angenom-
men. 

Punkt 8: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung über 
den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Gesetzes zu dem Vierten Pro-
tokoll vom 14. November 1967, zu dem Fünf-
ten Protokoll vom 19. November 1968 und zu 
dem Sechsten Protokoll vom 16. Dezember 
1969 zur Verlängerung der Geltungsdauer 
der Erklärung vom 12. November 1959 über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens zum All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommen 
— Drucksache VI/1241 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Wirt-
schaft (8. Ausschuß) 

— Drucksache VI/1515 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Frerichs 

(Erste Beratung 72. Sitzung) 

Der Ausschuß schlägt vor, den Gesetzentwurf un-
verändert anzunehmen. Wer zustimmen will, möge 
sich erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Punkt 9: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Statistik der Straßen 
in den Gemeinden 1971 
— Drucksache VI/937 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ver-
kehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
(13. Ausschuß) 

— Drucksache VI/1522 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Tobaben 

(Erste Beratung 58. Sitzung) 

Der Herr Berichterstatter verzichtet auf einen 
mündlichen Bericht. 

Ich eröffne die zweite Beratung. — Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den §§ 1 bis 5 
sowie der Einleitung und der Überschrift zustimmen 
will, den bitte ich um das Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht.Wer dem Gesetz als 
Ganzem zustimmen will, möge sich erheben. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ich stelle ein-
stimmige Annahme fest. 

Punkt 10: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Besteuerung des Straßengüterver-
kehrs 

— Drucksache VI/1433 — 
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Vizepräsident Dr. Schmid 

Schriftlicher Bericht des Finanzausschusses 
(6. Ausschuß) 
— Drucksache VI/ 1508 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Baeuchle 
(Erste Beratung 81. Sitzung) 

Wünscht der Herr Berichterstatter seinen Schrift-
lichen Bericht zu ergänzen? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur zweiten Beratung. — Wort-
meldungen liegen nicht vor. 

Ich rufe Art. 1 bis 3, Einleitung und Überschrift, 
auf. Wer einverstanden ist, gebe das Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei zahlreichen 
Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Die Fraktionen haben mich wissen lassen, daß Er-
klärungen abgegeben werden sollen. Zur Abgabe 
einer Erklärung, Herr Ageordneter Lemmrich. 

Lemmrich (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Namens der 
Bundestagsfraktion der CDU/CSU möchte ich zu 
diesem Gesetz folgendes erklären. 

Das Gesetz über die Besteuerung des Straßen-
güterverkehrs wurde bis zum 31. Dezember 1970 be-
fristet; es sollte dann durch eine wegekostenorien-
tierte Abgabe ersetzt werden. Bereits bei der Bera-
tung des Gesetzes im Jahre 1968 haben wir deutlich 
gemacht, daß die derzeitige Regelung trotz gewisser 
Milderungen eine Benachteiligung der peripheren 
Gebiete gegenüber den starken Wirtschaftsräumen 
bringt. Die peripheren Gebiete haben besonders 
lange Transportwege und sind auf den Straßengüter-
fernverkehr angewiesen, während die wirtschaft-
lichen Ballungsräume einen großen Teil im Güter-
nahverkehr, der nicht besteuert ist, bewältigen kön-
nen. Trotz dieser und manch anderer Bedenken 
haben wir dem damaligen Gesetzentwurf zuge-
stimmt; er sollte eine befristete Zwischenlösung bis 
zur Einführung einer Wegekostenabgabe sein. 

Der Herr Bundesminister für Verkehr sah diese 
Steuer mit etwas anderen Augen. Er wollte damit 
eine Umlenkung von Gütern von der Straße auf die 
Schiene erreichen. Diesen Zweck hat die Steuer 
für den gewerblichen Güterfernverkehr nicht er-
reicht. Der gewerbliche Güterfernverkehr nahm seit 
1968 weiter stark zu, so stark, daß der Bundesmini-
ster für Verkehr 1970 die Zahl der Konzessionen um 
1500 vermehrte. Aber auch der Werkfernverkehr 
nahm weiter zu. 

Der starke Verkehrszuwachs bei der Bundesbahn 
hat seine Ursache in den beachtlichen Eigenanstren-
gungen der Deutschen Bundesbahn, deren Handeln 
durch kaufmännisches Denken bestimmt wird, und 
in der derzeitigen Überkonjunktur. Die Investitions-
maßnahmen, die aus dem 250-Millionen-DM-Fonds 
gespeist werden, werden bei der Bundesbahn frühe-
stens 1971 zum Tragen kommen. 

Auf eine Kleine Anfrage von mir, dem Kollegen 
Schmitt und anderen Kollegen meiner Fraktion, in 

der wir die Bundesregierung fragten, ob sie willens 
und in der Lage sei, im Zuge der am 31. Dezember 
1970 auslaufenden Straßengüterverkehrsteuer eine 
wegekostenorientierte fiskalische Belastung des 
Straßengüterverkehrs herbeizuführen, antwortete 
der Bundesminister für Verkehr am 25. Mai 1970: 

Ja. Die terminliche Planung ist so gestaltet, daß 
dem Hohen Haus ein entsprechender Gesetzent-
wurf rechtzeitig genug vorgelegt werden kann, 
um sein Inkraftsetzen zum 1. Januar 1971 zu 
ermöglichen. 

Heute muß ich feststellen, daß die Bundesregierung 
ihr Wort nicht gehalten hat. Ihre Fähigkeit, die Pro-
bleme vorausschauend zu beurteilen, ist unzurei-
chend. Der ersatzlose Wegfall der Straßengüterver-
kehrsteuer würde eine beträchtliche Lücke in den 
Bundeshaushalt reißen. Darüber hinaus würden sich 
im Bereich des Werkfernverkehrs beträchtliche Un-
sicherheitsmomente ergeben. 

In Anbetracht dieser Gesichtspunkte und in An-
betracht der nicht gehaltenen Zusage der Bundes-
regierung wird sich die Fraktion der CDU/CSU der 
Stimme enthalten. Wir erwarten jedoch von der 
Bundesregierung, daß sie trotz der Schwierigkeiten 
der Wegekostenfrage den notwendigen Gesetzent-
wurf zur Ablösung der Straßengüterverkehrsteuer 
— wie im Ausschuß in Aussicht gestellt — dem 
Deutschen Bundestag rechtzeitig im kommenden 
Jahr vorgelegt wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Ab-
gabe einer Erklärung hat der Abgeordnete Dr. Apel. 

Dr. Apel (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bin nicht als Debatteredner vor-
gesehen, sondern habe nur eine Erklärung meiner 
Fraktion vorzutragen. Deshalb beschränke ich mich 
auch darauf, obwohl es natürlich lohnend wäre, 
Herr Lemmrich, zu Ihren Ausführungen einiges zu 
sagen. 

Im Namen der sozialdemokratischen Bundestags-
fraktion gebe ich zur dritten Lesung des Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über die Besteuerung 
des Straßengüterverkehrs folgende Erklärung ab. 

Erstens. Eine Bilanz der Wirksamkeit der durch 
das Straßengüterverkehrsteuergesetz beschlosse-
nen spezifischen Besteuerung des Straßengüterfern-
verkehrs zeigt, daß diese Besteuerung die in sie 
gesetzten Erwartungen voll erfüllt hat. Sie hat die 
Expansion des Werkfernverkehrs in Grenzen ge-
halten und eine gesunde Entwicklung des gewerb-
lichen Güterfernverkehrs ermöglicht. Sie hat der 
Deutschen Bundesbahn zusätzliches Frachtaufkom-
men zugeleitet. 

Es kann aber auch nicht übersehen werden, daß 
die Straßengüterverkehrsteuer wichtig war für die 
weitere Beibehaltung des Konzessionierungssystems 
im gewerblichen Güterfernverkehr. Die Einnahmen 
aus dieser Steuer haben zudem eine wirksame Start-
hilfe des Bundes zugunsten des kombinierten Ver-
kehrs möglich gemacht. Gerade aber im kombinierten 
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Verkehr, in der Kooperation der Verkehrsträger mit-
einander, liegt die Lösung der Zukunft. Es kann 
schließlich nicht übersehen werden, daß die Gestal-
tung der Straßengüterverkehrsteuer regionalpoli-
tisch positiv gewirkt hat und insbesondere den 
peripheren Gebieten und deutschen Seehäfen in 
ihrem Wettbewerb mit den Rheinmündungshäfen 
geholfen hat. 

Zweitens. Die Wegekostendebatte der letzten 
Jahre war nicht sinnlos. Sie hat uns — wenn auch 
recht grobe — Aussagen über den Anteil der Abgel-
tung der Wegekosten durch die spezifischen Ab-
gaben der einzelnen Verkehrsträger gebracht. Es 
kann aber heute nicht übersehen werden, daß die 
Zeit nicht im entferntesten ausgereicht hat, um eine 
Wegekostendebatte mit echten Ergebnissen zu 
führen. 

Die jetzige Opposition im Deutschen Bundestag 
hatte uns bei der Beratung des Verkehrspolitischen 
Programms gezwungen, einen so frühen Zeitpunkt 
der Ablösung der Straßengüterverkehrsteuer durch 
eine Wegekostenabgabe zu setzen. Denn wie der 
Beschluß des Europäischen Gerichtshofs in Luxem-
burg vom 6. Oktober 1970 deutlich macht, ist von 
der Einführung der Mehrwertsteuer in der EWG 
her eine zeitliche Begrenzung der Erhebung dieser 
typisch verkehrslenkenden Verkehrsteuer nicht 
abzuleiten. 

Die Wegekostendebatte hat bis heute kein idea-
les System der Abgeltung der Wegekosten durch 
die Wegenutzer gebracht. Die sichtbar gewordenen 
Probleme liegen unter anderem darin, daß entweder 
die Ausländer nicht der Wegekostenabgabe unter-
liegen oder die Verwaltungskosten zu groß sind, 
d. h. daß das Aufkommen einer Wegekostenabgabe 
die erwarteten Verwaltungskosten nicht recht-
fertigt. 

Wir sind gezwungen, im Jahre 1971 eine politische 
Entscheidung zu fällen. Es hat deshalb keinen Sinn, 
die Wegekostendebatte national neu zu entfachen. 
Unwahrscheinlich ist auch, daß die EWG bis Ende 
1971 eine brauchbare Lösung findet, um im Rahmen 
des Gemeinsamen Marktes zu einer gerechten An-
lastung der Wegekosten zu kommen. Es wird aber 
vor allem nicht möglich sein, in absehbarer Zeit be-
stehende Wettbewerbsverzerrungen in der EWG auf 
Grund unterschiedlicher Belastungen für die Kosten 
des Fahrweges zu beseitigen. 

Drittens. Die SPD-Bundestagsfraktion stimmt der 
Verlängerungs des Straßengüterverkehrsteuergeset-
zes um ein Jahr zu. Sie macht jedoch bereits heute 
die Bundesregierung darauf aufmerksam, daß eine 
weitere Verlängerung über das Jahr 1971 hinaus 
nicht denkbar ist. Sie erwartet deswegen von der 
Bundesregierung, daß sie im Laufe des nächsten 
Jahres Vorschläge zur Neuordnung der spezifi-
schen Besteuerung des Kfz-Verkehrs vorlegt und da-
bei auch Wegekostengesichtspunkte mit berück-
sichtigt. 

Die SPD-Bundestagsfraktion ist daran interessiert, 
daß das Konzessionierungssystem im gewerblichen 
Güterfernverkehr auch nach 1971 beibehalten bleibt. 
Sie erwartet deshalb von der Bundesregierung eine 

eingehende Prüfung der Konsequenzen, die sich aus 
dem Auslaufen des Straßengüterverkehrsteuer-
gesetzes für das Konzessionierungssystem ergeben 
könnten. Die SPD-Fraktion erwartet, daß die Durch-
setzung einer größeren Flexibilität im gegenwärti-
gen Konzessionierungssystem, die schrittweise An-
passung der Zahl der Konzessionen an das Wirt-
schaftswachstum und die gleichzeitige Einführung 
eines Lizenzierungssystems für den Werkfernver-
kehr sicherstellt, daß selbst nach dem Auslaufen 
des Straßengüterverkehrsteuergesetzes das Kon-
zessionierungssystem für den Güterfernverkehr als 
stabilisierendes Element der Ordnung dieses Mark-
tes beibehalten werden kann. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort zur Ab-
gabe einer Erklärung hat der Abgeordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Zur Verabschiedung des 
Gesetzes über die Besteuerung des Straßengüter-
verkehrs gebe ich für die Fraktion der Freien Demo-
kraten folgende Erklärung ab. 

Die Straßengüterverkehrsteuer war seit der Ein-
führung umstritten. Die Freien Demokraten haben 
bei der Beratung des Verkehrspolitischen Programms 
der Bundesregierung für die Jahre 1968 bis 1972, 
in dessen Rahmen die Straßengüterverkehrsteuer 
eingeführt wurde, diese Straßengüterverkehrsteuer 
abgelehnt, weil sie der Auffassung waren, daß die 
angestrebten Ziele, die bei der damaligen Beratung 
vom Bundesverkehrsminister vorgetragen wur-
den, mit dieser Steuer nicht erreicht werden würden. 
Der Nachweis, ob diese Ziele erreicht wurden, ist 
heute nicht zu führen, da inzwischen Veränderun-
gen der Verkehrsverhältnisse eingetreten sind, die 
einen solchen Nachweis erschweren. 

Die Initiatoren der damaligen Gesetzgebung hat-
ten die Geltungsdauer dieses Gesetzes bis zum 
31. Dezember 1970 befristet. Zu diesem Zeitpunkt 
sollte diese Steuer durch eine an den Wegekosten 
orientierte Abgabe abgelöst werden. Es ist der 
Bundesregierung bis heute nicht gelungen, und es 
wird ihr bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelingen, 
einen Ersatz dieser Steuer durch eine Abgabe zu 
erreichen, die den Gegebenheiten des Verkehrs in 
Form einer Anlastung der Wegekosten Rechnung 
trägt. 

Die Freien Demokraten sind bereit, die Geltungs-
dauer dieses Gesetzes auf ein weiteres Jahr zu be-
fristen und dieser Verlängerung zuzustimmen. Sie 
erwarten von der Bundesregierung, daß in diesem 
Zeitraum der gesamte Komplex der Sonderabgaben 
des Kraftverkehrs in die Behandlung des vorliegen-
den Themas einbezogen wird, damit es zu einer 
Abgabenregelung kommt, die die Lasten, die der 
am Verkehr Teilnehmende der Öffentlichkeit ver-
ursacht, gerecht verteilt. Wir hoffen zuversichtlich, 
daß es gelingen wird, hier im kommenden Jahre eine 
Regelung zu finden, die einerseits den Bedürfnissen 
gerecht wird, die andererseits verhindert, daß Lasten 
einseitig bestimmten Teilnehmern am Straßenver-
kehr auferlegt werden. 
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Wir stimmen der Verlängerung dieser Steuer um 

ein Jahr daher zu. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Wortmel-
dungen mehr? Dann kommen wir zur Schluß-
abstimmung, da keine Anträge gestellt sind. Wer 
dem Gesetzentwurf im ganzen zustimmen will, der 
erhebe sich. — Gegenprobe! - Enthaltungen? — 
Bei zahlreichen Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über Finanzhilfen zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz — GVfG) 

— Drucksache VI/1117 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen (13. Ausschuß) 

— Drucksache VI/ 1518 —

Berichterstatter: 
Abgeordneter Haar (Stuttgart) 

(Erste Beratung 67. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden (Gemeinde-
verkehrsfinanzierungsgesetz) 
— Drucksache VI/544 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Verkehr und für das Post- und Fernmelde-
wesen (13. Ausschuß) 
— Drucksache VI/1518 — 

Berichterstatter: 
Abgeordneter Haar (Stuttgart) 
(Erste Beratung 45. Sitzung) 

Wird auf eine mündliche Ergänzung des Berichts 
verzichtet? — Das ist der Fall. 

Wir kommen zur zweiten Beratung. — Keine 
Wortmeldungen. 

Wir stimmen ab über die §§ 1 bis 17 sowie Ein-
leitung und Überschrift. Wer zustimmen will, gebe 
das Handzeichen. — 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Herr Abgeordneter Vehar! 

Vehar (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Im Namen der CDU/ 
CSU-Fraktion habe ich zur dritten Lesung dieses 
Gesetzes folgende Erklärung abzugeben. 

Die Fraktion der CDU/CSU sieht in der Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden eine  

der vordringlichsten Aufgaben ihrer Verkehrspoli-
tik. Im Verfolg dieser Politik hat sie bereits am 
17. März dieses Jahres ihren Gesetzentwurf vor-
gelegt. Zusammen mit dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung vom 26. August dieses Jahres war die-
ser Entwurf Gegenstand eingehender Beratungen in 
den zuständigen Ausschüssen. Im Verlauf der Bera-
tungen des federführenden Ausschusses konnte 
schließlich eine weitgehende Übereinstimmung über 
die wichtigsten Vorschriften in beiden Gesetzent-
würfen erzielt werden. Dies gilt insbesondere für das 
Ausmaß der finanziellen Leistungen des Bundes an 
die Gemeinden. 

Die mit diesem Gesetz erreichte Verbesserung für 
unsere Gemeinden darf uns aber nicht daran hin-
dern, uns schon jetzt mit dringlich notwendigen 
weiteren Verbesserungsmaßnahmen zu beschäftigen. 
Denn, meine Damen und Herren, dieses Gesetz 
schafft gewisse Verbesserungen, aber es löst noch 
nicht die Probleme, mit denen die Städte und Ge-
meinden konfrontiert sind. Darüber war sich auch 
die CDU/CSU-Fraktion bei der Einreichung ihres 
Gesetzentwurfs völlig im klaren. Diese Probleme 
sind zwar in unseren Großstädten anders als auf 
dem flachen Lande, sie sind aber hier wie dort von 
der gleichen Dringlichkeit. 

Es ist sicher richtig, daß nicht der Bund in erster 
Linie für die Lösung dieser Probleme zuständig ist. 
Zuständig sind zweifellos in erster Linie die Länder 
und die Gemeinden selbst. Auf der anderen Seite 
aber kann sich der Bund seiner Mitverantwortung 
schon deshalb nicht entziehen, weil es eines seiner 
verkehrspolitischen Ziele ist und sein muß, ein zu-
sammenhängendes, gut funktionierendes Gesamt-
verkehrsnetz zu schaffen. Dazu gehört auch ein 
attraktiver öffentlicher Personennahverkehr, dem 
neben der verkehrswirtschaftlichen Aufgabe eine 
bedeutende gesellschaftspolitische Aufgabe zu-
kommt. Immer deutlicher aber wird sichtbar, daß 
nur eine stärkere Attraktivität des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs der Schlüssel zur Lösung der Ver-
kehrsprobleme besonders im Bereich unserer Bal-
lungszentren ist. 

Aus diesem Grunde erfordert der Ausbau des 
öffentlichen Personennahverkehrs ganz erhebliche 
Investitionen für Fahrwege und Fahrzeuge. Meine 
Damen und Herren, all das aber können die Städte 
und Gemeinden nicht allein schaffen. Hier handelt 
es sich wirklich um eine echte Gemeinschaftsaufgabe 
von Bund, Ländern und Gemeinden. Nicht zuletzt 
deshalb haben wir die ernste Verpflichtung, dieser 
Aufgabe künftig noch mehr Aufmerksamkeit zu wid-
men als bisher, weil mit der Verbesserung der ge-
meindlichen Verkehrsverhältnisse auch eine von uns 
allen dringend erwünschte Hebung der Verkehrs-
sicherheit auf den Straßen erreicht werden kann. Ich 
möchte in diesem Zusammenhang die den meisten 
Damen und Herren sicherlich bekannte Feststellung 
wiederholen, daß sich zirka 80 % aller Straßenver-
kehrsunfälle in den Städten und Gemeinden ereig-
nen. Auch aus dieser Sicht ist die uns hier gestellte 
Aufgabe ernst und vordringlich. 

Meine Damen und Herren, die Fraktion der 
CDU/CSU stimmt dem vorliegenden Gesetzentwurf 
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zu. Ich bitte Sie, zugleich auch der Entschließung 
des Verkehrsausschusses Ihre Zustimmung zu ge-
ben, damit die 1960 von Ihnen hier in diesem Hohen 
Hause beschlossene Sonderzuweisung aus der Mi-
neralölsteuer, der sogenannte Gemeindepfennig, 
wieder in voller Höhe den Gemeinden zufließt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat  der 
 Abgeordnete Haar. 

Haar (Stuttgart) (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Im Rahmen der Verabschiedung 
des Gesetzentwurfs über Finanzhilfen zur Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden 
gebe ich für die sozialdemokratische Bundestags-
fraktion folgende Erklärung ab: Für uns bleibt die 
Aufgabe der Bewältigung der Verkehrsprobleme in 
den Gemeinden und vor allem auch in den groß-
räumigen Ballungsgebieten eine politische Schwer-
punktaufgabe ersten Ranges. Die Welle der indivi-
duellen Motorisierung brandet stürmisch und schnell 
weiter. Mit dem Bau neuer hochleistungsfähiger 
Verkehrsnetze wird der Versuch iunternommen, 
diese Welle so gut wie möglich aufzufangen. Um-
wälzende Strukturveränderungen durch Verlage-
rung der Verkehrsströme in den Großstädten bah-
nen sich an. Unbestreitbar kommt dabei dem öffent-
lichen Nahverkehr eine zentrale Bedeutung zu. 
Wenn wir überkommene Stadtstrukturen nicht völ-
lig preisgeben und nicht weitere kostbare Bausub-
stanzen in den Ballungsgebieten opfern wollen, 
kann die Lösung nur in einer außerordentlichen 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen 
Verkehrsmittel liegen. 

Die staatliche Sicherung des Ausbaus und der 
Modernisierung des innerstädtischen Verkehrs und 
eine sich weiter steigernde Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse der Gemeinden gehören zu der 
in der Regierungsverantwortung praktizierten 
Grundkonzeption sozialdemokratischer Verkehrs-
politik. Wir begrüßen es, daß mit dem von der 
Regierung vorgelegten Gesetzentwurf über Finanz-
hilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse 
der Gemeinden ein wichtiger Schritt auf dem Wege 
zur Lösung der aktuellen Verkehrsprobleme getan 
wird. Dieses Gesetz soll die bisher geltenden Richt-
linien, die  der  Bundesrat seinerzeit erlassen hat, ab-
lösen. Diese Richtlinien haben sich auch in der Ver-
gangenheit bewährt. 

Im Rahmen der jetzt vorliegenden gesetzlichen 
Neuregelung war es möglich, einige wesentliche 
Änderungen einzuführen. Zu den wichtigen Neue-
rungen, die dieses Gesetz mit sich bringt, gehört 
'die Senkung der sogenannten Bagatellgrenze von 
500 000 DM auf 200 000 DM. Dadurch wird es mög-
lich, künftig auch kleinere Vorhaben zu fördern und 
Projekte in Angriff zu nehmen, die nicht in Bal-
lungsgebieten, sondern in kleineren Städten und in 
Gemeinden liegen. 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion ging 
bei ihrer Entscheidung davon aus, daß bei der Ver-
teilung der Mittel, die sich aus dem Mehraufkom-
men an Mineralölsteuer ergeben, künftig 55 % für 

den kommunalen Straßenbau und 45 % für den 
öffentlichen Personennahverkehr bereitgestellt wer-
den. Diese Änderung der Aufteilungsquote dient 
der Förderung von Investitionsvorhaben im Bereich 
des öffentlichen Personennahverkehrs. 

Wir konnten auch nicht den Vorstellungen der 
Fraktion der CDU/CSU folgen, die in ihrem Entwurf 
eine Neuaufteilung des  Mineralölsteueraufkommens 
vorgeschlagen hatte. 

(Vorsitz: Vizepräsident Dr. Schmitt- 
Vockenhausen.) 

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion er-
wartet, daß der Bundesminister für Verkehr dem 
Deutschen Bundestag Vorschläge unterbreiten wird, 
wonach eine weitere, verbesserte Förderung des 
kommunalen Verkehrswesens möglich ist. Deshalb 
soll an der bisherigen Verfahrensweise festgehalten 
werden, daß unter besonderer Berücksichtigung von 
Dringlichkeitsgesichtspunkten der Bundesminister 
für Verkehr auf Grund von Vorschlägen der Länder 
und im Benehmen mit ihnen auch für den öffent-
lichen Personennahverkehr ein einheitliches För-
derungsprogramm für das ganze Bundesgebiet auf-
stellt. 

Einem Teil der Wünsche, die im öffentlichen An-
hörungsverfahren vorgetragen und begründet wor-
den sind, ist Rechnung getragen worden. So ist die 
Einrichtung von besonderen Fahrspuren für Omni-
busse zusätzlich in den Katalog der zu fördernden 
Vorhaben aufgenommen und die Möglichkeit er-
öffnet worden, allgemein verkehrswichtige Um-
steigeanlagen des öffentlichen Personennahverkehrs 
zu fördern. Diese Erweiterung des Förderungs-
katalogs ist deshalb besonders bedeutsam, weil wir 
hier in einer nahtlosen Form den Autoverkehr und 
den öffentlichen Personennahverkehr miteinander 
synchronisieren können. 

Außerdem wurde erwogen, ob § 5 a des Bundes-
fernstraßengesetzes zu streichen oder entsprechend 
dem Regierungsentwurf neuzufassen sei. Wir sind 
für eine Beibehaltung des § 5 a des Bundesfern-
straßengesetzes in geänderter Fassung eingetreten 
und unterstützen unter Punkt 3 im Antrag des Aus-
schusses das Ersuchen an die Bundesregierung, je-
weils im Straßenbauhaushalt für Zuwendungen im 
Rahmen des § 5 a des Bundesfernstraßengesetzes zu 
Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden und der 
Landkreise Mittel vorzusehen, die dem Aufkommen 
aus der Mineralölsteuer in Höhe von einem Pfennig 
pro Liter Vergaserkraftstoff entsprechen. Wir ver-
stehen das nach eingehender Erörterung so: Falls 
die Bundesregierung keine Deckungsmöglichkeit aus 
den allgemeinen Haushaltsmitteln sieht, müßte das 
innerhalb des Einzelplans 12 durch Verlagerungen 
aus dem Fernstraßenhaushalt erfolgen. 

Die Kernfrage steht und fällt mit den zur Ver-
fügung stehenden Mitteln. Der Bundesverkehrs-
minister hat in seinen Ausführungen zum Ver-
kehrsbericht 1970 bereits Alternativen aufgezeigt, 
die jetzt zur öffentlichen Diskussion stehen und auch 
dieses Haus in absehbarer Zeit erneut beschäftigen 
werden. 
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Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion sieht 
in der Verabschiedung dieses Gesetzes einen wich-
tigen Schritt für die Verbesserung der Situation in 
den Gemeinden und geht davon aus, daß auch die 
Länder, die Städte und die Gemeinden weiterhin 
alles tun, um in gemeinsamer Anstrengung die 
immer komplexer werdenden Verkehrsprobleme zu 
bewältigen. Mit unserer Zustimmung zum Gesetz-
entwurf in der Fassung der Drucksache VI/1518  und 
dem Antrag, den Gesetzentwurf Drucksache VI/544 
für erledigt zu erklären, gehen wir in die zweite 
Halbzeit des Verkehrspolitischen Programms der 
Bundesregierung in der Überzeugung, den vor drei 
Jahren begonnenen Weg zwar ohne Illusionen, aber 
mit Erfolg fortzusetzen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Ollesch. 

Ollesch (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Zur dritten Lesung des 
Gesetzentwurfs über die Finanzhilfen des Bundes 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Ge-
meinden gebe ich für die Fraktion der Freien De-
mokraten folgende Erklärung ab. 

Die ständig zunehmende Motorisierung insbeson-
dere des Individualverkehrs stellt die Gemeinden 
bei der Regelung ihrer Verkehrsprobleme vor 
schwere Aufgaben. Sie sind nicht in der Lage, aus 
eigenen Mitteln und aus den Hilfen des Landes die-
sen Problemen, die der Verkehr den Gemeinden 
bringt, allein wirksam zu begegnen. Von daher er-
halten die Gemeinden Finanzhilfen des Bundes über 
die Mineralölsteuer. Diese Finanzhilfen, diese 3 Pf 
je Liter Kraftstoff, erreichen insgesamt eine Höhe 
von über 1 Milliarde DM, die den Gemeinden zum 
Verkehrswegebau und zur Förderung des Personen-
nahverkehrs zugewiesen werden. Wir wissen, daß 
die Gemeinden eine Erhöhung dieser Mittel wün-
schen. Die Freien Demokraten waren aber bei der 
Beratung dieses Gesetzes nicht bereit, den Forde-
rungen der Gemeinden nachzugeben und eine wei-
tere Erhöhung der Mineralölsteuer ins Auge zu 
fassen. Sie sind der Auffassung, daß die Belastun-
gen, die der deutsche Kraftverkehr, insbesondere 
der einzelne Kraftfahrer, zu tragen hat, inzwischen 
ein Maß erreicht haben, das kaum überschritten 
werden kann. Von daher gesehen müssen für die 
Zukunft andere Überlegungen zu einer besseren 
Finanzausstattung angestellt werden. 

Die Freien Demokraten sind mit der Aufteilung 
der zur Verfügung stehenden Mittel — 55 % für den 
Verkehrswegebau in den Gemeinden und 45 % zur 
Förderung des Personennahverkehrs —, d. h. mit 
einer Änderung des bisher geltenden Schlüssels zu-
gunsten der Förderung des Personennahverkehrs, 
einverstanden, weil sie der Auffassung sind, daß es 
Aufgabe einer vernünftigen Verkehrsplanung der 
Gemeinden sein muß, den Individualverkehr mög-
lichst vor den Toren der Stadt aufzuhalten. Hier gilt 
es, attraktive Nahverkehrsmittel zu schaffen. Die-
sem Ziel dient die Änderung des Schlüssels. 

Die Freien Demokraten stimmen auch der Ent-
schließung des Verkehrsausschusses zu, zusätzlich 
als Hilfe für die Gemeinden den sogenannten Ge-
meindepfennig wieder in voller Höhe abzuführen, 
d. h. ihn nach den Richtlinien und Maßgaben des 
Bundesverkehrsministeriums in voller Höhe in den 
Verkehrswegebau der Gemeinden zu leiten. 

Wir hoffen, daß, nachdem die Umwandlung der 
Richtlinien zum vorliegenden Gesetz erfolgt ist, der 
hier von Vertretern aller Fraktionen bekundete 
Wille, für eine Regelung der Vekehrsprobleme auf 
allen Ebenen zu sorgen, nicht allein darin mündet, 
daß man den Kraftfahrern höhere Leistungen als 
bisher zumutet. Es muß vielmehr nach Möglich-
keiten gesucht werden, aus den Gesamthaushalten 
sowohl auf der Ebene des Bundes als auch der Län-
der und Gemeinden diejenigen Mittel bereitzustel-len

, die zur Bewältigung der vorhandenen und noch 
auf uns zukommenden Verkehrsprobleme erforder-
lich sind. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort  hat  der Herr Parlamentarische Staatssekre-
tär Börner. 

(Parlamentarischer Staatssekretär Börner: 
Nach der Abstimmung, Herr Präsident!) 

Wollen Sie vor der Abstimmung oder ganz am 
Schluß über die Ausschußanträge sprechen? 

(Parlamentarischer Staatssekretär Börner: 
Ich möchte gern nach der dritten Lesung 

sprechen!) 
- Gut, danke! 

Wer dem Gesetz in dritter Lesung zustimmen will, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Danke. Gegen-
probe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Beschlußfassung fest. 

Das Wort hat Herr Parlamentarischer Staatssekre-
tär Börner. 

Börner, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen: Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Mit der soeben voll-
zogenen Abstimmung und Zustimmung zum Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist ein wichtiger 
Beitrag zur Lösung eines großen gesellschaftspoliti-
schen Problems erbracht. Mit der rechtzeitigen Be-
schlußfassung des Hohen Hauses ist auch die Mög-
lichkeit gegeben, einen nahtlosen Übergang zu der 
bisher auf Richtlinien basierenden freiwilligen Lö-
sung zu schaffen. Dies liegt sehr im Interesse der 
Zuwendungsempfänger, d. h. der Gemeinden. 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, Ihnen im 
Namen der Bundesregierung sehr herzlich für die 
zügige Behandlung dieses Gesetzentwurfs in den 
Ausschüssen des Hohen Hauses und hier im Plenum 
zu danken. Ich glaube, daß damit für die Zukunft die 
Basis einer guten Gemeindeverkehrspolitik in Zu-
sammenarbeit mit den Ländern, die ja hier eine 
besondere Aufgabe haben, geschaffen ist. Die Bun-
desregierung ist sich bewußt, daß uns diese heute 
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diskutierte Frage auch noch in den nächsten Jahren 
beschäftigen wird. Sie verbindet daher mit ihrem 
Dank an das Hohe Haus die Bitte, auch in Zukunft 
bei den schwierigen Entscheidungen auf diesem Ge-
biet die Bundesregierung zu unterstützen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, wir kommen noch zu den 
Anträgen des Ausschusses. Unter Punkt B Ziffer 2 
beantragt der Ausschuß, den Antrag, Drucksache 
VI/544, für erledigt zu erklären. Es handelt sich dabei 
um den korrespondierenden Gesetzentwurf der 
Opposition. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 
das Zeichen. — Danke schön. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Der Antrag ist angenommen. 

Es ist nunmehr noch über Ziffer 3 zu entscheiden, 
mit der die Bundesregierung ersucht wird, jeweils 
im Straßenbauhaushalt für Zuwendungen im Rah-
men des § 5 a des Fernstraßengesetzes zu Straßen-
baumaßnahmen der Gemeinden und Landkreise be-
stimmte Mittel vorzusehen. Wir stimmen über die-
sen Antrag ab. Wer zustimmt, den bitte ich um das 
Zeichen. — Danke schön. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Der Antrag ist angenommen. 

Damit ist der gesamte Antrag des Ausschusses 
und auch Punkt 11 der heutigen Tagesordnung erle-
digt. 

Ich rufe nunmehr Punkt 12 der heutigen Tages-
ordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Dr. Schellenberg, Müller (Rem-
scheid), Schmidt (Kempten), Ruf, Liehr, Dr. 
Götz, Urbaniak und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes (KnVNG) 
— Drucksache VI/ 1244 

Mündlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 
— Drucksache VI/ 1520 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Urbaniak 
(Erste Beratung 75. Sitzung) 

Zur Erstattung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung erteile ich 
Herrn Kollegen Urbaniak das Wort. Bitte! 

Urbaniak (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der von den Mitgliedern des Ausschus-
ses für Arbeit und Sozialordnung eingebrachte 
Gesetzentwurf zur Änderung des Knappschaftsren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes ist vom 
Deutschen Bundestag in der 75. Sitzung am 4. No-
vember 1970 dem Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung und zur Mitberatung dem Wirtschaftsaus-
schuß überwiesen worden. Der Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung hat die Vorlage am 3. Dezember 
1970 abschließend beraten. Der Vorschlag des mit-
beratenden Wirtschaftsausschusses, auch Versuchs-
gruben als knappschaftliche Betriebe anzusehen, 

wurde übernommen. Die übrigen im Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung beschlossenen Änderun-
gen des Gesetzentwurfes verfolgen den Zweck, den 
Besitzstand der knappschaftlich Versicherten bei 
allen wirtschaftlichen Konzentrationsmaßnahmen 
innerhalb des Bergbaus sicherzustellen. 

Dieses Gesetz erweitert die Besitzstandsregelung 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes, das im Zusammenhang mit dem Bundes-
knappschaft-Errichtungsgesetz vom 28. Juli 1969 
vom DeutSchen Bundestag verabschiedet wurde. 
Art. 2 § 1 b des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes enthält eine Regelung zugun-
sten knappschaftlich versicherter Arbeitnehmer. 
Diese Regelung gewährleistet, daß knappschaftlich 
versicherte Personen, die in Betrieben und Betriebs-
teilen tätig sind, welche ihre Eigenschaft als knapp-
schaftlicher Betrieb verlieren, weil sie nicht in die 
Ruhrkohle AG eingebracht werden, weiterhin 
knappschaftlich versichert bleiben. Sie sollten durch 
die wirtschaftliche Neuorganisation des Steinkohle-
bergbaus keine versicherungsrechtlichen Nachteile 
erfahren. Angesichts der Bildung der Ruhrkohle AG 
war diese Regelung allein auf wirtschaftliche Zusam-
menschlüsse im Steinkohlebergbau abgestellt. 

Nach Ansicht des Ausschusses für Arbeit und 
Sozialordnung hat sich inzwischen jedoch gezeigt, 
daß sich auch in anderen Bergbauzweigen Unter-
nehmen zusammenschließen, um leistungsfähig und 
gegenüber dem Ausland konkurrenzfähig zu blei-
ben. Der bereits vollzogene Zusammenschluß im 
Kalibergbau wurde daher durch die Regelung in 
Art. 2 § 1 b des Knappschaftsrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes in der bisherigen Fassung 
nicht gedeckt. Dieses Gesetz stellt nunmehr sicher, 
daß knappschaftlich versicherte Arbeitnehmer in Be-
trieben und Betriebsteilen aller Bergbauzweige wei-
terhin knappschaftlich versichert bleiben, wenn ihr 
Betrieb nicht von dem Konzentrationsvorgang 
zweier oder mehrerer Unternehmen innerhalb die-
ses Bergbauzweiges erfaßt wird. 

Der Gesetzentwurf hatte mit der Besitzstands-
regelung zunächst nur gesellschaftsrechtliche Zu-
sammenschlüsse erfaßt. Neben einer Verschmel-
zung,' Umwandlung oder Sacheinlage gegen Über-
nahme von Gesellschaftsanteilen kann sich eine Kon-
zentration innerhalb des Bergbaus aber auch durch 
einen Kauf vollziehen. Der Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung hat dies durch eine entsprechende 
Fassung des § 1 b Abs. 1 des Knappschaftsrentenver-
sicherungs-Neuregelungsgesetzes klargestellt. 

Während sich der Abs. 1 des § 1 b des Knappschafts-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes auf die 
in den sogenannten Altgesellschaften des Berg-
baus verbliebenen Arbeitnehmer bezieht, ermög-
licht der neue Abs. 2 die Weiterführung des 
knappschaftlichen Versicherungsschutzes auch in 
den Fällen, in denen knappschaftlich versicherte 
Arbeitnehmer infolge eines Zusammenschlusses von 
Betrieben, an denen ein knappschaftlicher oder 
knappschaftlich versicherter Betrieb beteiligt ist, 
innerhalb von 18 Monaten in einem nicht knapp-
schaftlichen Betrieb oder Betriebsteil tätig werden. 
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Der Regelung liegt die Absicht zugrunde, auch 
knappschaftlich versicherten Arbeitnehmern bei 
dem im Hüttenbereich vollzogenen Zusammenschluß 
zwischen der Ilseder Hütte und dem Hüttenbereich 
der Salzgitter AG den knappschaftlichen Versiche-
rungsschutz zu erhalten, wenn sich der versiche-
rungsrechtliche Charakter eines knappschaftlichen 
Betriebsteils, in dem sie bereits tätig waren, ver-
ändert oder wenn sie ausnahmsweise in einem in 
die Ilseder Hütte eingebrachten nicht knappschaft-
lichen Betrieb oder Betriebsteil tätig werden. 

Die abstrakt gefaßte Regelung will nur Konzen-
trationsvorgänge grundsätzlich gesellschaftlicher 
Art zwischen Unternehmen erfassen, die inner-
betriebliche Veränderungen mit versicherungsrecht-
lichen Auswirkungen für Arbeitnehmer zur Folge 
haben. Als sonstige Maßnahmen im Sinne dieser 
Vorschrift könne daher ebenso wie in Art. 2 § 1 
Abs. 1 des Knappschaftsrentenversicherungs-Neu-
regelungsgesetzes nur die ihnen entsprechenden 
wirtschaftlichen Vorgänge zwischen Betrieben, z. B. 
der Kauf, verstanden werden. Die Besitzstandsrege-
lung kann daher z. B. keine Anwendung auf Vorgänge 
finden, die nur einen einzelnen Betrieb betreffen, 
wenn also beispielsweise entlassene Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmer stillgelegter knappschaftlicher 
Betriebe außerhalb des Bergbaus eine nicht knapp-
schaftlich versicherte Tätigkeit aufnehmen. 

Die Weiterführung des knappschaftlichen Ver-
sicherungsschutzes ist in allen Fällen auf die ein-
zelne bisher knappschaftlich versicherte Person be-
zogen. Er endet daher mit dem Ausscheiden des 
Versicherten aus der Altgesellschaft oder dem durch 
die erwähnten Maßnahmen übernommenen Betrieb 
oder Betriebsteil. 

Die vom Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
in Ergänzung des Gesetzentwurfs beschlossene Än-
derung des § 2 des Reichsknappschaftsgesetzes ge-
währleistet, daß Arbeitnehmer in einer Versuchs-
grube des Bergbaus knappschaftlich versichert wer-
den. Die Tätigkeit der Arbeitnehmer in einer Ver-
suchsgrube des Bergbaus dient dazu, die Sicherheit 
aller Bergleute zu erhöhen. Bei ihrer Arbeit unter-
liegen sie ebenso wie Bergleute den Gefahren einer 
knappschaftlichen Tätigkeit. Es ist daher gerecht-
fertigt, auch eine Versuchsgrube versicherungsrecht-
lich wie einen knappschaftlichen Betrieb zu be-
handeln. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seine Aus-
führungen. 

Es liegen noch zwei Korrekturen vor. In der Über-
schrift „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes (KnVNG)" ist die Klammerbezeichnung zu 
streichen. Ferner muß es in Art. 1 des Gesetzent-
wurfs statt „Bundesknappschafts-Errichtungsgesetz" 
,,Bundesknappschaft-Errichtungsgesetz" heißen. 

Ich rufe Art. 01, 1, 2, 3 sowie Einleitung und 
Überschrift auf. — Wer dem in zweiter Beratung 
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Danke schön. 

Wir treten ein in die 

dritte Beratung. 

Das Wort wird nicht gewünscht. Wer dem Gesetz-
entwurf in der dritten Beratung zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — Ich danke 
Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltung? — Das 
Gesetz ist einstimmig angenommen. 

ich rufe nunmehr die Punkte 13 bis 21 der heuti-
gen Tagesordnung auf: 

13. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Verwaltungszustellungsgeset-
zes 
— Drucksache VI/1418  — 

14. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Dritten Geset-
zes zur Änderung des Unterhaltssicherungs-
gesetzes 
— Drucksache VI/1439 — 

15. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Dreizehnten 
Gesetzes zur Änderung des Zollgesetzes 
— Drucksache VI/ 1440 — 

16. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Einbeziehung von Teilen des Freihafens 
Hamburg in das Zollgebiet 
— Drucksache VI/ 1543 — 

17. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Porzner, Offergeld, Frau Funcke, Schmidt 
(Kempten), Dr. Ritz und Genossen eingebrach-
ten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Steuerberatungsgesetzes 

Drucksache VI/1424  —

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Pflanzenschutzgesetzes 
— Drucksache VI/1474 	 

18. Erste Beratung des vom Bundesrat einge-
brachten Entwurfs eines Elften Strafrechts-
änderungsgesetzes 
- Drucksache VI/ 1438 — 

19. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Köster, Frau Schanzenbach, Krall und den 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD, FDP einge-
brachten Entwurfs eines Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Ersten Gesetzes über indi-
viduelle Förderung der Ausbildung 
— Drucksache VI/ 1501 — 

20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Vertrag vom 15. Oktober 1970 zur Ä n-
derung des Protokolls über die Satzung der 
Europäischen Investitionsbank 
— Drucksache V1/1546 — 
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Das Wort wird nicht begehrt. 

Die Überweisungsvorschläge des Ältestenrats er-
sehen Sie aus der Tagesordnung. Jedoch sind fol-
gende Änderungen vorgesehen: Die Vorlage 
Punkt 17 soll an den Finanzausschuß — federfüh-
rend — sowie an den Ausschuß für Wirtschaft zur 
Mitberatung überwiesen werden, und an der Bera-
tung der Vorlage Punkt 18 soll auch der Rechtsaus-
schuß beteiligt werden. Ich nehme an, daß bezüg-
lich dieser Änderungen Einigkeit zwischen den 
Fraktionen besteht. — Ich höre keinen Widerspruch; 
die Überweisungen zu den Punkten 13 bis 21 sind 
so beschlossen. 

Demnach wurden die Vorlagen wie folgt über-
wiesen: 

Zu Punkt 13: Innenausschuß — federführend — 
und Rechtsausschuß, 

zu Punkt 14: Verteidigungsausschuß und gemäß 
§ 96 der Geschäftsordnung Haushaltsausschuß, 

zu Punkt 15: Finanzausschuß — federführend 
und Ausschuß für Wirtschaft, 

zu Punkt 16: Finanzausschuß, 

zu Punkt 17: Finanzausschuß 	federführend 
und Ausschuß für Wirtschaft, 

zu Punkt 18: Ausschuß für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten — federführend —, Ausschuß für 
Jugend, Familie und Gesundheit, Innenausschuß 
und Rechtsausschuß, 

zu Punkt 19: Sonderausschuß für die Strafrechts-
reform — federführend — und Innenausschuß, 

zu Punkt 20: Ausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit — federführend —, Finanzausschuß, 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, Ausschuß 
für Bildung und Wissenschaft, gemäß § 96 der Ge-
schäftsordnung Haushaltsausschuß, 

zu Punkt 21: Ausschuß für Wirtschaft - feder

-

führend - und Ausschuß für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit. 

Wir kommen dann zu Punkt 22 der heutigen 
Tagesordnung: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Förderung des Zonenrandgebietes 
— Drucksache 171/ 1548 — 

Wer wünscht das Wort? — Herr Abgeordneter 
Dr. Warnke. 

Dr. Warnke (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die CDU/CSU-Fraktion betrach-
tet diesen Anlaß als ein freudiges Ereignis. Wir 
freuen uns, daß unser Entwurf eines Zonenrand-
förderungsgesetzes, den wir im Mai eingebracht 
hatten, heute einen Bruder bekommen hat. Wir 
haben allerdings bei näherer Betrachtung, Herr 
Minister Franke, feststellen müssen, daß er im Ver-
gleich zu seinem älteren Bruder etwas schwächlich 
geraten ist. Wir müssen hier im Parlament, meine 
sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der 

SPD und der FDP, versuchen, ihn etwas aufzu-
päppeln. 

Dazu einige Hinweise. Unsere Marschroute war 
die gesetzliche Absicherung des Bestehenden und 
gleichzeitig maßvolle Verbesserungen. Abgesehen 
von einem eng umgrenzten Bereich, der mit der 
Bezeichnung „sozialpolitische Verbesserungen" für 
unser Empfinden etwas zu anspruchsvoll benannt 
worden ist und übertriebene Erwartungen weckt, 
ergibt sich aus dem Gesetzentwurf der Bundes-
regierung nicht die Absicht, Verbesserungen zu 
bringen. 

Dies gilt insbesondere für die unmittelbare 
Arbeitnehmerförderung. Da steuerliche Erleichterun-
gen für Arbeitnehmer im Zonenrandgebiet nach der 
wiederholt hier im Plenum bekräftigten Meinung 
dieser Bundesregierung ausscheiden, ist eine klare 
Präferenzierung des Arbeitnehmerwohnungsbaus — 
des  Miet- wie des Eigenheimwohnungsbaus — im 
Zonenrandgebiet um so unausweichlicher geworden. 
Der Entwurf der CDU/CSU enthält diese Bestim-
mung. Er sagt klipp und klar, daß der Wohnungs-
bau im Zonenrandgebiet mit um ein Drittel höheren 
Darlehen als im Binnenland zu fördern sei. Das ist 
nötig, um Menschen im Zonenrandgebiet unmittel-
bar eine Förderung zuteil werden zu lassen. Das ist 
aber ebenso nötig, um den strukturpolitischen Be-
mühungen durch Ansiedlung neuer Industrie und 
durch Festigung der bestehenden Arbeitsplätze die 
bis jetzt noch fehlende Bedingung für einen opti-
malen Erfolg zu schaffen. 

Im Entwurf der Bundesregierung steht, daß die 
oberste Landesbehörde ermächtigt wird, die Dar-
lehenssätze unter Berücksichtigung der besonderen 
Verhältnisse im Zonenrandgebiet so festzulegen, 
daß eine tragbare Miete entsteht. Das ist, meine 
Damen und Herren, nicht nur ein Verschiebebahn-
hof für die Verantwortlichkeit, sondern das ist auch 
ein Gummiparagraph, der, so befürchte ich, in seiner 
Dehnbarkeit entgegen Ihrem Willen in der Praxis 
geradezu zur Verhinderung der Förderung des 
Wohnungsbaus im Zonenrandgebiet im Gerangel 
der Kompetenzen zwischen Bund und Land und 
innerhalb der einzelnen Länder führen könnte. 

Wir werden vorschlagen, im steuerlichen Bereich 
den kleinen, kapitalschwachen Betrieben durch Bil-
dung einer Rücklage das Ansparen von Investi-
tionen zu erleichtern und auch der breiten Menge 
der landwirtschaftlichen Betriebe bei ihren heute 
erheblichen Investitionen die Vergünstigungen der 
Sonderabschreibungen einzuräumen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Wir bedauern,. daß bei den Sonderabschreibungen 
im Entwurf der Bundesregierung Verschlechterun-
gen gegenüber der bisherigen Situation festgestellt 
werden müssen. So hat die Regierung die Sonder-
abschreibungen auf den Bereich der gewerblichen 
Betriebe beschränkt und damit einmal die landwirt-
schaftlichen Betriebe ausgeschlossen, die bis jetzt 
davon profitieren konnten. Sie hat zum andern auch 
die ärtzlichen Praxen von dieser Förderung ausge-
schlossen. Meine Damen und Herren, die moderne 
Ausstattung ärztlicher Praxen im Zonenrandgebiet 
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mag man aus der Theorie der Strukturpolitik nicht 
für förderungswürdig halten, weil sie keine neuen 
Arbeitsplätze bringen. Aus der Praxis kann ich für 
mich und meine Kollegen aus dem Zonenrandgebiet 
sagen: jeden Monat haben wir einen Fall, wo wir 
die ausländerrechtlichen Ausnahmegenehmigungen 
erwirken müssen, um einen Türken, einen Kurden, 
einen Perser dort unterzubringen, weil kein deut-
scher Arzt mehr dort hingeht. Wenn wir nicht für 
eine moderne ärztliche Versorgung auch im Zonen-
randgebiet steuerlichen Anreiz geben, dann brau-
chen wir die Infrastrukturförderung, die wir in un-
seren Entwürfen übereinstimmend so betonen und 
geradezu in den Mittelpunkt gerückt haben, nicht 
so stark herauszustellen; denn Infrastruktur be-
deutet heute gesteigerten Wohnwert und ordent-
liche ärztliche Versorgung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Eine andere Verschlechterung gegenüber dem bis-
herigen Rechtszustand ist bei der Prosperitäts- und 
Verlustklausel festzustellen, nach der Sonderab-
schreibungen nicht mehr zur Entstehung oder Erhö-
hung von Verlusten führen dürfen. Im Bundesrat 
ist das etwas modifiziert worden, aber es ist im 
Grundsatz erhalten geblieben. Meine Herren von der 
Bundesregierung, Sie haben sich hier aus gesell-
schaftspolitischen Gründen gegen exzessive Abschrei-
bungsmöglichkeiten — GmbH & Co. KG — ausge-
sprochen. Wir von der Fraktion der CDU/CSU kön-
nen Ihnen unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nur 
zustimmen. Diese Art der Vermögensbildungsförde-
rung ist auch nicht die, die wir wünschen. Aber 
strukturpolitisch beginnen diese Möglichkeiten in 
besonderen Bereichen, die seit Jahrzehnten zu un-
seren größten Sorgenkindern gehören — ich nenne 
den Bayerischen Wald, ich nenne die Oberpfalz und 
ich nenne die Rhön —, jetzt einen ausgesprochenen 
Segen zu bewirken. Sie ziehen Investitionen auf 
Fremdenverkehrsschwerpunkte, wie man sie dort 
nie gekannt hat, wie man sie dort aber dringend 
braucht und wie man sie dort ohne diese Möglich-
keiten nicht bekommen würde. Vielleicht gelingt 
es, meine Damen und Herren von der SPD, eine 
Lösung zu finden, die das gesellschaftspolitische 
Ärgernis von einem bestimmten Zeitpunkt an be-
seitigt, aber, sagen wir, in den nächsten fünf Jah-
ren das Erwerbsstreben hier noch in den Dienst 
der Strukturpolitik zu stellen uns ermöglicht. 

Keiner der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe 
hat es unternommen, das Verhältnis der Zonen-
randförderung zur Gemeinschaftsaufgabe regionale 
Wirtschaftspolitik zu klären. Auch die Beratungen 
des Bundesrates haben keine Klärung gebracht. Wir 
haben es alle ausgeklammert, und wir laufen nun 
Gefahr, über mehr oder weniger liebevoller Aus-
gestaltung der Details die Angelpunkte zu vernach-
lässigen, in denen das Ganze ruhen soll. Es geht um 
folgendes. Die Zonenrandförderung muß sicherlich 
ihren Niederschlag in den regionalen Aktionspro-
grammen finden. Wenn die Bereitstellung und Ver-
teilung der Mittel jedoch in vollem Umfang vom 
Planungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe „regio-
nale Wirtschaftspolitik" vorgenommen werden sollte, 
wo Bund und Zonenrandländer zusammen keine 

Mehrheit und die Zonenrandländer für sich allein 
keine Sperrminorität haben, wäre das keine aus-
gewogene Lösung. 

Die Zonenrandförderung darf nicht — darum wer-
den wir uns in den Ausschußberatungen gemeinsam 
zu bemühen haben — unter die Räder eines Mehr-
heitsbeschlusses des Planungsausschusses der rein 
wirtschaftlich begründeten Gemeinschaftsaufgabe 
„Regionale Wirtschaftspolitik" geraten. Sie ist und 
muß für uns alle ein Ausgleich der Folgen der deut-
schen Teilung bleiben. Indem wir uns weigern, die 
Folgen einer Randlage für ein Gebiet zu akzep-
tieren, das für uns nicht am Rande, sondern in der 
Mitte Deutschlands liegt, leisten wir gleichzeitig 
einen Beitrag zur deutschen Einheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Höhmann. 

Höhmann (Hessisch Lichtenau) (SPD) : Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Es geschieht das 
erste Mal, daß eine Bundesregierung einen Gesetz-
entwurf zur Förderung des Zonenrandgebiets vor-
legt, und das Zonenrandgebiet haben wir ja nun 
schon eine ganze Weile. Seitdem es den Eisernen 
Vorhang gibt, seit 18 Jahren, haben sich die SPD-
Fraktion und auch die anderen Fraktionen dieses 
Hauses bemüht, die Schwierigkeiten der Spaltung 
und alle Nachfolgewirkungen zu mildern. Über den 
Wert oder Unwert einer gesetzlichen Regelung 
herrschte allerdings bis zum Sommer dieses Jahres 
in diesem Hause keineswegs Einmütigkeit. Auch in 
den Fraktionen war zunächst keine Einmütigkeit 
darüber zu erzielen. Es stellte sich nämlich die Frage, 
ob die seitherige Regelung nicht anpassungsfähiger 
sei als eine strenge Gesetzesbindung. Die Änderung 
eines Gesetzes ist schwieriger als die Fortschrei-
bung und Anpassung von Verordnungen. 

In diese Überlegungen hinein kam das Urteil 
des Bundesfinanzhofs vom 9. Juli 1970. In diesem 
Urteil wird schlicht erklärt, daß die im Zonenrand-
gebiet gewährten Sonderabschreibungen für beweg-
liche und unbewegliche Wirtschaftsgüter nicht wei-
terhin auf Grund von Verordnungen gewährt wer-
den dürften, die keine gesetzliche Basis hätten. Eine 
gesetzliche Regelung zumindest dieses Problems 
war also zwingend notwendig. Daraus ergab sich 
der Schluß, alle anderen Förderungsmaßnahmen 
zu überdenken und mit der gesetzlichen Regelung 
der Sonderabschreibungen zusammenzupacken. 

Dies hat die Bundesregierung mit dem vorliegen-
den Entwurf getan. Die SPD-Fraktion begrüßt die-
sen Entwurf. Sie sieht in ihm, Herr Kollege Warnke, 
nicht den schwächlichen Bruder des CDU-Entwurfs. 
Ob er schwächlich sein wird, muß sich bei den Haus-
haltsberatungen erweisen. Nicht die Druckerschwärze 
macht es aus, sondern es kommt darauf an, daß hier 
Butter zu den Fischen gegeben wird. Wir werden 
sehen, was da bei den Haushaltsberatungen heraus-
kommen wird. Ich komme darauf noch zu sprechen. 

Wir sehen in diesem Entwurf auch einen vorläu-
figen Abschluß der Bemühungen der Bundestags- 
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fraktion der SPD, die sie seit Bestehen des Eisernen 
Vorhangs zur Förderung des Zonenrandgebiets an-
gestellt hat. Die SPD-Fraktion dankt dem Bundes-
minister für innerdeutsche Beziehungen und seinem 
Parlamentarischen Staatssekretär für die geleistete 
Arbeit und für ihren Einsatz für diese gute Sache. 

Diese Feststellung gibt Anlaß, darauf hinzuweisen, 
daß der erste Entwurf eines Gesetzes über steuer-
liche Erleichterungen und ein Strukturprogramm für 
das Zonenrandgebiet schon 1958 von der SPD-Frak-
tion eingebracht worden ist. Dieser Entwurf wurde 
aber nie Gesetz, weil seinerzeit CDU/CSU und FDP 
ihn ablehnten. 

(Hört! Hört! bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU.) 

Die jahrelangen Bemühungen um eine wirkungs-
vollere Förderung blieben eigentlich bis 1964 er-
folglos. Damals unternahm der Ausschuß für ge-
samtdeutsche und Berliner Fragen unter seinem da-
maligen Vorsitzenden Herbert Wehner jene strapa-
ziösen Zonenrandbereisungen, die in einem Aus-
schußbericht ausmündeten, der zur Folge hatte, daß 
die Mittel enorm aufgestockt wurden. Wir waren 
seinerzeit mit dem Ergebnis unserer Beratungen 
recht zufrieden; es waren entscheidende Verbesse-
rungen möglich. 

Die Haushalte der Jahre 1967 und 1968, das Struk-
turprogramm für Ruhr, Saar und das Zonenrand-
gebiet brachten weitere Mittelerhöhungen mit sich. 
Im Jahre 1969 wurden die regionalen Aktionspro-
gramme erstellt, in denen alle Maßnahmen sinnvoll 
koordiniert wurden. Das System der Schwerpunkt-
und Sonderförderungsorte hat sich bewährt. In je-
nen Gebieten, wo eine entscheidende Verbesserung 
durch die Schaffung von Sonderförderungsorten bis-
her nicht festgestellt werden kann, muß die Bundes-
regierung einmal überprüfen, woran es liegt, warum 
es im vierten Land, wie von dort berichtet wird, 
nicht klappt, während in drei Zonenrandländern Er-
folge zu verzeichnen sind. 

Was bringt nun das vorliegende Gesetz? Zunächst 
wird im wesentlichen festgeschrieben, was an Ein-
zelmaßnahmen vorhanden ist. Darüber hinaus wer-
den im Regierungsentwurf eine Reihe begleitender 
Maßnahmen festgelegt, die für die Strukturverbes-
serung des Zonenrandgebietes wesentlich sind. So 
wird neben den steuerlichen Vorschriften und der 
Wirtschaftsförderung der Verkehrserschließung und 
der Verkehrsbedienung besondere Aufmerksamkeit 
zuteil. Daneben soll die Bundesregierung der Schaf-
fung von Verkehrsverbänden besondere Aufmerk-
samkeit schenken. Diese Regelung soll den Bewoh-
nern des Zonenrandgebietes ein sinnvolles Ver-
kehrsangebot bereitstellen. 

Eine weitere die Wirtschaftsförderung begleitende 
Maßnahme ist die Regelung über das Wohnungs-
wesen. Neben der Bereitstellung zweckgebundener 
Mittel können die obersten Landesbehörden die 
Förderungssätze so bemessen, daß eine tragbare 
Miete oder Belastung gewährleistet ist. Darüber hin-
aus sollen sie auch zulassen können, daß im Zonen-
randgebiet die Einkommensgrenze der Arbeitneh-

mer für den öffentlich geförderten sozialen Woh-
nungsbau angemessen überschritten werden dürfen. 
Diese Regelung, Herr Kollege Warnke, ist wiederum 
kein Verschiebebahnhof. Da das Zonenrandgebiet 
kein einheitliches Gebiet ist, sondern höchst unter-
schiedlich strukturiert, werden die Länder mit be-
sonderen Maßnahmen gerade da helfen müssen, 
wo Schwächen sind. Sie brauchen nicht dort beson-
ders einzugreifen, wo die Struktur schon gut ist. 
Man wird also beispielsweise für den Raum Wolfs-
burg, für Salzgitter, Peine, Braunschweig, Kassel, 
Schweinfurt — ich kann sie alle so aufzählen — 
nicht noch einmal Sonderförderungsmaßnahmen die-
ser Art treffen müssen; denn dort sind die Leute 
genauso gestellt wie in den Ballungsgebieten über-
all in der Bundesrepublik. Die gleiche Überlegung 
ist auch anzustellen, wenn es um den Arbeitnehmer-
freibetrag geht. 

'Zum Wohnungsbau muß gesagt werden, daß 
durch die angemessene Überschreitung von Einkom-
mensgrenzen besonders der Umsetzung von Schlüs-
selkräften und Fachkräften der Industrie entgegen-
gekommen werden soll. Die Schwierigkeiten mit der 
Lösung des Arbeitnehmerfreibetrages liegen auch in 
der unterschiedlichen Strukturierung. Die Räume, 
die ich genannt habe, von Wolfsburg bis hinunter 
nach Schweinfurt, können in eine solche Regelung 
über den Arbeitnehmerfreibetrag nicht einbezogen 
werden, weil es den Leuten dort besser geht als 
dem Durchschnitt der Bundesbevölkerung. Dies ist 
einwandfrei erwiesen. Wenn dem aber so ist, ist 
natürlich die Schwierigkeit der Abgrenzung gege-
ben. Soll man das betriebsgebunden machen? Soll 
man es wohnortgebunden machen? Soll es diese 
Leute auch treffen, denen es so gut geht wie dem 
Durchschnitt der Bundesbevölkerung, oder soll man 
nur die anderen Gebiete, die schwächer strukturiert 
sind, hier heranziehen? Diese Überlegungen mußten 
angestellt werden. 

Dann kommt zu der regionalen Schwierigkeit noch 
eine soziale Schwierigkeit. Der Arbeitnehmerfreibe-
trag hilft nur dem entscheidend, der unverheiratet 
ist und ein anständiges Einkommen hat. Derjenige, 
der wenig verdient und eine große Familie hat, hat 
vom Arbeitnehmerfreibetrag so gut wie nichts; das 
ist noch nicht einmal ein Päckchen Zigaretten. 

Wenn dieses regionale und dieses soziale Argu-
ment richtig gewürdigt werden, kann man, wenn 
man den Orten direkt helfen will, tatsächlich nur in 
der Weise eingreifen, daß man den Versuch unter-
nimmt, den Wohn- und Freizeitwert des Gebietes 
für alle zu erhöhen; das sind eben 95 % Arbeit-
nehmer. 

(Zuruf von der CDU/CSU.) 

— Herr Kollege, ich gebe eine Erklärung ab und 
kann deshalb nicht polemisieren und kann auch 
keine Zwischenfragen zulassen. — Wenn dem so ist, 
dann muß man also den Wohn- und Freizeitwert des 
Gebietes angemessen erhöhen. Da geben der § 6 
und der § 7 eine ganze Menge her. Die Bundes-
regierung will insbesondere die Schaffung von Kin-
dergärten, Stätten der Jugend, Sportstätten, Fami-
lienferienstätten und überörtlichen Einrichtungen 
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für die ältere Generation fördern. Auch Einrichtun-
gen — —

(Zuruf von der CDU/CSU: Wie ist das mit 
Altersheimen?) 

— „Überörtliche Einrichtungen für die ältere Gene-
ration", das steht, glaube ich, so im Gesetzentwurf, 
Herr Kollege. 

(Abg. Niegel: Aber keine Altersheime, nur 
Altenpflegeheime!) 

Das können Altersheime sein, das können Pflege-
heime sein, das können Altenwohnungen sein. 
Wenn ich dies alles expressis verbis in ein Gesetz 
einfügen will, bekomme ich ein dickes Buch, und 
das hat ja keinen Sinn, verehrter Herr Kollege. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Fünf Wörter 
sind das!) 

Diese Möglichkeiten sind also gegeben. 

Die Koalitionsfraktionen sind sich darin einig, 
daß dies nicht nur Druckerschwärze auf Papier blei-
ben darf. Sie sind deshalb bereit, entsprechende 
neue Haushaltstitel im Verlaufe dieser Beratungen 
schon für das Jahr 1971 zu schaffen und vorhandene 
Haushaltstitel entsprechend aufzustocken. Im Ver-
laufe der Beratungen im Haushaltsausschuß werden 
die Koalitionsfraktionen diese hier von mir ange-
sprochenen Titel um etwa — so sind wir überein-
gekommen — 80 Millionen DM für 1971 aufstocken. 
Hier ist eben der schwächliche Bruder nun doch 
recht stattlich geworden. Ich kann mir auch denken, 
daß, wenn diese Maßnahmen erst laufen, man unter 
Umständen darangehen muß, diese 80 Millionen 
einmal zu überschreiten. Ich halte dies jedenfalls für 
eine gute Lösung. Daß wir so weit gekommen sind 
— und nun mit Hilfe des Bundesfinanzministers auch 
die entsprechenden Mittel zur Verfügung bekom-
men —, ist eine Sache, die sich durchaus sehen las-
sen kann. 

In diese flankierenden Maßnahmen sind auch För-
derungsmaßnahmen einbegriffen, die über das Bun-
desministerium für innerdeutsche Beziehungen für 
den Schulbau und sonstige kulturelle Einrichtungen 
im Zonenrandgebiet zur Verfügung stehen. 

Der Bundesrat hat eine Reihe von Ergänzungs-
und Verbesserungsvorschlägen gemacht, denen die 
Fraktion der SPD weithin zustimmen kann. Die Bun-
destagsfraktion der SPD vermag allerdings jenem 
Bundesratsvorschlag nicht zuzustimmen, der dahin 
geht, daß in den §§ 6 und 7 die Worte „im Beneh-
men mit den Ländern" durch die Worte „auf Vor-
schlag des Landes" ersetzt werden sollen. Wir sind 
der Meinung, daß der Bund sein Mitspracherecht 
nicht in der Weise abschwächen darf. Man sollte es 
eher verstärken als abschwächen. 

Wir knüpfen an dieses Gesetz die Erwartung, daß 
die regionalen Förderungsprogramme, soweit sie 
das Zonenrandgebiet betreffen, sinnvoll fortgesetzt 
werden, und richten an die Bundesregierung die 
Bitte, die im Gesetz festgelegte Prosperitätsklausel, 
welche durch die Bundesratsvorschläge, denen wir 
zustimmen, eine entscheidende Verbesserung erfah-
ren hat, durch Richtlinien so zu regeln, daß eine ein

-

heitliche und großzügige Handhabung in allen Regio-
nen des Zonenrandgebietes gewährleistet ist. 

Die SPD-Fraktion wird im Verlauf der Ausschuß-
beratungen eine Erweiterung des § 6 anstreben: die 
Krankenversorgung in den ländlichen Regionen  — 
Herr  Kollege Warnke, Sie sprachen es an — sollte 
durch besondere Anreize .zur Ansiedlung von Ärz-
ten entscheidend verbessert werden. 

Die SPD-Bundestagsfraktion legt Wert auf eine 
zügige Beratung des Gesetzentwurfs, damit durch 
eine baldige Verabschiedung der Bevölkerung im 
Zonenrandgebiet weitere entscheidende Hilfen ge-
boten werden können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat ,der Herr Abgeordnete Graaff. 

Graaff (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Die Fraktion der Freien Demokraten be-
grüßt die Vorlage eines Gesetzes zur Förderung des 
Zonenrandgebietes. Man könnte allerdings verführt 
sein, anzunehmen, es wäre heute ein Anachronis-
mus, ein solches Gesetz vorzulegen, nachdem seit 
mehr als zwei Jahrzehnten das Zonenrandgebiet im 
öffentlichen Interesse steht und auch laufend eine 
entsprechende Förderung gefunden hat. Ich glaube 
auch, daß das Argument der rechtlichen Klarstellung 
allein noch nicht die Basis für dieses Gesetz geben 
könnte. Mir scheint hinzuzukommen, daß das Zonen-
randgebiet im Zuge der weiteren Vollendung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft immer wei-
ter an den Rand dieses größeren Wirtschaftsraumes 
rückt und daß die Gefahr besteht, daß beim Über-
gang von Kompetenzen aus der deutschen natio-
nalen Zuständigkeit auf die Behörden in Brüssel das 
Zonenrandgebiet nicht mehr die Beachtung finden 
könnte, die wir ihm zumessen und auch in der Zu-
kunft zumessen wollen. Das ist der Grund, weshalb 
wir die Vorlage dieses Gesetzes begrüßen. 

Wir begrüßen, daß dieses Gesetz eine Reihe von 
begleitenden Maßnahmen zum erstenmal fixiert, die 
teilweise auch schon in früheren Förderungspro-
grammen eine gewisse Berücksichtigung gefunden 
haben. Wir freuen uns aber ganz besonders, daß 
die Finanzierung sozialer Maßnahmen, die sich als 
Folge der wirtschaftlichen und verkehrspolitischen 
Änderungen, die wir durch die laufende Förderung 
erreichen, als notwendig erweisen, nunmehr ge-
sichert werden kann. Wir möchten allerdings auch 
davor warnen, daß das Gesetz dazu führen könnte, 
daß eine gewisse großzügige Handhabung der Zo-
nenrandförderung durch die Verwaltung, wie sie 
zeitweilig und teilweise bisher festzustellen war, 
durch das Gesetz eingeschränkt werden könnte. Wir 
hoffen, daß die Verwaltung dieses Gesetz mit der 
gleichen Flexibilität praktiziert, wie sie es bisher 
im Verwaltungswege schon getan hat. 

Wir haben allerdings Bedenken, ,die ich jetzt schon 
anmelden möchte. Wir müssen bei den Ausschuß-
beratungen noch sehr intensiv darüber nachdenken, 
ob nicht einige Punkte des Gesetzes einer Ver-
besserung bedürfen. Eine Reihe dieser Probleme ist 
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hier angeschnitten worden. Ich möchte sie nicht 
wiederholen. Wir befinden uns in Übereinstimmung 
mit den Vorschlägen des Bundesrates, wenn wir 
hier insbesondere darauf hinweisen, daß uns die 
Einschränkung der Sonderabschreibungen für wirt-
schaftliche Förderungen zu weit zu gehen scheint. 
Wir müßten im Ausschuß sehr genau prüfen, wie 
die Frage gesellschaftspolitisch unerwünschter Wir-
kungen, die sich aus diesem Gesetz ableiten lassen, 
vermieden werden, ohne das die wirtschaftspoli-
tische Förderung, die ja für das Zonenrandgebiet 
notwendig ist, verhindert wird. Wir hoffen, daß uns 
die Ausschußberatungen hier zu einer praktikablen 
Lösung verhelfen werden. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Wir stehen am Schluß der Aussprache in der ersten 
Lesung. 

Der Ältestenrat schlägt Ihnen vor, den Entwurf 
dem Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen — 
federführend — sowie zur Mitberatung dem Aus

-

schuß für Wirtschaft und dem Finanzausschuß und 
dem Hausahltsausschuß gemäß § 96 der Geschäfts-
ordnung zu überweisen. — Ich höre keinen Wider-
spruch, es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 23 der heutigen Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die verbilligte Veräußerung, Vermietung und 
Verpachtung von bundeseigenen Grund-
stücken 
— Drucksache VI/ 1459 — 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Parlamen-
tarische Staatssekretär Reischl. 

Dr. Reischl, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister der Finanzen: Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der von 
der Bundesregierung eingebrachte Gesetzentwurf 
sieht eine Ermächtigung des Bundesministers der 
Finanzen vor, bundeseigene Grundstücke für be-
stimmte Zwecke entgegen den allgemeinen haus-
haltsrechtlichen Vorschriften unter dem vollen Wert 
zu veräußern, zu vermieten oder zu verpachten. Ziel 
des Gesetzes ist es, stärker als bisher die Durch-
führung von Aufgaben zu erleichtern, die der Bun-
desregierung entsprechend der Regierungserklärung 
des Herrn Bundeskanzlers als besonders förderungs-
würdig erscheinen. Gedacht ist an die verbilligte 
Bereitstellung bundeseigener Grundstücke unter 
anderem für den Wohnungsbau, für Bildung und 
Wissenschaft, für Jugend- und Sporthilfe sowie für 
die Förderung wirtschaftlich schwächerer Gebiete, 
um nur einige wenige Beispiele zu nennen. 

Der breite Katalog von Förderungsmaßnahmen, 
die der Entwurf enthält, macht ein besonderes 
Gesetz erforderlich. Das bisherige Verfahren der 
bloßen Haushaltsermächtigung, das sich im übrigen 
fast ausschließlich auf die verbilligte Veräußerung 
von unbebauten Grundstücken für den Wohnungs

-

bau bezog, hat sich schon wegen der zeitlichen Be-
schränkung auf jeweils ein Haushaltsjahr als wenig 
praktikabel erwiesen. 

Die besondere Bedeutung eines eigenen Ge-
setzes aber sieht die Bundesregierung in der signal-
und beispielgebenden Wirkung auf die Bundes-
länder und Gemeinden. Die Bundesregierung er-
wartet, daß Länder und Gemeinden mit ihrem er-
hebliche Grundbesitz dem Beispiel des Bundes 
folgen und auch ihrerseits für die in dem Gesetz 
genannten Aufgaben Grundstücke verbilligt zur 
Verfügung stellen. Ein solches Zusammenwirken 
von Bund, Ländern und Gemeinden würde nach 
Überzeugung der Bundesregierung entscheidend zu 
einer Beruhigung der Preisentwicklung auf dem 
Grundstücksmarkt beitragen. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Mick. 

Mick (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir 
nur einige wenige Worte! Wir haben hier — und 
das ist gut so — den besser ausgestatteten Nach-
folger eines Gesetzes vom 22. Februar 1961, basie-
rend auf einer Entschließung des Deutschen Bundes-
tages. Es ist ein besser ausgestatteter Nachfolger, 
weil dieses Gesetz nicht allein auf den sozialen 
Wohnungsbau ausgerichtet ist. 

Verehrter Herr Staatssekretär, dieselbe Begrün-
dung, die Sie jetzt für diesen Gesetzentwurf gege-
ben haben, hat damals Staatssekretär Ernst vom 
Bundeswohnungsbauministerium für die gleiche 
Maßnahme gegeben, damals allerdings unter großer 
Skepsis der Opposition. Diese Skepsis der Oppo-
sition ist auch heute wieder vorhanden, und zwar 
aus den Erfahrungen, die wir damals gemacht 
haben. 

Vor allem, Herr Staatssekretär — ich sage das 
jetzt völlig unpolemisch — kommt es entscheidend 
darauf an, daß die Bürokratie — auch die Mini-
sterialbürokratie — ein solches Gesetz großzügig 
handhabt und sich nicht über Jahre an Grund-
stücken festhält, die sich für den in dem Gesetz vor-
gesehenen Zweck eignen. 

(Beifall bei allen Fraktionen.) 

Ich wäre dankbar, wenn die Bundesregierung, in-
sonderheit der Bundesfinanzminister, darüber 
wachte, daß von der Bürokratie her großzügig und 
schnell verfahren wird. 

Ich kenne von der ersten gesetzlichen Maßnahme 
her Grundstücksveräußerungen, bei denen der 
Grundstückpreis, hätte man die „Arbeitsleistung" 
der Bürokratie mitbezahlen müssen, unerschwing-
lich gewesen wäre. Daher also die Bitte, großzügig 
und schnell zu verfahren; denn allein dann kann 
ein solches Gesetz den gewünschten Zweck erfüllen, 
soweit überhaupt genügend Grundstücke vorhanden 
sind. 

Ich möchte hoffen, daß in den letzten Jahren 
einiges freigesetzt worden ist, was bei der damali- 
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gen Überprüfung noch irgendwie auf bürokratische 
Hemmnisse stieß, weil man diese Grundstücke ja 
unter Umständen noch einmal brauchen könnte. Das 
kam mir damals so vor wie die Flicklappenkiste der 
Hausfrau, wo die Hausfrau jeden Lappen auf-
bewahrt, weil sie denkt: das könnte man noch ein-
mal brauchen. Schlimmstenfalls aber kann man 
einen Flicklappen auch neu kaufen; dann ist er 
billiger, als wenn man ihn' jahrelang liegen läßt 
und nicht dem Zweck zuführt, für den er eigentlich 
goldrichtig wäre. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Abge-
ordnete Hörmann. 

Hörmann (Freiburg) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Im Auftrag der Fraktion 
der SPD darf ich zu dem vorliegenden Gesetzent-
wurf folgende Erklärung abgeben. 

Die Fraktion der SPD begrüßt die Vorlage dieses 
Gesetzentwurfs über die verbilligte Veräußerung, 
Vermietung und Verpachtung von bundeseigenen 
Grundstücken. Der für Aufgaben des Bundes nicht 
benutzte Grundbesitz soll damit stärker als bisher 
zur Nutzung unter anderem und insbesondere für 
die Förderung des Wohnungsbaus, der Eigentums-
bildung, von Bildung und Wissenschaft, der Jugend-
und Familienhilfe, des Sports, der Verbesserung der 
Wirtschaftsstruktur und der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen herangezogen werden. 

Der für Zwecke des Gesetzes zur Verfügung ste-
hende Grundbesitz stammt hauptsächlich aus dem 
Vermögen des ehemaligen Deutschen Reiches. Es 
handelt sich vorwiegend um frühere militärische 
Liegenschaften, die nicht mehr für Aufgaben des 
Bundes benötigt werden. Der Umfang dieses Ver-
mögens beläuft sich auf rund 34 000 ha. Davon ent-
fallen auf unbebaute Grundstücke rund 16 000 ha, 
auf bebaute und teilbebaute Grundstücke rund 
18 000 ha. Der Fächer der unbebauten Grundstücke 
reicht vom Sumpf- und Dünengelände über Acker-
land und Forstflächen bis zum Bauerwartungsland 
und ausgewiesenem Wohn- und Gewerbe-Bau-
gelände. 

Unter den bebauten und teilbebauten Grund-
stücken befinden sich unter anderem Wohngebäude 
und Betriebsgrundstücke, ehemalige Kasernenanla-
gen, Lazarette und Verpflegungsämter, ehemalige 
Flugplätze, Munitionsanstalten und Schießplätze. 

Es wird damit gerechnet, daß für Zwecke des 
Wohnungsbaus aus Bundesbesitz in den nächsten 
Jahren noch etwa 500 bis 1000 ha bereitgestellt 
werden können. Der Umfang der für gewerbliche 
und sonstige Zwecke einzusetzenden Grundstücke 
hängt neben der Beschaffenheit entscheidend von 
den Leitplanungen der Länder und Gemeinden und 
der Nachfrage von Interessenten ab. Sichere Vor-
aussagen sind deshalb nicht möglich. 

Da der Bund bei der Veräußerung, Vermietung 
und Verpachtung nach den Vorschriften der Bundes-
haushaltsordnung grundsätzlich gehalten ist, den 

vollen Wert, also den Marktpreis, als Erlös oder 
Miete zu fordern, soll durch dieses Gesetz die 
Grundlage für eine Verbilligung der Grundstücke 
als Ausnahmeregelung bei Verwendung im oben 
beschriebenen Rahmen geschaffen werden. Die 
Preisgestaltung selbst hängt im wesentlichen von 
der Lage, Größe und Beschaffenheit der Grundstücke 
sowie dem allgemeinen Preisniveau ab. Auf den 
Verkehrswert, d. h. den Marktpreis der Grund-
stücke, wird sodann ein Preisnachlaß von bis zu 
30 % bei Veräußerung und bis zu 50 % bei der 
Vermietung oder Verpachtung gewährt. 

Bisher wurden auf Grund der jährlichen Haus-
haltsgesetze Ausnahmen von den Vorschriften des 
Haushaltsrechts gemacht, und zwar im wesentlichen 
für Zwecke des Wohnungsbaus. Das vorgesehene 
Gesetz dehnt diese Ausnahmen erheblich aus und 
sichert zugleich eine Dauerlösung. 

Zu einzelnen Ausnahmebestimmungen merke ich 
folgendes an. Die Zweckbestimmung für den Woh-
nungsbau wurde gegenüber früher auf den gesam-
ten steuerbegünstigten Wohnungsbau ausgedehnt. 
Ferner ist es jetzt möglich, auch schon vorhandene 
Wohnungen in die Verbilligungsaktion mit einzu-
beziehen. 

Mit der Verbilligung bundeseigener Grundstücke 
für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur in 
bestimmten Förderungsgebieten soll eine Ausrich-
tung auf die sonstigen wirtschaftsfördernden Maß-
nahmen des Bundes — Steuervergünstigungen oder 
Darlehen — erreicht werden. 

Durch die Einbeziehung der Jugendförderung in 
das Gesetz kann eine tatkräftige Unterstützung der 
Arbeiten auf diesem Gebiet durch eine finanzielle 
Entlastung der Träger dieser Aufgaben erreicht 
werden. Dies gilt vor allem für eine ganze Reihe 
von Grundstücken im Gebiet der deutschen Nord-
und Ostseeküste, die schon bisher verschiedenen 
Jugendwerken überlassen waren und wegen der 
ortsüblichen Miete einen nicht unbeträchtlichen Teil 
der diesen zur Verfügung stehenden, meist ohnehin 
aus öffentlichen Zuwendungen stammenden Mittel 
aufzehrten. 

Die Zweckbestimmung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen wird vor allem in den Orten Be-
deutung erlangen, in denen nach der Reichsgrün-
dung im Jahre 1871 Militäranlagen erstellt worden 
sind, die infolge der inzwischen eingetretenen Ent-
wicklung heute störend im Weichbild der Städte lie-
gen oder ohnehin nicht mehr für militärische Zwecke 
genutzt werden. 

Zu § 1: Wir gehen davon aus, daß der Bund 
unbebaute Grundstücke vorwiegend an Gemeinden 
veräußert, die sie ihrerseits auch an Einzeleigen-
tümer veräußern, verpachten oder vermieten kön-
nen. Auf diese Weise ist sichergestellt, daß den 
Zielen der städtebaulichen Planung entsprochen 
wird. 

Trotz dieser zu begrüßenden Maßnahme der Bun-
desregierung wäre es falsch anzunehmen, daß da-
durch schon die Probleme von zuwenig Grund und 
Boden - gemessen an der Nachfrage und auch am 
Bedarf gelöst wären. 
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Auch kann es nicht Sinn und Zweck dieses Ge-
setzes sein, durch den Bund Kundigen an schönen 
Hanglagen in der Umgebung verbilligte Grund-
stücke zu beschaffen. 

Eine unmittelbare Beeinflussung der Grundstücks-
preise durch das Gesetz wird in den Fällen möglich 
sein, in denen der Bund über größere und zu-
sammenhängende Liegenschaften verfügt. Das gilt 
z. B. für Teile des norddeutschen Küstenbereichs 
und bestimmte Randgebiete der Bundesrepublik. 

Im übrigen werden aber weitergehende mittel-
bare Auswirkungen erhofft. Vor allem wird erwar-
tet, daß der Bund mit seinem Beispiel nicht allein 
bleibt, sondern daß auch die Länder und Gemeinden, 
die ihrerseits über einen erheblichen Grundbesitz 
verfügen, dem Signal des Bundes folgen. 

Die Fraktion der SPD hofft auf eine zügige Bera-
tung dieses Gesetzentwurfs in den beteiligten Aus-
schüssen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wurbs. 

Wurbs (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Die Fraktion der Freien 
Demokraten begrüßt die Gesetzesinitiative der Bun-
desregierung. Bisher scheiterte eine verbilligte Ab-
gabe von bundeseigenen Liegenschaften an den 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen. Nunmehr soll 
der Bundesminister der Finanzen ermächtigt wer-
den, entsprechende Liegenschaften verbilligt zur 
Verfügung zu stellen. Ich glaube, gerade im Zu-
sammenhang mit der sich abzeichnenden Städte-
sanierung und mit Verabschiedung des Städtebau-
förderungsgesetzes wird es unerläßlich sein, künftig-
hin auch auf Grundstücke des Bundes für Sanie

-

rungs- und Entwicklungsmaßnahmen zurückzugrei-
fen. Ich hoffe auch, daß diese Maßnahmen, wenn sie 
zügig praktiziert werden, den Gemeinden und den 
Ländern einen Anreiz geben, in entsprechender 
Form zu verfahren. 

Ich hoffe, daß der Bund von der Möglichkeit, Lie-
genschaften verbilligt zur Verfügung zu stellen, 
auch in reichlichem Maße Gebrauch macht, damit 
den Anforderungen, die auf uns zukommen, Rech-
nung getragen wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 

Wir stehen am Ende der ersten Beratung. Der 
Ältestenrat schlägt Ihnen vor, den Gesetzentwurf 
dem Haushaltsausschuß als federführendem Aus-
schuß und dem Ausschuß für Städtebau und Woh-
nungswesen zur Mitberatung zu überweisen. An-
dere Anträge sind nicht gestellt. — Es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines . . . Gesetzes 

zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 73 
und 87 GG) 

— Drucksache VI/1479  — 

Das Wort zur Begründung hat der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär Dorn. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Dieser Gesetzent-
wurf ist ein weiterer Schritt zur Stärkung der Sicher-
heit in der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir 
hier die richtigen Konsequenzen ziehen. 

Die erste Lesung des Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und 
der Länder in Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes hat  gezeigt, daß in diesem Hause in der 
Sache Bedenken gegen eine Ausdehnung des Tätig-
keitsbereichs der Verfassungsschutzbehörden auf 
bestimmte Bestrebungen von Ausländern nicht be-
stehen. 

Zweifel bestehen nur, ob tatsächlich eine Grund-
gesetzänderung erforderlich ist. 

Die Bundesregierung hat wiederholt zum Aus-
druck gebracht, daß vor Ablauf der Arbeiten der 
vom Bundestag eingesetzten Enquête-Kommission 
zur Verfassungsreform Grundgesetzänderungen al-
lenfalls dann vorgeschlagen werden sollen, wenn 
sie sich auch bei Anlegung eines strengen Maß-
stabes als besonders vordringlich erweisen. 

Es ist nicht zu verkennen, daß sich bestimmte 
Bestrebungen ausländischer Gruppen unter Um-
ständen auch gegen Grundlagen unserer Verfas-
sungsordnung wenden können und dann die gegen-
wärtigen verfassungsrechtlichen Grundlagen aus-
reichen mögen. Das gilt aber nicht für alle Fälle, 
in denen eine Tätigkeit ,der Verfassungsschutz-
behörden geboten erscheint. Verfassungsschutz be-
deutet Schutz gegen Anschläge auf Grundlagen 
unserer rechtlichen und politischen Ordnung. 

Die Aktivität der radikalen Ausländergruppen 
hat oft eine ganz andere Zielrichtung. Sie richtet 
sich gegen die Ordnung in ihrem Heimatstaat oder 
gegen die Sicherheit ihres Gastlandes. In beiden 
Fällen können Angriffsobjekt andere Rechtsgüter 
als unsere Verfassungsordnung sein. 

Um jeden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
des Vorgehens der zuständigen Stellen auch in sol-
chen Fällen auszuschließen, hat die Bundesregie-
rung — der Empfehlung des Bundesrates folgend — 
eine verfassungsrechtliche Absicherung durch Er-
gänzung der Art. 73 Nr. 10 und 87 Abs. 1 Satz 2 des 
Grundgesetzes vorgeschlagen. 

Mit diesem Entwurf, meine Damen und Herren, 
werden nicht Kompetenzen der Länder auf den 
Bund verlagert, sondern es wird eine Lücke un-
serer Rechtsordnung geschlossen, die sich aus der 
zunehmenden Aktivität von Ausländern in der 
Bundesrepublik ergeben hat. Deswegen erbittet die 
Bundesregierung Ihre Zustimmung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Schneider. 

Dr. Schneider (Nürnberg) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kaum jemand in unserem Lande, auf keinen Fall 
ein sachkundiges Mitglied dieses Hauses, wird be-
haupten, daß es im Augenblick um die Beobach-
tung der radikalen politischen Bestrebungen von 
Ausländern im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land aufs beste bestellt sei. Es fehlt an vollständi-
gen, qualifizierten und rechtzeitigen Informationen 
über extremistische und militante Ausländer. Es ist 
daher im Interesse der inneren und äußeren Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland gelegen und 
zwingend erforderlich, eine überregionale Behörde 
zu schaffen, die für die Sammlung und Auswertung 
einschlägiger Informationen zuständig sein sollte. 
Die Bestimmungen des Verfassungsschutzes müssen 
so eindeutig und ausreichend gefaßt werden, daß 
die Organe des Verfassungsschutzes ein Höchstmaß 
an präventivem Verfassungsschutz leisten können, 
und zwar im 'Interesse der deutschen Bevölkerung, 
aber gewiß auch im Interesse unserer ausländischen 
Gäste selbst. 

Wir begrüßen daher den Gesetzentwurf der Bun-
desregierung. Wir werden ihm unter dem Vorbehalt 
zustimmen, daß das Folgegesetz auf Grund der 
neuen Verfassungslage eine Fassung erhält, die mit 
unseren Vorstellungen übereinstimmt. Wir gehen 
davon aus, daß dies der Fall sein wird. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Herr Abgeordnete Sieglerschmidt. 

Sieglerschmidt (SPD) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Anläßlich der Einbringung des 
Entwurfs eines Änderungsgesetzes zum Gesetz über 
die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in 
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes am 14. Ok-
tober dieses Jahres hatte ich schon Gelegenheit, den 
Standpunkt meiner Fraktion zu den vorgesehenen 
Ergänzungen dieses Gesetzes darzulegen. In diesem 
Zusammenhang wurde bereits die angekündigte 
Vorlage einer entsprechenden Grundgesetzänderung 
gestreift. 

Wenn den Verfassungsschutzbehörden eine neue 
Aufgabe übertragen werden soll, wird man beson-
ders darauf zu achten haben, daß diese Übertragung 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Andererseits 
werden wir angesichts des allseitigen berechtigten 
Unbehagens — Herr Staatssekretär Dorn hat soeben 
auch noch einmal davon gesprochen — gegenüber 
einer nicht abreißenden Kette einzelner Grund-
gesetzänderungen bestrebt sein müssen, jede ver-
meidbare Änderung des Grundgesetzes zu unterlas-
sen. 

Die Bundesregierung bezeichnet in der Begrün-
dung des vorliegenden Gesetzentwurfs die Über-
tragung der nuen Aufgaben ohne Änderung des 
Grundgesetzes sorgfältig formuliert als „verfas-
sungsrechtlich nicht unzweifelhaft". Der Bundesrat 

hält demgegenüber eine entsprechende Ergänzung 
des Grundgesetzes für erforderlich. In seinen Aus-
schüssen und im zuständigen Unterausschuß gab es 
allerdings in diesem Zusammenhang unterschied-
liche Meinungen. Unter diesen Umständen wird die 
Frage, ob die vorgesehene Ergänzung des Grund-
gesetzes unvermeidbar ist, in den zuständigen Aus-
schüssen sorgfältig geprüft werden müssen. Dabei 
wird u. a. in Betracht zu ziehen sein, daß die Kom-
petenzen der Verfassungsschutzbehörden, ihre Auf-
gaben, erst in § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Zu-
sammenarbeit des Bundes und der Länder in Ange-
legenheiten des Verfassungsschutzes vom 27. Sep-
tember 1950 definiert worden sind. Der Begriff „Ver-
fassungsschutz" wurde jedoch schon, ohne daß man 
ihn definiert hätte, in den einschlägigen Bestimmun-
gen des Grundgesetzes, nämlich in Art. 73 Nr. 10 und 
Art,  87 Abs. 1, verwendet. 

Es wird ferner zu überlegen sein, inwieweit eine 
Ergänzung des Grundgesetzes in diesem Zusammen-
hang durch eine Änderung der Vorlage des ein-
fachen Gesetzes überflüssig werden könnte. Dabei 
werden die Kriterien für die Überwachung der Be-
strebungen von Ausländern in dieser Hinsicht zu 
überprüfen sein. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Das Wort hat der Abgeordnete Kleinert. 

Kleinert (FDP) : Herr Präsident! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Wir haben es bei dieser 
Grundgesetzänderung mit der anderen Seite einer 
Medaille zu tun, auf die wir in unserer Nachkriegs-
tradition in diesem Land stolz sein können, nämlich 
unserer unbedingten Gastfreundschaft und unserer 
sehr großzügigen Auffassung vom Asylrecht, das 
wir einer großen Anzahl von Ausländern verschie-
denster Herkunft gewährt haben. Daraus haben sich, 
wie allseits bekannt und hier heute auch wieder 
anerkannt worden ist, Probleme ergeben, die nach 
Auffassung unserer Fraktion an sich mit den gege-
benen Möglichkeiten kontrolliert werden könnten. 

Gerade auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes 
und der präventivpolizeilichen Tätigkeit muß unse-
res Erachtens auch der Anschein einer mangelnden 
gesetzlichen Grundlage vermieden werden. Damit 
letzte Klarheit geschaffen wird, sollte daher diese 
Grundgesetzänderung trotz all der von den Herren 
Vorrednern schon vorgetragenen Bedenken — ins-
besondere in bezug auf die Notwendigkeit einer 
gründlicheren und dann einmaligen Änderung des 
Grundgesetzes — vollzogen werden. Damit wird 
auch der Schein einer mangelnden Rechtsbasis für 
die dringend erforderlichen Aktivitäten des Verfas-
sungsschutzes und der Kriminalpolizei auf Bundes-
ebene vermieden. Deshalb werden wir diesem Ent-
wurf zustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Wir stehen am Ende der ersten Beratung. Der Älte-
stenrat schlägt Ihnen vor, den Gesetzentwurf an den 
Rechtsausschuß - federführend — und an den In- 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 
nenausschuß zur Mitberatung zu überweisen. — Es 
erhebt sich kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Ro-
ser, Dr. Martin, Röhner, Dr. Probst, Dr. Schnei-
der (Nürnberg), Niegel und Genossen 

betr. soziale Lage der verheirateten Studen-
ten 
— Drucksache VI/1419 — 

Das Wort wird nicht begehrt. Der Überweisungs-
vorschlag des Ältestenrates liegt Ihnen vor. Der 
Ausschuß für Bildung und Wissenschaft soll feder-
führend sein, der Ausschuß für Städtebau und Woh-
nungswesen, der Ausschuß für Jugend, Familie und 
Gesundheit sowie der Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung sollen mitberaten. — Kein Widerspruch; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 der heutigen Tagesordnung auf: 
Beratung des Mündlichen Berichts des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) 

über den Antrag der Fraktionen der SPD, FDP 
betr. Hochwasserkatastrophe im Februar 1970 
über den Antrag der Abgeordneten Dr. Mar-
tin, Baier, von Alten-Nordheim, Haase (Kas-
sel), Josten, Röhner, Erhard (Bad Schwalbach), 
Dr. Miltner, Hussing, Schulte (Schwäbisch 
Gmünd), Lenzer, Susset, Dr. Lenz (Bergstraße), 
Weber (Heidelberg), Rösing, Zink, Picard, 
Frau Dr. Walz, Niegel und Genossen und der 
Fraktion der CDU/CSU 

betr. Hochwasserschäden im Bundesgebiet 
— Drucksache VI/506, VI/538, VI/ 1454 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Lensing 

Der Berichterstatter wünscht nicht das Wort zur 
Ergänzung des Mündlichen Berichts. Ich danke 
Ihnen, Herr Berichterstatter. Das Wort wünscht der 
Herr Abgeordnete Josten. 

Josten (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Zu den Anträgen der drei Bundes-
tagsfraktionen betr. Hochwasserkatastrophe im 
Bundesgebiet 1970 möchte ich einen wichtigen Hin-
weis geben. Wir brauchen einen Plan zur Wasser-
bewältigung. Das ist nicht nur der Wunsch aller 
bisher bei Überschwemmungen Geschädigten. Wir 
müssen mit Hilfe von Stau- und Rückhaltebecken 
den Hochwasserschutz sichern. Hierdurch könnte 
auch die Gewinnung von Trinkwasser für bestimmte 
Ballungsräume koordiniert werden. Diese Pläne 
müßten in Verbindung mit den Ländern für die 
einzelnen Flüsse ausgearbeitet werden. 

Natürlich handelt es sich hier um Millionen-
projekte. Doch ist dies, auf die Dauer gesehen, die 
beste und auch billigste Lösung. Die Schäden, die in 
diesem Jahr durch Hochwasser entstanden sind, 
gehen in die Millionen. Wir am Rhein und an seinen 
Nebenflüssen sagen: Das nächste Hochwasser 
kommt bestimmt. 

In einer Fragestunde im April dieses Jahres hatte 
ich gefragt, wie weit die Pläne zur Verhinderung 
von Hochwasser des Rheins und seiner Nebenflüsse 
beim Bundesminister für Verkehr gediehen sind. 
Der hier anwesende Kollege Börner, unser Parla-
mentarischer Staatssekretär, hatte damals auf die 
Kompetenzverteilung im Grundgesetz hingewiesen 
jedoch die Zusammenarbeit mit den Ländern be-
tont. Hier dürfen keine Schwierigkeiten entstehen, 
die nicht zu beheben wären. 

Daraus ergibt sich meine Bitte an unseren Ver-
kehrsminister und an den Finanzminister. Minister 
Leber soll von seinem Ministerium aus mit den je-
weils zuständigen Ländern Pläne zur Wasser-
bewältigung ausarbeiten lassen, und Minister Dr. 
Möller soll bei seiner nächsten Finanzvorlage die 
ersten Ansätze hierfür vorsehen. Sicherlich werden 
wir dann den richtigen Anfang machen, um zu-
künftige Überschwemmungen in den möglichen 
Grenzen zu halten. 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Meine Damen und Herren, der Ausschuß schlägt 
vor, die Anträge auf den Drucksachen VI/506 und 
VI/538 für erledigt zu erklären. Wer dem zustimmt, 
gebe bitte das Handzeichen. — Ich danke Ihnen. 
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? — Es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für innerdeutsche Beziehungen (15. 
Ausschuß) über die Vorlage der Bundesregie-
rung betr. Bericht über den Bezug von Zei-
tungen und Zeitschriften aus der DDR 
— Drucksachen VI/641, VI/1441 — 

Berichterstatter: 

Abgeordneter Reddemann 
Abgeordneter Dr. Kreutzmann 

Der Herr Berichterstatter Reddemann erbittet das 
Wort zur Ergänzung des Berichts. 

Reddemann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen, meine Herren! Seit dem Beschluß des Bun-
destages vom 29. Mai 1968 ist die Bundesregierung 
verpflichtet, dem Parlament in regelmäßigen Ab-
ständen einen Bericht über den Bezug von Zeitungen 
und Zeitschriften aus dem anderen Teil Deutsch-
lands vorzulegen. Die Bundesregierung ist mit der 
Drucksache VI/641 dieser Verpflichtung nachgekom-
men. Die Ausschüsse für innerdeutsche Beziehungen 
sowie für Bildung und Wissenschaft haben das Ma-
terial beraten. Der Schriftliche Bericht liegt Ihnen 
vor. Ich kann auf ihn verweisen, möchte aber zu-
sätzlich noch folgende Fakten hervorheben. 

Erstens. Die Hoffnungen, die in den Reden bei der 
zweiten und dritten Beratung des Entwurfs eines 
Achten Strafrechtsänderungsgesetzes an die Frei-
gabe der Zeitungseinfuhr aus der DDR geknüpft 
wurden, haben sich nicht erfüllt. Die Ostberliner 
Regierung denkt bis heute nicht daran, als Gegen- 
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Reddemann 
leistung die Einfuhr bundesdeutscher Zeitungen zu 
genehmigen. 

Zweitens. Die Regierung in Ost-Berlin nimmt nicht 
einmal die gebotene Möglichkeit wahr, ihre Zeitun-
gen in größeren Mengen in die Bundesrepublik zu 
liefern. Im Gegenteil: es gibt Anzeichen für eine 
restriktivere Haltung als vorher. 

Da der Bundestag 1969 beschlossen hatte, die An-
wendung von § 86 Abs. 1 des Strafgesetzbuches auf 
„außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes" erscheinende und innerhalb dieses Gel-
tungsbereichs vertriebene Zeitungen und Zeitschrif-
ten nur bis zum 31. März 1971 auszusetzen, stehen 
wir vor der Frage, ob wir diese Aussetzung auf-
heben, sie befristen oder sie unbefristet verlängern 
sollen. 

Der Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen emp-
fiehlt Ihnen einstimmig, die Freistellungszeit unbe-
fristet zu verlängern, und zwar aus folgenden Grün-
den. 

Erstens. Die aus der Vergangenheit erwachsene 
Besorgnis, die Bevölkerung könnte durch die Lektüre 
verfassungsfeindlicher Publikationen in den Extre-
mismus getrieben werden, hat sich inzwischen weit-
gehend als unbegründet erwiesen. 

(Zuruf des Abg. Wehner.) 

Das SED-Zentralorgan „Neues Deutschland" erregt 
eher Langeweile als Radikalismus. Das Kreisleiter-
gedächtnisblatt „Nationalzeitung" überzeugt nie-
manden, der nicht schon vorher angebräunt war, und 
unsere sexualdemokratischen Magazine der soge-
nannten Neuen Linken erregen ihre Leser weniger 
auf politischem Gebiet. Mit anderen Worten: unsere 
politische Sorge ist auf diesem Gebiet geringer 
geworden. 

Zweitens. Die Bürger der Bundesrepublik besitzen 
ein Recht darauf, sich ihre Informationen auch aus 
Publikationen zu beschaffen, die im anderen Teil 
Deutschlands gedruckt werden. Der Erste Senat des 
Bundesverfassungsgerichts hat hier in seinen Ent-
scheidungen vom 3. Oktober und 14. Oktober 1969 
eindeutige Maßstäbe gesetzt. 

Drittens. Die Befürchtung aus dem Jahre 1969, das 
Bundesverfassungsgericht könnte die Freistellung 
als verfassungswidrig ansehen, ist durch die Ent-
scheidung vom 3. Oktober 1969 aufgehoben worden. 
Juristische Bedenken gegen eine unbefristete Frei-
stellung bestehen also auch nicht. 

Ich darf Sie in diesem Zusammenhang noch auf 
eine weitere Empfehlung des Berichts aufmerksam 
machen. Der Bericht schlägt Ihnen eine Aufforderung 
an die Bundesregierung vor, bei ihren Verhandlun-
gen mit der Regierung der DDR Voraussetzungen für 
einen Presseaustausch zu erörtern; denn wir können 
uns wohl alle eine angestrebte Normalisierung 
ohne einen Austausch der Meinungen und Ideen 
nicht vorstellen. Wir möchten außerdem durch den 
Hinweis an die Bundesregierung den Zusammenhang 

zwischen unserem Freistellungsbeschluß und dem 
Zeitungsaustausch noch einmal ausdrücklich be-
kräftigen. 

Ich bitte Sie daher, dem Bericht auf Drucksache 
VI/1441  Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmitt -Vockenhausen: 
Ich danke dem Herrn Berichterstatter. Weiter wird 
das Wort nicht begehrt. 

Ich lasse über die Ziffern 1 bis 3 des Antrags des 
Ausschusses insgesamt abstimmen. Wer dem An-
trag des Ausschusses zustimmt, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke. Gegenprobe! — Stimm-
enthaltungen? — Ich stelle einstimmige Beschluß-
fassung fest. 

Nunmehr rufe ich Punkt 28 auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) — Immuni-
tätsangelegenheiten — betr. Genehmigung 
zur Durchführung eines Strafverfahrens 
gegen den Abgeordneten Kaffka gemäß 
Schreiben des Bundesministers der Justiz 
vom 1. Juni und 20. August 1970 

— Drucksache VI/ 1503 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Stark 
(Nürtingen) 

Der Herr Berichterstatter wünscht das Wort nicht. 

Der Antrag des Ausschusses lautet: „Die Geneh-
migung zur Durchführung eines Strafverfahrens 
gegen den Abgeordneten Kaffka wird nicht erteilt." 
Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Zeichen. 
— Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthal-
tungen? — Damit ist die Genehmigung zur Durch-
führung eines Strafverfahrens nicht erteilt. 

Ich rufe Punkt 29 der heutigen Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Haus-
haltsausschusses (7. Ausschuß) über den An-
trag des Bundesministers der Finanzen betr. 
Veräußerung der bundeseigenen Liegenschaft 
„Dönche —" in Kassel an die Stadt Kassel 

— Drucksachen VI/1295,  VI/ 1505 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bremer 

Von dem Herrn Berichterstatter wird das Wort 
nicht begehrt. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke. 
Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — Einmütig so 
beschlossen. 
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Vizepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen 

Ich rufe die Punkte 30 bis 35 der heutigen Tages-
ordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über 
die von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschläge der EG-Kom-
mission für eine 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten be-
treffend Vorschriften über Meßgeräte sowie 
über Meß- und Prüfverfahren 

Richtlinie des Rates zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Gaszähler 

Verordnung (EWG) des Rates über die Rege-
lung für Mais mit Ursprung in den assoziier-
ten afrikanischen Staaten und Madagaskar 
oder den überseeischen Ländern und Ge-
bieten 

Verordnung (EWG) des Rates über die Aus-
dehnung der für bestimmte landwirtschaft-
liche Erzeugnisse mit Ursprung in den asso-
ziierten afrikanischen Staaten und Madagas-
kar und in den überseeischen Ländern und 
Gebieten geltenden Regelungen auf die glei-
chen Erzeugnisse mit Ursprung in der Ver-
einigten Republik Tansania, der Republik 
Uganda und der Republik Kenia 

Verordnung (EWG) des Rates über die im 
Handelsabkommen zwischen der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Ver-
einigten Republik Tansania, der Republik 
Uganda und der Republik Kenia vorgesehe-
nen Schutzmaßnahmen 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung 
der Artikel 35 und 48 der Verordnung 
(EWG) Nr. 542/69 über das gemeinschaftliche 
Versandverfahren 

Verordnung (EWG) des Rates über die zeit-
weilige Aussetzung des Zollsatzes des Ge-
meinsamen Zolltarifs für Wein mit Ursprung 
in und Herkunft aus Algerien 

Mitteilung der Kommission an den Rat über 
die Regelung, die bei der Einfuhr von Wein 
mit Herkunft aus Algerien in die Gemein-
schaft anwendbar ist 

Verordnung des Rates über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung des Gemein-
schaftszollkontingents für Baumwollgarne, 
nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf, 
der Tarifnr. 55.05 des Gemeinsamen Zolltarifs 
mit Ursprung in Malta 

Verordnung des Rates über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung des Gemein-
schaftszollkontingents für bestimmte synthe-
tische und künstliche Spinnfasern der Ta

-

rifnr. 56.04 des Gemeinsamen Zolltarifs mit 
Ursprung in Malta 

Verordnung des Rates über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung des Gemein-
schaftszollkontingents für bestimmte Ober-
bekleidung der Tarifnr. 60.05 des Gemein-
samen Zolltarifs mit Ursprung in Malta 

Verordnung des Rates über die Eröffnung, 
Aufteilung und Verwaltung des Gemein-
schaftszollkontingents für Oberbekleidung für 
Männer und Knaben der Tarifnr. 61.01 des 
Gemeinsamen Zolltarifs mit Ursprung in 
Malta 

— Drucksachen VI/ 1091, VI/290, VI/922,  VI/1107,  
VI/1183,  VI/ 1089,  VI/1195,  VI/ 1436 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Wolfram 

31. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über die 
von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschläge der EG-Kommission 
für eine 

Verordnung (EWG) des Rates über die Ein-
fuhr von Olivenöl aus Marokko 

Verordnung (EWG) des Rates über die zeit-
weilige Aussetzung der autonomen Zollsätze 
des Gemeinsamen Zolltarifs für Balsamterpen-
tinöl der Tarifstelle 38.07 A und für Kolopho-
nium der Tarifstelle 38.08 A 

- Drucksachen VI/ 1406, VI/ 1372, VI/ 1517 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Kaffka 

32. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über 
den von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschlag der EG-Kommis-
sion für eine Richtlinie des Rates betreffend 
die Angleichung der Gesetze der Mitglied-
staaten bezüglich der Kraftfahrzeughaftpflicht-
versicherung und der Grenzkontrolle der ent-
sprechenden Versicherungspflicht 

— Drucksachen VI/ 1049,  VI/1516  — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schollmeyer 

33. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (9. Ausschuß) über die von der Bun-
desregierung zur Unterrichtung vorgelegten 
Vorschläge der EG-Kommission für eine 

Verordnung (EWG) des Rates über die Erzeu-
gung und das gewerbsmäßige Inverkehrbrin-
gen von Honig 

Verordnung des Rates über Erzeugung von 
und den Verkehr mit Bruteiern und Küken 
von Hausgeflügel 
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Richtlinie (EWG) des  Rates zur Angleichung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten 
für Speiseeis 

Richtlinie des Rates über die Verlängerung 
der in Artikel 19 der Richtlinie des Rates 
vom 6. Oktober 1969 zur Änderung der Richt-
linie vom 26. Juni 1964 zur Regelung gesund-
heitlicher Fragen beim innergemeinschaft

-

lichen  Handelsverkehr mit frischem Fleisch 
vorgesehenen Frist 

Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung 
der Verordnung Nr. 371/67/EWG des Rates 
zur Festsetzung der Erstattung bei der Er-
zeugung von Getreide- und Kartoffelstärke 
und Quellmehl 

Richtlinie des Rates über die durch die Mit-
gliedstaaten durchzuführenden Erhebungen 
auf dem Gebiet des Produktionspotentials 
der Baumobstanlagen 

Verordnung des Rates zur Änderung der Ver-
ordnung Nr. 23 und der Verordnung Nr. 
158/66/EWG des Rates, insbesondere in be-
zug auf die Festsetzung und Änderung der 
gemeinsamen Qualitätsnormen für Obst und 
Gemüse 

Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 447/68 zur Fest-
legung der allgemeinen Regeln für Inter-
ventionen durch den Kauf von Zucker 

— Drucksachen VI/563, VI/660,  VI/1181, VI/1201, 
 VI/ 1247,  VI/1248, VI/1257, VI/1260, VI/1472  — 

Berichterstatter: Abgeordneter Solke 

34. Beratung des Schriftlichen Berichts des  Aus 
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (9. Ausschuß) über den von der Bun-
desregierung zur Unterrichtung vorgelegten 
Vorschlag der EG-Kommission für eine Ver-
ordnung des Rates zur Festlegung von ge-
meinsamen Vermarktungsnormen für einige 
frische und gekühlte Fische 

— Drucksachen VI/ 1139, VI/ 1473 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Marquardt 

35. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Verkehr und für das Post- und 
Fernmeldewesen (13. Ausschuß) über die von 
der Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschläge der EG-Kommission für 
zwei Richtlinien zur Erfassung der Straßen-
gütertransporte zwischen den Mitgliedstaaten 
und zur Erfassung der innerstaatlichen Stra-
ßengütertransporte 

— Drucksache VI/ 1172, VI/ 1521 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Schmitt (Lock-
weiler) 

Es handelt sich um Berichte des Ausschusses für 
Wirtschaft, des Ausschusses für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten und des Ausschusses für 
Verkehr und für das Post- und Fernmeldewesen 
über Vorschläge der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften. 

Wünschen die Herren Berichterstatter das Wort? 
— Das ist nicht der Fall. Wird das Wort zur Aus-
sprache verlangt? — Auch das ist nicht der Fall. 

Ist das Haus damit einverstanden, daß wir der 
Einfachheit halber gemeinsam abstimmen? — Ich 
höre auch hierzu keinen Widerspruch. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Aus-
schußanträge auf ,den Drucksachen VI/ 1436,  VI/1517, 

 VI/ 1516,  VI/1472,  VI/ 1473 und  VI/1521.  Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltun-
gen? — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 36 der heutigen Tages-
ordnung auf: 

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung sozial- und beamten-
rechtlicher Vorschriften über Leistungen für 
verheiratete Kinder 

— Drucksache VI/ 1316 — 

aa) Bericht des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/1556 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Baier 

bb) Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksache VI/ 1514 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Berding 

(Erste Beratung 75. Sitzung) 

b) Zweite Beratung des von den Abgeordneten 
Rollmann, Frau Jacobi (Marl), Berding, Dich-
gans, Frau Stommel, Katzer, Dr. Jungmann 
und Genossen und der Fraktion der CDU/ 
CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 
zur Änderung von Bestimmungen über Lei-
stungen für verheiratete Kinder 

— Drucksache VI/ 125 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Ar

-

beit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksache VI/1514 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Berding 

(Erste Beratung 19. Sitzung) 

Wird von den Herren Berichterstattern der Aus-
schüsse das Wort gewünscht? — Es wird nicht be-
gehrt. 

Dann kommen wir zur Abstimmung. Ich rufe 
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sowie Einleitung 
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und Überschrift auf. — Wer dem Entwurf in zweiter 
Beratung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Zeichen. — Ich danke Ihnen. Gegenprobe! — 
Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstimmige Be-
schlußfassung fest. 

Ich rufe auf zur 

dritten Beratung. 

— Das Wort wird nicht begehrt. Wir kommen zur 
Schlußabstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in drit-
ter Beratung zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich danke Ihnen. — Gegen-
probe! — Stimmenthaltungen? — Ich stelle einstim-
mige Beschlußfassung fest. 

Wir kommen nun zu dem Antrag des Ausschusses. 
Der Ausschuß beantragt, den Gesetzentwurf Druck

-

sache  VI/125  sowie die Petitionen zu den Verheirate-
tenklauseln für erledigt zu erklären. Wer diesen 
Ziffern 2 und 3 des Antrags des Ausschusses zu-
stimmt, den bitte ich um das Zeichen. — Ich danke 
Ihnen. Gegenprobe! — Stimmenthaltungen? — An-
genommen. 

Meine Damen und Herren, wir stehen damit am 
Ende der heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf Donnerstag, den 10. Dezember 
1970, 14 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 13.25 Uhr.) 

Berichtigung 

Es ist zu lesen: 

81. Sitzung, Seite 4605 A, Zeile 13 statt „sträflicher

-

weise" : „strafbarerweise" 

81. Sitzung, Seite 4596 B, Zeile 20: hinter dem 
Wort „Haushaltsausschuß" ist einzufügen „und zwar 
Punkt a mitberatend und die Punkte b und c ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung" 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Beurlaubungen 

Bals 	 11. 12. 
Dr. Barzel 	 11. 12. 
Bauer (Würzburg) ** 	 11. 12. 
Berberich 	 11. 12. 
Blumenfeld ** 	 11. 12. 
Dasch 	 18. 12. 
Dr. Dittrich * 	 11. 12. 
Dr. Götz 	 31. 12. 
Dr. Hallstein 	 9. 12. 
Dr. Heck 	 11. 12. 
Dr. Hein 	 31. 12. 
Heyen 	 31. 12. 
Dr. Jaeger 	 31. 12. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 	11. 12. 
Dr. Jungmann 	 31. 1. 1971 
Dr. Kiesinger 	 11. 12. 
Frau Klee ** 	 9. 12. 
Klinker * 	 11. 12. 
Dr. Koch * 	 10. 12. 
Kriedemann * 	 9. 12. 
Dr. Löhr * 	 10. 12. 
Lücker (München) * 	 10. 12. 
Möhring 	 10. 12. 
Müller (Aachen-Land) * 	11. 12. 
Dr. Müller (München) ** 	9. 12. 
Frau Dr. Orth * 	 9. 12. 
Rasner 	 18. 12. 
Richarts * 	 9. 12. 
Russe 	 11. 12. 
Dr. Rutschke ** 	 11. 12. 
Dr. Schellenberg 	 11. 12. 
Schirmer 	 16. 12. 
Dr. Schulz (Berlin) It 	 11. 12. 
Steiner 	 18. 12. 
Dr. Wulff 	 11. 12. 
Zoglmann 	 10. 12. 

Anlage 2 

Der Präsident des Bundesrates 

Bonn, 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Der Bundesrat hat in seiner 359. Sitzung am 4. De-
zember 1970 beschlossen, dem vom Deutschen Bun-
destag am 4. November 1970 verabschiedeten 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

** Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Zweiten Wohngeldgesetz 

gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes zuzu-
stimmen:  

Der Bundesrat hat ferner die aus der Anlage er-
sichtliche Entschließung gefaßt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 

Bonn, den 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Vorstehende Abschrift wird auf Ihr Schreiben vom 
9. November 1970 mit der Bitte um Kenntnisnahme 
übersandt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 

Anlage 
zum Schreiben des Präsidenten 
des Bundesrates vom 4. Dezember 1970 
an den Bundeskanzler 

Entschließung 
zum Zweiten Wohngeldgesetz 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, in Bälde 
eine Regelung für Wohnkosten von Studenten bei 
auswärtiger Unterbringung im Bundesausbildungs-
förderungsgesetz vorzulegen, dessen Inkrafttreten 
aufgrund des Grundsatzbeschlusses der Bundesre-
gierung zur Ausbildungsförderung vom 4. Juni 1970 
für den 1. Oktober 1971 vorgesehen ist. Ferner soll 
eine entsprechende Regelung für Lehrlinge in aus-
wärtiger Unterbringung getroffen werden. 

Anlage 3 

Der Präsident des Bundesrates 

Bonn, den 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Der Bundesrat hat in seiner 359. Sitzung am 4. De-
zember 1970 beschlossen, dem vom Deutschen Bun-
destag am 11. November 1970 verabschiedeten 

Gesetz zur Verbesserung und Ergänzung 
sozialer Maßnahmen in der Landwirtschaft 

(Agrarsoziales Ergänzungsgesetz - ASEG -) 

gemäß Artikel 84 Abs. 1 des Grundgesetzes zuzu-
stimmen. 

Der Bundesrat hat ferner die aus der Anlage er-
sichtliche Entschließung gefaßt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 
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Bonn, den 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Vorstehende Abschrift wird auf Ihr Schreiben vom 
12. November 1970 mit der Bitte um Kenntnisnahme 
übersandt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 

Anlage 
zum Schreiben des Präsidenten 
des Bundesrates vom 4. Dezember 1970 
an den Bundeskanzler 

Entschließung 
zum Gesetz zur Verbesserung und Ergänzung 

sozialer Maßnahmen in der Landwirtschaft 
(Agrarsoziales Ergänzungsgesetz — ASEG —) 

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bei 
ihren Überlegungen zu dem Fall, daß Landabgabe-
willige Unternehmer mangels Käufer oder Pächter 
ihrer landwirtschaftlichen Flächen keine Landab-
gaberente erhalten können (vgl. Entschließung des 
Deutschen Bundestages vom 11. November 1970 — 
zu Drucksache 629/70 —), zu prüfen, ob eine Ver-
pflichtung eingeführt werden sollte, diese Flächen 
der öffentlichen Hand zum Erwerb anzubieten (An-
gebotspflicht). 

Anlage 4 

Der Präsident des Bundesrates 

Bonn, den 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Bundeskanzler 

Der Bundesrat hat in seiner 359. Sitzung am 4. De-
zember 1970 beschlossen, dem vom Deutschen Bun-
destag am 4. November 1970 verabschiedeten 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Zweites Krankenversicherungsänderungsgesetz 
2. KVÄG) 

gemäß Artikel 84 Abs. 1 und Artikel 105 Abs. 3 
des Grundgesetzes zuzustimmen. 

Der Bundesrat hat ferner die aus der Anlage ersicht-
liche Entschließung gefaßt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 

Bonn, den 4. Dezember 1970 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Deutschen Bundestages 

Vorstehende Abschrift wird auf Ihr Schreiben vom 
9. November 1970 mit der Bitte um Kenntnisnahme 
übersandt. 

Dr. Röder 
Vizepräsident 

Anlage 
zum Schreiben des Präsidenten 
des Bundesrates vom 4. Dezember 1970 
an den Bundeskanzler 

Entschließung 
zum 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Rechts 
der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Zweites Krankenversicherungsänderungsgesetz — 
2. KVÄG) 

Der Bundesrat begrüßt das Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Rechts der gesetzlichen Kranken-
versicherung als einen wesentlichen sozialpolitischen 
und gesundheitspolitischen Fortschritt. Er geht bei 
der Zustimmung davon aus, daß alle Möglichkeiten 
zur Beteiligung von Ärzten, Krankenhäusern und 
sonstigen ärztlich geleiteten Einrichtungen an den 
Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten 
in großzügiger Weise genutzt werden, um das Ziel 
des Gesetzes zu erreichen. Der Bundesrat erwartet 
ferner, daß die Auswertungsergebnisse der Vor-
sorgeuntersuchungen den zuständigen Behörden des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes zur Durchführung 
ihrer Aufgaben zugeleitet werden. 

Der Bundesrat wird sich für eine entsprechende 
Änderung der Reichsversicherungsordnung einset-
zen, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden. 

Anlage 5 	 Umdruck 93 

Änderungsantrag der Fraktion der CDU/CSU 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über die Ent-
schädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen (StrEG) 
— Drucksachen VI/460, VI/ 1512 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach Absatz 2 des § 4 a wird folgender Absatz 3 
angefügt: 

„ (3) Die Entschädigung kann ferner versagt 
werden, wenn ihre Gewährung angesichts der 
besonderen Umstände des Falles offensichtlich 
unbillig ist." 

Bonn, den 8. Dezember 1970 

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 94 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Arndt 
(Hamburg) und Vogel zur zweiten Beratung des von 
der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen (StrEG) — Drucksachen VI/460, 
VI/1512 —. 
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Der Bundestag wolle beschließen: 

In § 10 Abs. 2 werden die Worte „nach § 5 Abs. 3" 
gestrichen. 

Bonn, den 8. Dezember 1970 

Dr. Arndt (Hamburg) 
Vogel 

Anlage 7 	 Umdruck 95 

Änderungsantrag des Abgeordneten Dr. Haack 
zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu dem 
Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über 
die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwen-
dende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Min-
derjährigen — Drucksachen VI/947, VI/1498 —. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 2 Abs. 2 wird jeweils das Wort „Inland" 
durch die Worte „Geltungsbereich dieses Gesetzes" 
ersetzt. 

Bonn, den 9. Dezember 1970 
Dr. Haack 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Herold vom 
8. Dezember 1970 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Walkhoff (SPD) (Drucksache VI/1525 
Frage A 5) : 

Trifft es zu, daß die Berliner CDU-Wochenzeitschrift „Berliner 
Rundschau" aus Mitteln des Etats des Bundesministeriums für 
innerdeutsche Beziehungen finanziert wird? 

In Presseveröffentlichungen u. a. auch in der 
jüngsten Ausgabe eines Nachrichtenmagazins ist die 
Finanzierung der „Berliner Rundschau" mit dem 
Titel 68 501 im Haushaltsplan des Bundesministe-
riums für innerdeutsche Beziehungen in Zusammen-
hang gebracht worden. Diese Förderungsmaßnah-
men meines Hauses aus Titel 68 501 werden nach 
einer Vereinbarung der Fraktionen des Deutschen 
Bundestages ausschließlich in einem Sonderausschuß 
beraten, geprüft und entschieden. Auf Grund der 
Zuständigkeit dieses Ausschusses ist es mir an die-
ser Stelle nicht möglich, zur Sache Stellung zu neh-
men. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
8. Dezember 1970 auf die Mündlichen Fragen des 

Abgeordneten Rollmann (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/ l525 Fragen A 16 und 17) : 

Hat die Bundesregierung in den von ihr paraphierten War-
schauer Vertrag die im Potsdamer Abkommen festgelegte Oder-
Neiße-Linie oder die über das Potsdamer Abkommen hinaus 
zum Nachteil Deutschlands veränderte „Quasi-Oder-Neiße-Linie" 
als polnische Westgrenze festgelegt? - 

Hat die Bundesregierung bei ihren nach ihren Angaben 
sorgfältig vorbereiteten und geführten Verhandlungen über den 
Warschauer Vertrag vielleicht übersehen, daß im Widerspruch 
zum Potsdamer Abkommen später noch ein umfangreiches Ge-
biet um Stettin westlich der Oder unter polnische Verwaltung 
gestellt worden ist? 

Zu 1.  

Die Bundesregierung hat in dem Warschauer Ver-
trag keine Grenzen „festgelegt". Hierzu wäre sie 
auch gar nicht in der Lage gewesen. Sie hat ledig-
lich festgestellt, daß die bereits bestehende Grenz-
linie die westliche Staatsgrenze Polens bildet. Sie ist 
also von dem gegenwärtigen Verlauf dieser Grenz-
linie ausgegangen, den zu ändern sie keine Möglich-
keit hat. 

Zu 2.  

Die Bundesregierung hat dies nicht übersehen. 
Wir mußten aber von zwei unbestreitbaren Tat-
sachen ausgehen: den Potsdamer Beschlüssen und 
der bestehenden Grenzlinie. Weder an diesen Be-
schlüssen noch an dieser Grenzlinie kann die Bun-
desrepublik Deutschland etwas ändern. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
8. Dezember 1970 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Jahn (Braunschweig) (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/ 1525 Fragen A 18 und 19) : 

Welche Übersicht besteht bei der Bundesregierung über den 
realen Besitzstand deutscher Bürger, Körperschaften des öffent-
lichen Rechts, Kapitalgesellschaften und sonstiger Einrichtungen 
in den von Polen verwalteten deutschen Ostgebieten? 

Ist die Bundesregierung in der Lage, eine statistische Aufstel-
lung über diesen Besitzstand nach dem jetzt gegebenen Einheits-
wert zu geben? 

Es besteht gegenwärtig noch keine endgültige 
amtliche Globalschätzung der Vermögensverluste 
deutscher Bürger, Körperschaften des öffentlichen 
Rechts, Kapitalgesellschaften und sonstiger Einrich-
tungen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten. 
Verschiedene Verbände und Institutionen wissen-
schaftlicher und anderer Art sowie Einzelpersonen 
haben sich in den vergangenen Jahren um die Fest-
stellung und Berechnung dieser Vermögenswerte 
bemüht. Selbstverständlich haben sich die zustän-
digen Stellen der Bundesregierung dieser Frage an-
genommen. Insbesondere sind das Bundesausgleichs-
amt, die Dienststelle für Auslandsvermögen und das 
Bundesarchiv damit befaßt. Ihre Dokumentations-
arbeiten, die auch mit schwierigen Bewertungsfragen 
verbunden sind, sind jedoch noch nicht abgeschlos-
sen. 

Aus den in der Antwort auf die Frage 1 dar-
gelegten Gründen sieht sich die Bundesregierung 
zur Zeit nicht in der Lage, eine statistische Aufstel-
lung der gefragten Art zu geben. 
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Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Moersch vom 
8. Dezember 1970 auf die Mündlichen Fragen des 

Abgeordneten Freiherr von Fircks (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/1525  Fragen A 21 und 22) : 

Ist es richtig, daß der „Geist des Vertrages" die Bundesregie-
rung zu einer der von polnischer Seite geäußerten Maßnahmen 
im Falle, daß der Vertrag ratifiziert wird, verpflichtet, wie der 
„Welt"-Korrespondent am 19. November 1970 nach Gesprächen 
mit maßgeblichen Stellen und Personen berichtet: „Klar ist nur 
eines: Polen erwartet, daß die Bundesregierung nach der Unter-
zeichnung und späteren Ratifizierung der deutsch-polnischen Ver-
einbarungen zunächst einmal den ,Geist des Vertrages' in die 
Tat umsetzt. Was das bedeutet, kann man in Warschau ebenso 
hören wie in Breslau: Die Oder-Neiße-Grenze soll in der Bun-
desrepublikblik künftig von niemandem mehr in Frage gestellt 
werden können. Das gilt nach polnischer Ansicht für Schulbücher 
wie für Atlanten, Kalender, Eisenbahnkarten, andere Veröffent-
lichungen und auch für Vertriebenenveranstaltungen, Andern-
falls will Polen darauf pochen, daß der Geist des Vertrages 
verletzt sei."? 

Welche Schritte unternimmt die Bundesregierung, um von 
ihrer Auffassung, wozu der Warschauer Vertrag sie zwingen 
würde, damit er auch von polnischer Seite als erfüllt akzeptiert 
wird, abweichende Äußerungen aus Polen für die polnische und 
deutsche Öffentlichkeit richtigzustellen? 

Es ist sicherlich die Absicht des deutsch-polni-
schen Vertrages, dem verständlichen Wunsch des 
polnischen Volkes nach gesicherten Grenzen Rech-
nung zu tragen. Die Bundestagsfraktion der Oppo-
sitionsparteien teilt mit der Regierung die Auf-
fassung, daß dieses polnische Anliegen ausgehend 
von der bestehenden Lage berücksichtigt werden 
soll, wie sich aus dem am Freitag vergangener 
Woche gestellten Entschließungsantrag der CDU 
ergibt. 

Für die Frage, welche Konsequenzen sich für die 
Bundesregierung aus dem Vertrag ergeben, halte 
ich es jedoch nicht für sinnvoll, von Zeitungsberich-
ten auszugehen, in denen ein deutscher Journalis t, 

 über Eindrücke aus Gesprächen mit ungenannten 
polnischen Gesprächspartnern berichtet. Für die 
Beantwortung dieser Frage ist einerseits der Ver-
tragstext und andererseits seine Interpretation durch 
die Bundesregierung maßgebend. 

Die Bundesregierung sieht weder einen Anlaß, 
sich mit solchen Zeitungsberichten auseinander-
zusetzen, noch gibt es sonst für sie einen Grund, 
in diesem Zusammenhang Schritte zu unternehmen. 
Sinn dieses Vertrages ist es gerade, daß keine Seite 
künftig versuchen will, der anderen irgendwelche 
Auffassungen aufzuzwingen, sondern auf allen 
Ebenen eine freie Diskussion zwischen Deutschen 

und Polen darüber möglich zu machen, was zur 
Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen die-
nen kann und was nicht. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
9. Dezember 1970 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Breidbach (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/1525  Frage A 25) : 

Erwägt die Bundesregierung, die Dauer des zivilen Ersatz-
dienstes dadurch praktisch um drei Monate zu verlängern, daß 
im Anschluß an den Ersatzdienst sofort eine dreimonatige Übung 
abzuleisten ist? 

Nach dem Regierungsentwurf einer Novelle zum 
Ersatzdienstgesetz, der zur Zeit dem Bundesrat vor-
liegt, soll sich in Zukunft an den Grunddienst un-
mittelbar eine Dienstzeit anschließen, die den Wehr-
übungen der Soldaten entspricht. Die Dauer soll so 
bemessen werden, daß sie — ich darf dazu aus dem 
Gesetzentwurf zitieren — „der durchschnittlichen 
tatsächlichen Inanspruchnahme wehrdienstleisten-
der Wehrpflichtiger durch Wehrübungen ent-
spricht". Diese Inanspruchnahme ist zur Zeit noch 
gering. Ihre durchschnittliche Gesamtdauer wird 
gegenwärtig vom Herrn Bundesminister der 
Verteidigung ermittelt. Wir werden deshalb dazu 
erst bei der Beratung der Gesetzesnovelle Anfang 
nächsten Jahres näheres mitteilen können. 

Der vorgeschlagenen Gesetzesänderung liegt der 
Gedanke der Wehrgerechtigkeit zugrunde. Ersatz-
dienstpflichtige konnten bisher praktisch nicht zu 
einer den Wehrübungen entsprechenden Ersatz-
dienstzeit herangezogen werden, da das Ersatz-
dienstgesetz grundsätzlich nur eine zusammenhän-
gende Ableistung der Dienstzeit vorsieht, die der 
9-monatigen Übungszeit der Soldaten entspricht; 
durch eine zusätzliche Inanspruchnahme von 9 Mo-
naten aber wären die Ersatzdienstpflichtigen erheb-
lich benachteiligt worden, da nicht alle Soldaten zu 
Übungen von insgesamt 9 Monaten herangezogen 
werden. Der jetzt vorgelegte Gesetzesvorschlag ent-
spricht einer Forderung, die die Bundesregierung 
bereits in ihrem Verteidigungsweißbuch 1970 auf-
gestellt hat. 
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